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144. Sitzung 

Bonn, den 24. Januar 1975 

Beginn: 9.00 Uhr 

Präsident Frau Renger: Die Sitzung ist er-
öffnet. 

Meine Damen und Herren, für den aus dem Ver-
mittlungsausschuß ausscheidenden Abgeordneten 
Dr. Hauser (Sasbach) hat die Fraktion der CDU/CSU 
den Abgeordneten Dr. Lenz (Bergstraße) benannt. — 
Das Haus ist damit einverstanden; so beschlossen. 
Damit ist der Abgeordnete Dr. Lenz (Bergstraße) als 
ordentliches Mitglied des Vermittlungsausschusses 
gewählt. 

Es liegt Ihnen eine Liste von Vorlagen vor, die 
keiner Beschlußfassung bedürfen und die nach § 76 
Abs. 2 der Geschäftsordnung den zuständigen Aus-
schüssen überwiesen werden sollen: 

Betr.: Erweiterter Verkehrswegeplan für das Zonenrand-
gebiet; 
hier: Bericht des Bundesministers für Verkehr 1974 

über den Fortgang der Verkehrserschließung 
des Zonenrandgebietes 

Bezug: Beschluß des Deutschen Bundestages vom 22. Januar 
1969 

-- Drucksache 7/2992 — 

zuständig: Ausschuß für innerdeutsche Beziehungen (federfüh-
ren), Ausschuß für Verkehr und für das Post- und Fernmelde-
wesen, Haushaltsausschuß 

Betr.: Bericht der Bundesregierung über die Beseitigung 
etwaiger Nachteile in der Rentenversicherung bei 
Personen mit langen Zeiten des Kriegsdienstes und 
der Kriegsgefangenschaft 

— Drucksache 7/3054 — 

zuständig: Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung (federfüh-
rend), Innenausschuß, Haushaltsausschuß 

Betr.: Empfehlungen und Entschließungen der Nordatlanti-
schen Versammlung auf ihrer 20. Jahrestagung vom 
11. bis 16. November 1974 in London 

— Drucksache 7/3046 — 

zuständig: Auswärtiger Ausschuß (federführend), Verteidigungs-
ausschuß 

Erhebt sich gegen die beabsichtigte Überweisung 
Widerspruch? — Das ist nicht der Fall; dann ist so 
beschlossen. 

Folgende amtliche Mitteilungen werden ohne Ver-
lesung in den Stenographischen Bericht aufgenom-
men: 

Überweisung von EG-Vorlagen 

Der Präsident des Bundestages hat entsprechend dem Beschluß 
des Bundestages vom 25. Juni 1959 die nachstehenden Vorlagen 
überwiesen: 

Verordnung (EWG) des Rates zur Änderung der Verordnung 
(EWG) Nr. 907/73 des Rates vom 3. April 1973 zur Errichtung 
eines Europäischen Fonds für währungspolitische Zusammen-
arbeit 
— Drucksache 7/3025 —  

überwiesen an den Finanzausschuß (federführend), Ausschuß für 
Wirtschaft mit der Bitte um Vorlage des Berichts rechtzeitig vor 
der endgültigen Beschlußfassung im Rat 

Verordnung (EWG) des Rates über den Verkauf von Mager-
milchpulver aus öffentlicher Lagerhaltung für die Lieferung 
nach Entwicklungsländern 
— Drucksache 7/3079 — 

überwiesen an den Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten mit der Bitte um Vorlage des Berichts rechtzeitig vor 
der endgültigen Beschlußfassung im Rat 

Verordnung (EWG) des Rates über allgemeine Durchfüh-
rungsbestimmungen für den Fall einer erheblichen Preis-
senkung auf dem Schweinefleischsektor 
— Drucksache 7/3080 — 

überwiesen an den Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten mit der Bitte um Vorlage des Berichts rechtzeitig vor 
der endgültigen Beschlußfassung im Rat 

Verordnung (EWG) des Rates zur Änderung der Verordnung 
(EWG) Nr. 1192/74 über die Beihilfe für künstlich getrock-
notes Futter 

— Drucksache 7/3081 —

überwiesen an den Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten mit der Bitte um Vorlage des Berichts rechtzeitig vor 
der endgültigen Beschlußfassung im Rat 

Richtlinie des Rates zur Koordinierung der Rechts- und Ver-
waltungsvorschriften über die Aufnahme und Ausübung der 
Tätigkeit der Kreditinstitute 
— Drucksache 7/3082 — 

überwiesen an den Finanzausschuß (federführend), Ausschuß 
für Wirtschaft mit der Bitte um Vorlage des Berichts rechtzeitig 
vor der endgültigen Beschlußfassung im Rat 

Verordnung (EWG) des Rates zur Änderung der Verordnung 
(EWG) Nr. 1599/71 zur Festsetzung zusätzlicher Bedingungen, 
denen eingeführter Wein, der zum unmittelbaren mensch-
lichen Verbrauch bestimmt ist, entsprechen muß 
— Drucksache 7/3099 — 

überwiesen an den Ausschuß für Jugend, Familie und Gesund-
heit mit der Bitte um Vorlage des Berichts rechtzeitig vor der 
endgültigen Beschlußfassung im Rat 

Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechts- und Ver-
waltungsvorschriften der Mitgliedstaaten für die Einstufung, 
Verpackung und Kennzeichnung von Schädlingsbekämpfungs-
mitteln 
- Drucksache 7/3106 — 

überwiesen an den Ausschuß für Jugend, Familie und Gesund-
heit (federführend), Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten mit der Bitte um Vorlage des Berichts rechtzeitig vor 
der endgültigen Beschlußfassung im Rat 

Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften 
der Mitgliedstaaten über Abschlepphaken an Kraftfahrzeu-
gen 
— Drucksache 7/3107 — 

überwiesen an den Ausschuß für Verkehr und für das Post- und 
Fernmeldewesen mit der Bitte um Vorlage des Berichts recht-
zeitig vor der endgültigen Beschlußfassung im Rat 

Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften 
der Mitgliedstaaten über die Umsturzschutzvorrichtungen 
von landwirtschaftlichen oder forstwirtschaftlichen Zugma-
schinen auf Rädern 

— Drucksache 7/3108 — 

überwiesen an den Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung 
(federführend), Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten mit der Bitte um Vorlage des Berichts rechtzeitig vor 
der endgültigen Beschlußfassung im Rat 

Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften 
der Mitgliedstaaten über Beleuchtungseinrichtungen für das 
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hintere Kennzeichen von Kraftfahrzeugen und ihren Anhän-
gern 
— Drucksache 7/3109 — 

überwiesen an den Ausschuß für Verkehr und für das Post- und 
Fernmeldewesen mit der Bitte um Vorlage des Berichts recht-
zeitig vor der endgültigen Beschlußfassung im Rat 

Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften 
der Mitgliedstaaten über die Betriebserlaubnis für Kraft-
räder 
— Drucksache 7/3110 — 

überwiesen an den Ausschuß für Verkehr und für das Post- und 
Fernmeldewesen mit der Bitte um Vorlage des Berichts recht-
zeitig vor der endgültigen Beschlußfassung im Rat 

Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften 
der Mitgliedstaaten über vordere Begrenzungsleuchten, 
Schlußleuchten und Bremsleuchten für Kraftfahrzeuge und 
Kraftfahrzeuganhänger 
— Drucksache 7/3111 — 

überwiesen an den Ausschuß für Verkehr und für das Post- und 
Fernmeldewesen mit der Bitte um Vorlage des Berichts recht-
zeitig vor der endgültigen Beschlußfassung im Rat 

Verordnung (EWG) des Rates über die Durchführung einer 
Lohnerhebung in der Industrie 
— Drucksache 7/3112 — 

überwiesen an den Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung mit 
der Bitte um Vorlage des Berichts rechtzeitig vor der endgültigen 
Beschlußfassung im Rat 

Ich rufe Punkt 10 der Tagesordnung auf: 

Zweite und dritte Beratung des von der Bun-
desregierung eingebrachten Entwurfs eines 
Neunten Gesetzes zur Änderung des Wehr-
pflichtgesetzes 
— Drucksache 7/2524 — 

Bericht des Verteidigungsausschusses (12. Aus-
schuß) 
— Drucksache 7/3087 — 

Berichterstatter: Abgeordneter Ernesti 
(Erste Beratung 122. Sitzung) 

Das Wort hat der Herr Bundesminister Leber. 

Leber, Bundesminister der Verteidigung: Frau 
Präsidentin! Meine Damen und Herren! Es ist Funk-
tion und Sinn der neuen Wehrstruktur, die Verteidi-
gungsfähigkeit der Bundesrepublik Deutschland zu 
verbessern und die Bundeswehr in Organisation 
und Ausstattung den sich wandelnden Bedingungen 
anzupassen. Gründliche Beratungen nach vielen 
Seiten hin haben ergeben, daß die neue Wehrstruk-
tur, so wie sie im ganzen konzipiert ist, diesem An-
spruch Rechnung trägt. Diese entspricht auch der 
Bewertung insbesondere durch unsere Bündnispart-
ner, durch die Regierungen der Länder, die das 
Bündnis tragen, und durch die Institutionen des 
Bündnisses selbst. 

Im Sommer 1973 wurde über die Grundsätze der 
neuen Wehrstruktur entschieden. Sie wurden nach 
Beschlußfassung durch die Bundesregierung im No-
vember 1973 hier im Deutschen Bundestag vorgetra-
gen und erläutert. Diese Grundsätze, die ich damals 
hier vorgetragen habe, gelten unverändert. Sie sol-
len jetzt an einem wichtigen Punkt ihre gesetzliche 
Grundlage erhalten. 

Erstens. Die zahlenmäßige Stärke der Bundeswehr 
bleibt unter den Bedingungen, die das Bündnis dafür 
setzt, mit 495 000 Soldaten unverändert. Die Bundes-
wehr wird weder größer noch kleiner. 

Zweitens. Die Wehrpflicht bleibt Grundlage un-
seres Verteidigungsbeitrages. Der Grundwehrdienst 
dauert weiterhin 15 Monate. 

Drittens. Die Bundeswehr wird eine hohe Präsenz 
haben, d. h., sie wird so einsatzbereit sein, daß sie 
zur Krisenbewältigung ihre Aufgabe als Instrument 
der politischen Führung im Rahmen unserer Mög-
lichkeiten erfüllen kann. Heer, Luftwaffe und Marine 
werden Verbände bereithalten, die jederzeit ohne 
materielle und personelle Ergänzung zur Verteidi-
gung eingesetzt werden können. 

Die neue Wehrstruktur setzt im wesentlichen beim 
Heer an. Das Heer wird künftig 36 Brigaden haben. 
Die Anweisung für die Vorarbeiten zur Aufstellung 
der drei neuen Brigaden, die am 1. April erfolgen 
soll, ergeht in den nächsten Tagen. Die Kompanien, 
die Bataillone und Brigaden werden in ihrer Struktur 
wesentlich anders geschnitten werden; sie werden 
moderner, d. h. abwehrfähiger gegenüber gepanzer-
ten Angriffskräften ausgestattet werden. Die Struk-
tur der Bataillone ist getestet; die drei neuen Briga-
den werden zur Erprobung der neuen Brigadestruk-
tur genutzt. 

Das gleiche gilt für die Abwehr einer Bedrohung 
aus der Luft. 

Hier liegen die Schwerpunkte der neuen Struktur. 
Sie geht Hand in Hand mit schwergewichtigen Ent-
scheidungen über moderne Rüstung und Ausrüstung, 
die keine Offensivkraft zur Bedrohung anderer Staa-
ten präsentiert, dafür aber unsere Fähigkeit zur 
Verteidigung im maximalen Sinne ausdrückt. So 
war das Konzept vor zwei Jahren angelegt, so wird 
es auch in die Praxis umgesetzt werden. 

Viertens. Mit der Verfügungsbereitschaft wird es 
nicht nur möglich sein, durch Verzicht auf Funktio-
nen, deren Wahrnehmung zur Erfüllung der Frie-
densaufgaben entbehrlich sind, Kosten zu sparen, 
sondern durch Kaderungen in allen Teilstreitkräften, 
vornehmlich beim Heer, wird es möglich sein, die 
Zahl der im Dienst befindlichen Soldaten zu vari-
ieren. Mit Hilfe der Verfügungsbereitschaft wird die 
unverzügliche Herstellung der vollen Präsenz ge-
kaderter Truppenteile im Frieden mobilmachungs-
unabhängig gesichert. Die neue Truppenstruktur 
gewährleistet das Funktionieren dieses Systems. 

Fünftens. Gleichartige Aufgaben aller Teilstreit-
kräfte werden bundeswehrgemeinsam wahrgenom-
men. Dies gilt insbesondere für das Sanitätswesen, 
für die Ausbildung, für die Infrastruktur, die Lo-
gistik und die Führungsdienste. 

Sechstens. Im Verteidigungshaushalt ist der Inve-
stitionsanteil so bemessen, daß die eben von mir 
grob beschriebenen Aufgaben, also Rüstung und 
Ausrüstung unserer Streitkräfte, finanzierbar sind, 
daß eine moderne Ausrüstung möglich ist. Für kri-
tische Denker und Mitdenker möchte ich hinzufügen, 
daß es im gesamten Bündnis weder im vergangenen 
Jahr noch in diesem Jahr einen Verteidigungshaus-
halt gibt, dessen Investitionsanteil höher ist als der 
Investitionsanteil, den die Bundesrepublik Deutsch-
land in ihrem Verteidigungshaushalt ausweist. 
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Im Zuge der Detailarbeiten an der neuen Wehr-

struktur hat sich schon bald herausgestellt, daß 
Kommandostruktur und Truppenstruktur voneinan-
der unabhängig sind und die Regelungen daher unab-
hängig voneinander erfolgen können. Das hat dazu 
geführt, daß ich im Frühjahr 1974 im Verteidigungs-
ministerium angeordnet habe, daß die Truppenstruk-
tur bei der Verwirklichung Vorrang haben muß. Da-
zu kommt unser Interesse, die bestehende gute zivil-
militärische Zusammenarbeit mit den Bundesländern 
aufrechtzuerhalten und nicht zu gefährden. Aus 
diesem Grunde wurde im April 1974 den Regie-
rungschefs der Länder in einem Gespräch mitgeteilt, 
daß noch keine Entscheidung über die künftige Ge-
staltung der zivil-militärischen Zusammenarbeit ge-
fallen sei und daß gegebenenfalls notwendig wer-
dende Veränderungen in diesem Bereich im Ein-
vernehmen mit den Bundesländern vorgenommen 
werden. Nach dem gegenwärtigen Überblick komme 
ich zu dem Ergebnis, daß die Wehrbereichskomman-
dos erhalten bleiben können. Ich habe dies auch den 
Ländern mitgeteilt. 

Wir haben allerdings die Pflicht, unabhängig von 
diesem institutionellen Vorgang uns im Interesse 
des Steuerzahlers auf jede vernünftige Weise zu be-
mühen, alle Möglichkeiten der Rationalisierung und 
verbesserter Produktivität auszuschöpfen. Die Ver-
einigten Staaten von Amerika sind gegenwärtig 
dabei, zwei neue Brigaden aufzustellen, zwei Kampf-
brigaden. Sie schneiden diese 18 000 Personen oder 
Stellen aus ihren rückwärtigen Diensten heraus. 
Dies ist ein Vorgang, den wir nur begrüßen kön-
nen. Was die Amerikaner hier tun, müssen wir 
aber auch in unserem eigenen Laden tun und nicht 
jede Stelle und nicht jede Position verteidigen, weil 
das in den letzten 20 Jahren so war. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Erbhöfe kann es hier keine geben, und es werden 
auch nicht bestimmte Kommandoposten unter Natur-
schutz gestellt werden. Dies wollte ich nur zur Illu-
stration dem hinzufügen, damit das nicht falsch ver-
standen wird. Es wird gespart werden und gespart 
werden müssen. 

Am 29. November 1973 habe ich hier vor dem 
Bundestag erklärt, die Umstellung auf die neue 
Struktur soll 1978 vollzogen sein — auf dem Wege 
bis 1978, war damit gemeint. Dies ist für die Betrach-
tung des Kostengesichtspunktes entscheidend. Das 
heißt, daß mit der neuen Wehrstruktur Betriebsmit-
tel eingespart werden, aber freilich nicht vor der 
Verwirklichung der neuen Struktur. 

In diesem Zusammenhang sind Mißverständnisse 
über den Zusammenhang zwischen Wehrstruktur 
und MBFR entstanden, die von flinken Federn ver-
breitet worden sind. Dabei ist von Konzessionen 
und der Aufgabe des Konzepts des Verteidigungs-
ministers gesprochen worden, so als hätte es hier 
Sieger und Besiegte gegeben. Ich war dafür, daß wir 
eine Verständigung suchen — ich wäre dankbar, 
wenn Sie sich das anhören, Herr Dr. Wörner —, 
weil die beiden Teile des Parlaments, Regierungs-
koalition und Opposition, sich hier auseinanderent-
wickelt hatten. Sie hatten die Verfügungsbereitschaft  

abgelehnt. Ich habe Ihnen mit der Regelung einen 
fairen Kompromiß angeboten, und ich lese in den 
Zeitungen seit Tagen, daß ich mein Konzept aufge-
geben habe und daß Sie gesiegt hätten. Ich brauche 
das hier nicht zu qualifizieren. Ich will nur deutlich 
hinzusagen: ich habe an keiner Stelle irgend etwas 
an dem Konzept korrigiert oder verändert. Man 
sollte auch in einem solchen Zusammenhang, wenn 
einer es dem anderen möglich macht, von einem 
Pferd herunterzukommen, fair miteinander spielen. 
Ich habe die Fabel von dem Kranich und dem Fuchs 
schon als Kind studiert. Wenn ich jemandem helfe, 
den Knochen aus dem Hals zu ziehen, lasse ich mir 
jedenfalls die Hand dabei nicht abbeißen. Ich wollte 
das hier klarstellen. 

(Beifall bei der SPD) 

Kurz nach der Vorlage des Berichtes der Wehr-
struktur-Kommission der Bundesregierung — das 
war im November 1972 — wurde im Verteidigungs-
ministerium folgende Weisung gegeben: 

Die neue Struktur muß so flexibel sein, daß 
sie sicherheitspolitischen Entwicklungen, wie 
beispielsweise Auswirkungen von MBFR einer-
seits, aber auch einer Verschlechterung der in-
ternationalen Lage andererseits, ohne erneute 
grundlegende Änderung angepaßt werden kann. 

Diese Grundlinie, die seit März 1974 veröffentlicht 
ist, erging also sogar noch, bevor die Wiener MBFR- 
Verhandlungen begonnen hatten. Es ist daher eine 
sicherheitspolitische Selbstverständlichkeit, daß wir 
seit dem wirklichen Beginn ernsthafter MBFR-Ver-
handlungen auch diesen Tatbestand mit einbeziehen 
müssen. 

Das gilt auch für die praktische Einführung der 
Verfügungsbereitschaft. Wir haben seit zwei Jahren 
daher die Auffassung vertreten — auch hier vor 
dem Hohen Hause; das steht ja im Protokoll —: wir 
sind offen für MBFR, werden aber kein denkbares 
Ergebnis von MBFR vorwegnehmen, d. h. mit an-
deren Worten, wir werden auch die Verfügungs-
bereitschaft nicht praktizieren durch eine Verminde-
rung der Dienstposten, bevor MBFR-Ergebnisse vor-
liegen, ich sage hier: befriedigende MBFR-Ergeb-
nisse. 

Praktisch ist das auch gar nicht möglich, weil wir 
vor 1977/78 vermutlich mit dem Umstellen der neuen 
Wehrstruktur in der Praxis gar nicht so weit sind. 
Vorher ist wohl auch nicht mit einem Niederschlag 
eines Ergebnisses von MBFR zu rechnen. Die Ter-
mine werden möglicherweise sogar nahe beiein-
anderliegen. 

Die neue Wehrstruktur ist ein wichtiger Schritt 
in der Entwicklung der Bundeswehr und damit in der 
Entwicklung unseres militärischen Beitrags zum 
Atlantischen Bündnis. Mit dem Gesetz, zu dem ich 
Ihre Zustimmung erbitte, geht zugleich eine lange 
Epoche des Aufbaues und des Suchens nach Anpas-
sung und Weiterentwicklung der Streitkräfte an eine 
gewandelte internationale Lage zu Ende. Mit der 
neuen Wehrstruktur vollzieht die Bundeswehr den 
Schritt in das letzte Viertel unseres Jahrhunderts. 
Die Aufgabe der Verteidigungspolitik hat sich am 
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Ausmaß der jeweils erkannten militärischen Bedro-
hung zu orientieren. Es ist klar, daß auch die Or-
ganisation und die Ausgestaltung von Streitkräften 
nicht statisch sein können. Wenn die Streitkräfte 
nicht veralten und damit unbrauchbar werden sollen, 
dürfen sie sich selber nicht statisch, sondern müs-
sen sich als dynamische Elemente in einer sich dyna-
misch ändernden Umwelt begreifen und verstehen. 
Dies gilt in vielerlei Hinsicht. 

Wer noch vor wenigen Jahren unvoreingenom-
men die Diskussion über das Thema Bundeswehr 
und Gesellschaft verfolgte, mußte den Eindruck ha-
ben, daß die Bundeswehr selbst sich als Armee im 
Abseits empfand. So wurde es auch aus der Sicht 
breiter Kreise der Gesellschaft gesehen. Dies ist 
heute anders. Die Bundeswehr ist eine natürliche 
Einrichtung im Staat und ein selbstverständlicher 
Teil unserer Gesellschaft geworden, in ihrem eige-
nen Verständnis genauso wie im Verständnis der 
Bevölkerung. So haben z. B. jüngste Umfragen ge-
zeigt, daß heute rund zwei Drittel der männlichen 
Jugend die Aufgabe der Bundeswehr bejahen. Das 
hängt damit zusammen, daß Auftrag und Aufgabe 
der Bundeswehr dem Bürger bewußter geworden 
sind und der Verfassungsauftrag „Niemanden be-
drohen dürfen, niemanden bedrohen wollen, nie-
manden bedrohen können, aber dieses unser Land 
mit allem Wert, den es darstellt, in seine Fürsorge 
und in seinen Schutz nehmen, für dieses Land ein-
treten, sich vor es stellen" deutlicher geworden ist 
im Bewußtsein gerade der jungen Männer und auch 
verstanden worden ist. Diese erfreuliche Entwick-
lung dokumentiert sich in vielerlei Hinsicht. Sie ist 
staatspolitisch sehr hoch einzuschätzen. Wir alle 
haben sie stets gewünscht; um so größer ist die 
Befriedigung der Bundesregierung darüber, daß dies 
jetzt zunehmend erreicht worden ist. 

Die Bundeswehr geht mit guten Voraussetzungen 
und auch mit einer guten personellen Besetzung an 
die anstehenden Aufgaben heran. Gegenüber dem 
Vorjahr ist das Freiwilligenaufkommen um rund ein 
Drittel gestiegen. Diese günstige Entwicklung er-
laubt es den Streitkräften, vor allem bei Bewerbern 
mit kürzeren Verpflichtungszeiten besonderen Nach-
druck auf gute Voraussetzungen und Eignung zu 
legen. 

Auch die materiellen Voraussetzungen sind besser 
geworden. In den vergangenen fünf Jahren ist der 
Verteidigungshaushalt im Durchschnitt jährlich um 
10 % gewachsen. Der negative Trend beim Inve-
stitionsanteil konnte nicht nur gestoppt, sondern so-
gar umgekehrt werden. 1974 standen 32 % des Ver-
teidigungshaushaltes für Investitionen zur Verfü-
gung. Das wird auch 1975 so sein. 

Die neue Ausbildungs- und Bildungskonzeption 
für Offiziere und Unteroffiziere bietet die Gewähr 
dafür, daß die Männer, von denen die erfolgreiche 
Verwirklichung der neuen Wehrstruktur abhängt, 
ihre Aufgaben mit einem Höchstmaß an Ausbildung 
und Bildung erfüllen können. 

Wichtig ist auch, daß die Bundesregierung und 
der Gesetzgeber ein Netz sozialer Sicherungen und 
Leistungen geschaffen haben, daß die Fürsorge, zu  

der der Staat verpflichtet ist, dem Soldaten deutlich 
macht, jedenfalls deutlicher, als ihm das früher be-
wußt geworden ist. Ich halte es, gerade wenn ich 
viele Indikatoren sehe, die es in der westlichen 
Welt gibt, die auch in den letzten Wochen hörbar 
und sichtbar geworden sind, für einen bedeutsamen 
Erfolg, daß das Konzept von der Inneren Führung 
durch eine entsprechende Gesetzgebung für die so-
zialen Belange der Soldaten seine Abrundung und 
Ausfüllung erhalten hat. 

Ohne das hier mit weiteren verfügbaren Einzel-
heiten zu belegen, möchte ich daher feststellen, daß 
die Bundeswehr mit Selbstsicherheit und mit Selbst-
bewußtsein an ihre Aufgabe herangeht und auch 
herangehen kann. 

Mit der neuen Wehrstruktur stellt sich die Bun-
desregierung aber auch voll auf die internationale 
Entwicklung ein. Seit 1969 hat sich die Bundesregie-
rung konsequent darum bemüht, im Rahmen ihrer 
Möglichkeiten an der Entspannung und an der Suche 
nach einem Ausgleich zwischen Ost und West mit-
zuwirken. Das wird auch künftig so geschehen. Das 
muß mit klarer Zielstrebigkeit und ohne Illusionen 
geschehen und darf nicht darüber hinwegtäuschen, 
daß die Rüstungsanstrengungen der Sowjetunion und 
des Warschauer Paktes uns nach wie vor ernste 
Sorgen bereiten. Wir erwarten, daß die Staaten des 
Warschauer Paktes ihren Willen zur Entspannung 
durch eine entsprechende Verteidigungs poli-
tik konkretisieren und sichtbar machen. 

(Zustimmung bei der SPD) 

Es wäre schon viel gewonnen, wenn auch im Osten 
die Fähigkeit zur Offensive — das ist die Fähig-
keit zur Bedrohung anderer Staaten mit Offensiv-
kräften — 

(Dr.  Mertes [Gerolstein] [CDU/CSU] : Sehr 
richtig!) 

zugunsten der Fähigkeit, sich nur verteidigen zu 
können, etwas variiert und zurückgestellt würde. 

(Beifall bei allen Fraktionen) 

Dies wäre ein Signal, das im ganzen Westen hoch 
eingeschätzt würde und das sicher in die richtige 
Richtung zeigen würde. 

Solange beiderseitige ausgewogene Truppenver-
minderungen zwischen Ost und West aber nicht 
vereinbart sind, bleibt es Aufgabe der Allianz, in 
ihren Verteidigungsanstrengungen nicht nachzulas-
sen. Solange das nicht geschehen ist, bleibt es bei 
der besonderen Lage der Bundesrepublik eine unse-
rer wichtigen Aufgaben, unseren Teil zur gemein-
samen Sicherheit angemessen und ausreichend bei-
zutragen. Entspannung ist wichtig und wird hoch 
eingeschätzt. Militärische Vorsorge ist unerläßlich 
und gehört zur Existenz. Beides bedeutet Sicherheit; 
keines von beiden kann jeweils das andere ersetzen 
oder überflüssig machen. 

Die neue Wehrstruktur strebt an, das auch für 
die vor uns liegende Zeit zu gewährleisten. In der 
Erfüllung dieser Aufgabe müssen wir auf rationelles 
Vorgehen bedacht sein und uns alle vor unnötigen 
Aufwendungen, die aus Zersplitterung und Ver- 
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schiedenartigkeit im Bereich der Beschaffung her-
rühren, bewahren. 

Ich begrüße es daher in diesem Zusammenhang 
ausdrücklich sehr, daß die Vereinigten Staaten sich 
entschieden haben, das deutsch-französische Waffen-
system Roland zu beschaffen. Wir sind den Verei-
nigten Staaten dankbar, daß sie diese Entscheidung 
getroffen haben, die in vielerlei Hinsicht ein Signal 
und ein Symbol für mehr Gemeinsamkeit sein kann 
und deshalb von uns auch so hoch eingeschätzt wird. 
Ich sehe darin einen Hinweis für den Willen der 
Vereinigten Staaten, die Probleme der Standardisie-
rung und der Rationalisierung in fairer Partnerschaft 
mit den europäischen Bündnispartnern zu lösen und 
das Einbahnstraßendenken dabei aufzugeben. 

Mit aller gebotenen Zurückhaltung möchte ich hier 
betonen, daß die Bundesregierung durch ihre konse-
quente Politik gerade in Richtung auf mehr Standar-
disierung den Weg geebnet hat, der schließlich zu 
der von den Vereinigten Staaten getroffenen Ent-
scheidung geführt hat. 

Die neue Wehrstruktur wird in einer Zeit reali-
siert, in der die beiden Großmächte nukleare Pari-
tät erreicht und auch nukleare Parität deklariert ha-
ben, in einer Zeit, in der sie ihren Versuch fortset-
zen, das nuklear-strategische Wettrüsten zu begren-
zen. 

Vor diesem Hintergrund erhält die konventio-
nelle Verteidigung im Rahmen des westlichen Ver-
teidigungskonzeptes noch mehr Bedeutung als bis-
her. Nur wenn unsere konventionelle Fähigkeit, uns 
zu verteidigen, glaubwürdig bleibt, bleibt auch das 
Gesamtkonzept, das auf Sicherung des Friedens an-
gelegt ist, glaubwürdig. Diese Gesamtkonzeption ist 
aber auch wesentlich davon abhängig, daß die Ver-
einigten Staaten von Amerika aus eigenem Interesse 
die nuklear-strategische Abschreckungskomponente 
verfügbar halten. 

Es ist deshalb von hohem sicherheitspolitischem 
Wert für unser Land, daß die amerikanischen Bünd-
nispartner in unserer neuen Wehrstruktur eine 
solche Verbesserung unseres konventionellen Ver-
teidigungsbeitrages sehen, eine Verbesserung, die 
es den Vereinigten Staaten leichter und vertretbarer 
macht, das nukleare Risiko auch weiterhin zu tragen 
und vor dem eigenen Volk zu rechtfertigen. 

Mit der neuen Wehrstruktur dokumentiert die 
Bundesregierung ihre Entschlossenheit, anerkannt 
handlungsfähiges Mitglied im Atlantischen Bündnis 
zu bleiben, den Versuch zur Entspannung auf der 
Grundlage unverminderter Sicherheit fortzusetzen, 
den Verfassungsauftrag zur Landesverteidigung ge-
wissenhaft zu erfüllen und die Bundeswehr zur Er-
füllung ihrer Aufgaben auch für das Ende dieses 
Jahrhunderts zu befähigen. 

(Beifall bei der SPD, der FDP und bei Ab

-

geordneten der CDU/CSU) 

Präsident Frau Renger: Das Wort hat der 
Herr Abgeordnete Dr. Wörner. 

Dr. Wörner (CDU/CSU) : Frau Präsidentin! Meine 
sehr verehrten Kollegen und Kolleginnen! Die nun-

mehr seit 14 Monaten andauernden Diskussionen 
und Beratungen in der Öffentlichkeit und hier im 
Parlament über die neue Wehrstruktur haben sich 
nach unserer Auffassung gelohnt. Dies aus zwei 
Gründen: 

Zum ersten ist es uns gelungen, in diesen Beratun-
gen eine breite gemeinsame parlamentarische Basis 
zwischen Regierung und Opposition für eines der 
bedeutsamsten Gesetzesvorhaben im Bereich der 
Verteidigung zu finden. Damit wird — und ich 
meine, daß das von allen Seiten dieses Hauses zu 
begrüßen ist — erneut sichtbar, daß es bei allem, 
was uns sonst trennen mag, im Bereich der Sicher-
heitspolitik einen tragfähigen Bestand gemeinsamer 
Grundüberzeugungen zwischen der Regierung und 
der Opposition gibt. Dies liegt sowohl im nationalen 
Interesse wie auch im Interesse der Bundeswehr. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Zweitens: Die Vorstellungen der Bundesregierung 
zur Wehrstruktur sind im Laufe der Beratungen in 
wesentlichen Punkten korrigiert und damit ent-
scheidend verbessert worden. Das erst hat die Vor-
aussetzungen für die Zustimmung der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion geschaffen. Die ursprüngliche 
Absicht der Bundesregierung war es, die Zahl der 
diensttuenden Soldaten von 495 000 Mann um 30 000 
zu verringern und durch Soldaten in Verfügungs-
bereitschaft zu ersetzen. So heißt es in der Gesetzes-
begründung — ich will mir weitere Zitate schenken; 
ich könnte sehr viele bringen —: „Das Änderungs-
gesetz sieht eine neue Form der Verfügungsbereit-
schaft vor, auf Grund derer ein Teil des Friedens-
umfangs der Bundeswehr durch Angehörige der Ver-
fügungsbereitschaft gestellt und dementsprechend 
die Zahl der ständig im Dienst befindlichen Soldaten 
herabgesetzt werden kann." Die Umstellung, also 
auch die Reduzierung, sollte bis 1978 vollzogen sein, 
und das, Herr Minister, ausdrücklich ohne Rücksicht 
auf MBFR-Ergebnisse. 

Sie spielen nun verständlicherweise — keiner 
wird Ihnen das übel nehmen — die Melodie: Wir 
haben das immer schon so gewollt. Das mag ja sein. 
Gesagt haben Sie jedenfalls, auch in diesem Hause, 
das exakte Gegenteil. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Wenn Sie schon so vorgehen, muß ich Ihnen wenig-
stens ein Zitat mit Ihren eigenen Worten vorhalten. 
Sie haben damals in 'der ersten Lesung des Gesetzes 
auf meinen Einwand im Plenum erklärt, daß Sie 

 die 30 000 Mann in die Verfügungsbereitschaft auch 
dann schicken würden, wenn MBFR noch keine Er-
gebnisse gezeitigt habe. Sie haben mir ausweislich 
des Protokolls vom 29. November 1973 entgegen-
gehalten, ich müsse doch auch wissen, daß MBFR 
vermutlich Jahre daure; und dann — ich zitiere 
jetzt wörtlich —: 

Wenn nun MBFR in fünf bis sechs Jahren nicht 
zu Ende ist, dann wird die Bundeswehr bis da-
hin eben ausgezehrter sein als heute. Deshalb 
müssen wir ohne Rücksicht auf das, was vor 
uns liegt, strukturelle Veränderungen vorneh-
men, damit wir am Ende von MBFR nicht mit 
Pfeil und Bogen dastehen. 
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Das ist ja wohl ganz eindeutig das Gegenteil des-

sen, was Sie heute sagen. Ich sage das nicht aus 
Rechthaberei; denn unser Widerstand, der Wider-
stand der CDU/CSU, richtete sich exakt gegen die 
Absicht, die Verfügungsbereitschaft vor MBFR-Ge-
sprächen, wie lange sie auch immer dauern sollten, 
zur Verringerung der faktischen Präsenz der Bun-
deswehr einzusetzen. Ich habe damals — ich darf 
das mit Genehmigung der Frau Präsidentin noch 
einmal zitieren — für die CDU/CSU-Fraktion er-
klärt: 

Ist die internationale Sicherheitslage wirklich 
so, daß sie der Bundesrepublik Deutschland 
eine zahlenmäßige Verringerung ihrer Streit-
kräfte gerade zum jetzigen Zeitpunkt erlaubt? 
Die Antwort darauf kann doch eigentlich nur 
lauten: Nein. Wenn es überhaupt einen Zeit-
punkt gibt, zu dem eine solche Ankündigung 
der Bundesregierung nicht nur politisch un-
zweckmäßig, sondern in ihren Auswirkungen — 
und zwar sowohl auf das Bündnis als auch auf 
die Sowjetunion und nicht zuletzt auf die Wie-
ner Abrüstungsverhandlungen — gefährlich, ja, 
sogar verhängnisvoll ist, dann ist es dieser ge-
genwärtige Zeitpunkt. 

Und unser Kollege Ernesti hat namens unserer 
Fraktion in der ersten Lesung des Gesetzes am 
10. Oktober 1974 diese Bedenken noch einmal be-
kräftigt und zusammengefaßt. Er hat gesagt: 

Wir sind bereit, im Interesse einer ausgewoge-
nen Sicherheitspolitik, unsere Zustimmung zu 
allen geeigneten Maßnahmen zu geben, sofern 
diese der sicherheitspolitischen Lage gerecht 
werden. Dem vorliegenden Gesetzentwurf 

— also dem, den wir heute beraten — 

allerdings müssen wir zum gegenwärtigen Zeit-
punkt unsere Zustimmung versagen, weil 

a) angesichts steigender Rüstungsanstrengun-
gen des Warschauer Paktes eine Verringerung 
des Bundeswehrumfanges das Ungleichgewicht 
zu Lasten der NATO verstärkt; 

b) die Verringerung einheimischer Streitkräf-
te wesentlicher Verhandlungsgegenstand der 
MBFR-Verhandlungen in ihrer zweiten Phase 
sein wird und solchen Gesprächen nicht vorge-
griffen werden darf; 

Nunmehr haben Sie, Herr Bundesverteidigungs-
minister, für die Regierung zu unserer Befriedigung 
erklärt, daß Sie nicht beabsichtigen, vor befriedigen-
den Ergebnissen von MBFR-Verhandlungen die Zahl 
der diensttuenden Soldaten der Bundeswehr durch 
die Einführung der Verfügungsbereitschaft zu ver-
ringern. Die CDU/CSU-Fraktion geht davon aus, 
daß die Frage, ob ein MBFR-Ergebnis befriedigend 
ist oder nicht, einverständlich zwischen den Par-
teien beantwortet werden wird. Damit ist für uns 
das entscheidende Hindernis für unsere Zustim-
mung aus dem Wege geräumt. 

Nun haben Sie eine Bemerkung gemacht, auf die 
ich doch eingehen muß. Herr Minister, beide Teile —  

sowohl Sie als auch die Verhandlungskommission 
der CDU/CSU als auch die CDU/CSU-Bundestags-
fraktion — haben zu dieser Einigung beigetragen. 
Ich gehörte nicht zu denen — und ich werde auch 
nicht zu denen gehören —, die nun in einen klein-
karierten Streit darüber ausbrechen, wer hier der 
Sieger sei und wer der Besiegte. Ich habe - Sie 
hatten ja einen Ihrer Sprecher in der Pressekonfe-
renz, der Ihnen das wahrscheinlich sogar berichtet 
haben wird — immer davon gesprochen und spreche 
auch hier davon, daß in diesem Ringen um eine 
Einigung die Vernunft den Sieg davongetragen hat. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Wenn Sie jetzt allerdings mit dem Beispiel des 
Knochens kommen, so kann ich Ihnen nur sagen, daß 
ich über lange Strecken der Verhandlungen hinweg 
den Eindruck hatte, daß wir Ihnen helfen mußten, 
den Knochen aus Ihrem Hals herauszuholen. 

(Zustimmung bei der CDU/CSU) 

Das wollen wir hier doch nicht ganz unter den 
Tisch fallen lassen. 

Wir sind jedenfalls zufrieden, daß die Verteidi-
gungskraft der Bundesrepublik Deutschland unge-
brochen bleibt, daß Präsenz und Kampfkraft der 
Bundeswehr voll erhalten bleiben. Die Zahl der 
diensttuenden Soldaten wird nicht verringert und 
bleibt bei 495 000 Mann. 

Durch diesen Beschluß, die Verfügungsbereitschaft 
nicht zur Verringerung der Bundeswehr einzuset-
zen, wird der sicherheitspolitischen Lage, der inter-
nationalen Lage, die ja schwieriger geworden ist, 
Rechnung getragen, er bringt die Bundesrepublik 
Deutschland keine einseitigen Vorleistungen für die 
MBFR-Verhandlungen, wird der Forderung der USA 
nach ungeschmälerter konventioneller Verteidigung 
von seiten der Bundesrepublik Deutschland Rech-
nung getragen, wird dem Bündnis ein Beispiel gege-
ben und wird der Sowjetunion signalisiert, daß wir 
nicht bereit sind, uns militärischem oder politischem 
Druck zu beugen, und daß wir eine Verschiebung 
des Kräfteverhältnisses zu unseren Ungunsten und 
zugunsten des Warschauer Pakts nicht hinzunehmen 
bereit sind. 

Die westliche Welt, das Atlantische Bündnis und 
insbesondere die Staaten Westeuropas durchlaufen 
gegenwärtig eine äußerst kritische Phase ihrer Ge-
schichte. Von wirtschaftlichen Schwierigkeiten, von 
Rezession, Arbeitslosigkeit und Inflation heimge-
sucht, unter 01- und Rohstoffverteuerung leidend 
und in Sorge um ihre künftige Energieversorgung 
drohen unseren Staaten soziale Unruhen, gesell-
schaftliche Destabilisierung und damit auf lange 
Sicht möglicherweise Autoritätskrisen ihrer demo-
kratischen Ordnung. Eine solche Landschaft der 
Unstabilität ist besonders krisenanfällig und lädt 
gerade darum zum Mißbrauch politischer und mili-
tärischer Macht ein. 

Wir alle wissen ja, daß die sowjetische Führung 
auf diese Unstabilität im westlichen Lager zählt, 
daß sie von der „Krise des Kapitalismus" redet und 
daß sie entschlossen ist, unsere Schwierigkeiten 
hier im Westen zu ihrem Vorteil auszunutzen. Wenn 



Deutscher Bundestag — 7. Wahlperiode — 144. Sitzung. Bonn, Freitag, den 24. Januar 1975 	9951 

Dr. Wörner 
darum Westeuropa verhindern will, daß es zum 
Opfer politischen Drucks wird, der sich auf über-
legene militärische Macht gründet, dann muß es 
alles daran setzen, das militärische Gleichgewicht in 
Europa aufrechtzuerhalten. Zur wirtschaftlichen und 
sozialen Unstabilität darf nicht auch noch die mili-
tärische treten. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Ich füge noch ein zweites hinzu: Die gebieterische 
Notwendigkeit, das Kräfteverhältnis ausgeglichen zu 
halten, wird noch durch Entwicklungen unterstrichen, 
die in der sowjetischen Politik und möglicherweise 
auch in der sowjetischen Führungsspitze gegenwär-
tig vor sich gehen. Niemand von uns weiß, was sich 
im Kreml wirklich tut, niemand weiß, ob die Auf-
kündigung des sowjetisch-amerikanischen Handels-
vertrages einen völligen Kurswechsel der sowjeti-
schen Politik signalisiert. Sicher ist, daß die Atmo-
sphäre zwischen den beiden Supermächten kühler 
geworden ist, und damit können auch Rückwirkun-
gen auf die europäische Szenerie nicht ausgeschlos-
sen werden. 

Totalitäre Staaten — das ist eine historische Er-
fahrung — neigen dazu, von inneren Schwierig-
keiten durch außenpolitischen Krisenkurs abzulen-
ken. Eine denkbare sowjetische Führungskrise muß 
zwar nicht, aber sie kann sehr wohl die Ver-
suchung zu riskanten außen- und militärpolitischen 
Manövern verstärken. Daher ist es gegenwärtig 
doppelt notwendig, daß der Westen Wachsamkeit 
und Abwehrbereitschaft zeigt und demonstriert, um 
gar nicht erst solche Versuchungen aufkommen zu 
lassen. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Ungebrochene Verteidigungskraft bleibt — ich 
nehme an, daß das zwischen uns einverständlich ist 
— die wesentliche Voraussetzung für Entspannungs-
bemühungen. Dem entspricht der gemeinsame Be-
schluß, den wir hier heute fassen. 

Wir, auch wir von der CDU/CSU-Fraktion, bleiben 
zu ausgewogener kontrollierter Abrüstung bereit, 
bei der allerdings Leistung und Gegenleistung im 
Gleichgewicht stehen müssen. Aber niemand soll 
glauben, daß er nur lange genug zu warten braucht, 
um uns zu einseitiger Abrüstung zu bewegen. Das 
ist — wie ich meine — das Signal, das wir mit die-
sem Beschluß geben und von dem wir hoffen, daß 
es in der Sowjetunion gehört und auch verstanden 
wird. 

Ich sage ein Weiteres. Das verständliche Drängen 
unserer amerikanischen Bündnisgenossen geht in 
Richtung auf eine Verstärkung der konventionellen 
Kampfkraft in Westeuropa. Dieses Drängen ist be-
rechtigt; wir haben uns darüber bei der letzten Aus-
sprache über die NATO-Konferenz unterhalten und 
verständigt. Eine Verringerung der Bundeswehr zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt — unter welchem Vor-
wand oder welchem Stempel auch immer — wäre 
nicht ohne nachteilige Folgen für die amerikanische 
Bereitschaft zur Verteidigung Europas geblieben. 
Auch aus dieser Sicht entspricht der Beschluß, den 
wir heute fassen, unserer nationalen Interessenlage, 
und wir gehen davon aus, daß die USA das er-

kennen und weder ihren atomaren Schutz noch ihre 
konventionelle Präsenz für und in Europa mindern 
werden. 

Schließlich — um das noch als letzten Punkt anzu-
führen — haben wir unseren Partnern im Bündnis 
gezeigt, daß der Ausweg aus wirtschaftlichen und 
finanziellen Schwierigkeiten in der gegenwärtigen 
Lage nicht in einer Verringerung von Streitkräften 
bestehen kann. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Wir hoffen, daß dieses Beispiel, das wir geben, im 
Bündnis nicht ohne Wirkung bleibt. Ich sage das 
vorwiegend im Blick auf manche unserer europä-
ischen Bündnispartner. 

Die Bundeswehr bleibt nunmehr bei 495 000 Mann 
Diensttuenden. Sie wird durch die Verfügungsbereit-
schaft nicht verringert werden. Sie wird aber auch 
nicht vergrößert werden. Auch das sage ich in aller 
Deutlichkeit. Dennoch hat die Verfügungsbereit-
schaft einen Sinn als Instrument. Sie ist, richtig und 
rechtzeitig eingesetzt, ein taugliches Instrument des 
Krisenmanagements, und sie schafft mehr Hand-
lungsspielraum und mehr Flexibilität für jede deut-
sche Bundesregierung. Unser Vorschlag wäre es des-
wegen, sie bereits frühzeitig zu üben. 

Die wesentliche Begründung, Herr Minister, für 
das Gesetzesvorhaben war ursprünglich die beab-
sichtigte Kosteneinsparung im Personalbereich. So 
heißt es im Text der Gesetzesbegründung: 

Das Änderungsgesetz soll es der Bundeswehr 
ermöglichen, die Personalkosten zu senken und 
dafür die Ausgaben für die Modernisierung des 
Materials zu erhöhen . . . Insgesamt werden 
durch die Verringerung der Zahl der im Frieden 
ständig Dienst leistenden Soldaten Personal-
kosten gespart. Die eingesparten Mittel werden 
für die Investitionen verfügbar. 

Wir haben uns immer über die Höhe der Ein-
sparungen gestritten, die durch diese Maßnahmen 
erzielt werden können. Nun, da wir uns darauf ver-
ständigt haben, die Zahl der diensttuenden Soldaten 
entgegen der ursprünglichen Absicht — jedenfalls 
vor befriedigenden MBFR-Gesprächen — nicht zu 
verringern, gibt es diese Einsparungen nicht. 

Ich möchte für die CDU/CSU-Fraktion deutlich 
machen, daß wir aber auch nicht bereit sind, eine 
Verringerung des Investitionsanteils am Verteidi-
gungsetat hinzunehmen und damit die Modernisie-
rung der Bundeswehr zu gefährden. Das heißt aber 
— und ich möchte das ganz bewußt hier ausspre-
chen; das gehört zu dem Maß an Klarheit, das unser 
Volk von uns erwarten kann —: es muß in den 
nächsten Jahren, spätestens ab 1978 — denn da 
wollten Sie ja die Sache abgeschlossen haben — 
der  Verteidigungsetat zusätzlich die Mittel erhalten, 
die man durch die Verringerung des Personalbe-
standes einzusparen hoffte. Wir brauchen uns hier 
nicht über den Betrag zu streiten. Es haben Schätzun-
gen stattgefunden; und die Differenzen zwischen uns 
gingen von 180 Millionen bis hin zu 240 Millionen. 
Aber ob nun 180 oder ob 240 Millionen: niemand 
kann behaupten, daß ein solcher Betrag nicht bei 
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gutem Willen aufgebracht werden könnte. So viel 
muß die unverminderte Sicherheit unserem Volke 
wert sein. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Es versteht sich von selbst, daß wir verstärkt nach 
Kosteneinsparungen auf anderen Feldern der Ver-
teidigung suchen müssen. Auch hier können Sie mit 
unserer Unterstützung rechnen. Folgende Maßnah-
men — ich sagte das schon an anderer Stelle, und 
möchte das hier bewußt wiederholen — sind nach 
unserer Auffassung möglich und erforderlich: Ar-
beitsteilung im Bündnis, Standardisierung der Waf-
fen, Zusammenfassung teilstreitkraftgemeinsamer 
Aufgaben, Besetzung ziviler Dienstposten etwa 
durch Wehrpflichtige, ohne daß deshalb Entlassun-
gen erfolgen müssen, und schließlich Übertragung 
von Zuständigkeiten und Verantwortung von oben 
nach unten, so wie das die bewährte Auftragstaktik 
im militärischen Bereich vorsieht. Nur so kann im 
übrigen auch die Bürokratisierung, die es in der 
Bundeswehr immer noch gibt, abgebaut und vermin-
dert werden. 

Herr Minister, Sie reden vom Sparen, und wir 
reden vom Sparen. Und manchmal haben Sie einen 
Zungenschlag, als ob man jetzt erst entdeckt hätte, 
daß man sparen müsse. Ich möchte Sie daran erin-
nern, es gibt seit langem in Ihrem Hause eine Kom-
mission, die über Dienstposten nachdenken soll, die 
eingespart werden können — etwa durch Zusam-
menlegung, durch Neugliederung, durch Straf-
fung —; wir fragen: wo bleibt das Ergebnis? Wir 
hätten gern darüber mal etwas im Verteidigungs-
ausschuß gehört. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Ganz besonders dringlich sind — und da gibt's 
ja keine Meinungsverschiedenheiten — Anstren-
gungen zur Standardisierung und Rationalisierung 
der Waffensysteme im atlantischen und vor allem 
im europäischen Bereich. Auch ich möchte namens 
der CDU/CSU-Fraktion ganz ausdrücklich die Ent-
scheidung der amerikanischen Regierung begrüßen, 
mit „Roland" ein europäisches Waffensystem für die 
amerikanische Armee einzuführen. Wir haben immer 
gesagt: Standardisierung kann keine Einbahnstraße 
sein; Standardisierung muß aber bedeuten, daß kon-
kurrenzfähige oder gar bessere europäische Waffen-
systeme eine Chance haben müssen. Hier ist der 
erste Beweis, daß die Amerikaner darauf einzugehen 
bereit sind, und wir nehmen das ebenso wie Sie 
dankbar zur Kenntnis. Ich möchte allerdings meinen, 
daß die Bundesregierung gut beraten wäre, im 
Bündnis weiterzudrängen und vor allen Dingen 
auch Impulse zu geben. 

Herr Leber, Sie haben wahrscheinlich die Rede des 
belgischen Außenministers van Elslande, die er, 
glaube ich, am 5. Dezember in Paris gehalten hat, 
zur Kenntnis genommen. Ich bin der Auffassung, 
daß diese Rede eine ganze Reihe wertvollster An-
regungen enthält, und ich würde es dankbar begrü-
ßen und wir alle würden es gern sehen, wenn die 
Bundesregierung einige dieser Anregungen aktiv  

aufgreifen würde, um sichtbar zu machen, daß er 
damit nicht allein steht. 

Die Bundesregierung hat ursprünglich angekün-
digt, sie wolle im Rahmen der neuen Wehrstruktur 
die Wehrbereichskommandos auflösen. Damit wären 
nach Auffassung unserer Fraktion — wie der Kol-
lege Ernesti das bei der ersten Lesung dargestellt 
hat — unerträgliche Nachteile für die zivil-militäri-
sche Zusammenarbeit verbunden gewesen. Wir wa-
ren nicht gewillt, das hinzunehmen — nicht nur wir 
von der Bundestagsfraktion, sondern auch die von 
der CDU/CSU regierten Bundesländer. 

Die Regierung hat nunmehr erklärt, daß die Wehr-
bereichskommandos bestehenbleiben. Die entspre-
chenden Strukturen und Einrichtungen werden ge-
gebenenfalls nur im Einvernehmen mit den betrof-
fenen Bundesländern verändert. Auch diese Ent-
scheidung der Bundesregierung erleichtert uns die 
Zustimmung zu dem vorliegenden Gesetz. 

Was nun, um zum letzten Teil der Wehrstruktur 
zu kommen, die vorgesehene Änderung der Trup-
penstruktur anlangt, so ist hier nach Auffassung 
der CDU/CSU-Fraktion ein abschließendes Urteil 
noch nicht möglich. Es gibt Maßnahmen, denen wir 
von vornherein zustimmen. Das möchte ich gleich 
klarmachen. Ich nenne z. B. die Vermehrung der 
Zahl der Brigaden, ich nenne die Zusammenfassung 
teilstreitkraftgemeinsamer Aufgaben, ich nenne die 
Verstärkung der Feuerkraft, und ich nenne schließ-
lich die Aufforstung der Jägerbrigaden durch gepan-
zerte Elemente. 

Es gibt allerdings andere Planungen im Rahmen 
der neuen Wehrstruktur, wie etwa die Verkleine-
rung von Kompanien oder die Zusammenfassung 
der Personalführung beim Bataillon, die eine Fülle 
von Fragen aufwerfen, die eben noch nicht geklärt 
und vor allen Dingen nicht damit beantwortet sind, 
daß man zwei Bataillone für zwei oder drei Wochen 
dieses Modell auf dem Übungsplatz hat durchspie-
len lassen. 

Ich möchte hier einige Fragen nennen, zunächst 
einmal die Frage: Bleiben die kleineren Einheiten 
uneingeschränkt funktionsfähig? Wie erfolgt die Re-
servebildung in Truppenübungen, im Einsatz? Kann 
die bewährte Auftragstaktik beibehalten werden? 
Welche Infrastrukturprobleme bei Unterkunftsge-
bäuden ergeben sich durch die Veränderung der 
Kompaniestärken? Wie wirken sich Kommandie-
rung, Krankheit, Urlaub usw. von Soldaten auf die 
personell ohnehin verkleinerten Einheiten aus? 
Welche Probleme gibt es bei der Gestellung des 
Personals für Wach- und Bereitschaftsdienst? 
Welche Auswirkungen haben Ausfälle bei Kraft-
fahrzeugen, bei Waffen und Gerät für den Stand der 
Einsatzbereitschaft einer Kompanie bei einer ohne-
hin verminderten Materialausstattung, wenn Sie 
etwa an die neue Panzerkompanie denken? Werden 
die verkleinerten Einheiten und Verbände ange-
sichts der veränderten Relation von Kampf- zu 
Stabs- und Versorgungssoldaten nicht kopflastig 
und weniger kosteneffektiv? Auch das ist eine 
Frage, die geprüft werden muß. 
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Nach unserer Auffassung können diese Fragen 
abschließend erst beurteilt und bewertet werden, 
wenn das gründlich erprobt ist. 

(Dr. Klepsch [CDU/CSU] : Sehr wahr!) 

Ich sage noch einmal: Es wäre nach unserer Auf-
fassung ein kapitaler Fehler, das gesamte Heer 
bereits jetzt umzugliedern, noch ehe wir wissen 
können, ob sich die geplanten Änderungen bewäh-
ren werden. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Die Bundeswehr hat — ich sage das gar nicht nur 
im Blick auf die letzte Bundesregierung — in der 
Vergangenheit allzuoft darunter zu leiden gehabt, 
daß ihr Änderungen überstürzt aufgezwungen wur-
den, die am grünen Tisch entworfen waren, die 
sich in der Praxis als unzweckmäßig erwiesen ha-
ben und dann wieder korrigiert werden mußten. 
Das hat diese Bundeswehr in eine im Grund ge-
nommen unerträgliche Unruhe gebracht. Am besten 
wäre es an sich, wenn diese Bundeswehr für einige 
Jahre in Frieden und in Ruhe gelassen werden 
könnte. 

(Dr. Klepsch [CDU/CSU] : Sehr gut!) 

Daß das nicht immer geht, wissen auch wir; die Dy-
namik der Entwicklung zwingt uns gewisse Ände-
rungen auf. Nur: Wenn wir solche Änderungen 
vornehmen, sollten wir durch gründliche und recht-
zeitige Übung und Erprobung sichergestellt haben, 
daß das auch in der Praxis klappt. 

Deswegen haben wir von seiten der CDU/CSU 
von Anfang an gefordert, die neue Truppenstruktur 
erst in einem etwa einjährigen Versuch mit einem 
Großverband oder mit mehreren Großverbänden zu 
erproben, ehe über ihre endgültige Einführung in 
der gesamten Bundeswehr entschieden wird. Sie ha-
ben dem zugestimmt. Ich möchte allerdings betonen 
— lassen Sie mich das nicht so sehr an Ihre Adresse 
als vielmehr an die Adresse der militärischen Füh-
rung sagen —, daß eine solche Erprobung nur dann 
einen Sinn hat, wenn sie zum einen unter realisti-
schen Bedingungen erfolgt und wenn zum anderen 
das Ergebnis des Versuchs nicht schon von vorn-
herein feststeht. 

(Dr. Klepsch [CDU/CSU] : Sehr gut!) 

Die Bundeswehr — um noch auf ein paar Bemer-
kungen einzugehen, die Sie gemacht haben — ist 
auch nach unserer Auffassung eine kampfkräftige 
und im großen und ganzen modern ausgestattete 
Armee. Sie dankt dies nicht zuletzt dem ungebro-
chenen Einsatzwillen ihrer Berufs- und Zeitsoldaten, 
aber auch — das möchte ich in diesem Zusammen-
hang sagen — der Einsatzbereitschaft vieler Wehr-
pflichtiger, die, wenn sie richtig gefordert und 
richtig geführt werden, durchaus auch ihren Mann 
stehen. 

Keiner, der die Bundeswehr kennt, kann aller-
dings über ihre Schwächen und über die Schwächen 
unseres Verteidigungssystems hinwegsehen. Dies 
ist nicht der Ort und die Zeit, darauf einzugehen. 
Ich sage das nur, weil ich feststellen möchte, daß 
keiner der Bundeswehr einen Gefallen tut, im übri-

gen auch sich selbst nicht, der sich und ihr ein-
redet. sie sei noch nie so gut gewesen. 

Irreführend, Herr Verteidigungsminister, sind be-
sonders die Behauptungen, der Bundeswehr gehe es 
materiell besser. Auch Sie hatten in Ihrer jetzigen 
Rede wieder eine solche Passage. Der ständige Rück-
gang der Verteidigungsaufwendungen, gemessen am 
Bruttosozialprodukt, gemessen am Gesamthaushalt, 
zwingt doch, wie jeder Kundige weiß — wir im Ver-
teidigungsausschuß kriegen es ja auch gelegentlich 
wenigstens zu hören —, ständig dazu, Beschaffungs-
programme zu strecken, zu streichen oder zahlen-
mäßig zu beschneiden. Natürlich, niemand würde in 
der Lage sein, nun alle Wünsche zu erfüllen, die es 
von militärischer Seite gibt. Das zuzugestehen, ist 
etwas ganz anderes, als zu behaupten, es gehe ihr 
materiell von Jahr zu Jahr besser. Schauen Sie sich 
doch einmal die Steigerungsrate des Verteidigungs-
etats im Jahre 1975 an. Wenn Sie die Personal-
verstärkungmittel außen vor lassen, stellen Sie 
fest, daß die Verstärkung ganze 3,6 Prozent beträgt. 
Das reicht noch nicht einmal aus, um auch nur die 
Hälfte der Inflationsrate und der Kostensteigerun-
gen abzudecken. Und dann sagen Sie: Es geht jedes 
Jahr materiell besser. Das kann doch ganz einfach 
nicht stimmen. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Erfreulich, auch für uns erfreulich, ist die Ver-
besserung der Personallage durch die wachsende 
Verpflichtungsbereitschaft. Ich füge ausdrücklich „für 
uns" hinzu. Niemand wäre glücklicher als die CDU/ 
CSU, wenn sich darin eine wirkliche Tendenzwende 
der Einstellung der jungen Generation zur Bundes-
wehr ankündigte. Es mag sein, daß das so ist. Wir 
haben lange, über die ganzen Jahre hinweg, im 
Unterschied zu manchen anderen für eine solche 
Tendenzwende in der Einstellung der jungen Gene-
ration gekämpft. Aber keiner von uns sollte doch 
übersehen, ehe er zu vorschnellen Schlußfolgerun-
gen kommt, daß möglicherweise die konjunkturelle 
Lage und die Überfüllung etwa unserer allgemeinen 
Hochschulen dabei die größere Rolle spielen könn-
ten. Ich hatte gerade jetzt wieder ein Gespräch mit 
einigen Ausbildern in der Bundeswehr. Sie waren 
übereinstimmend der Auffassung, daß dafür vor 
allen Dingen wirtschaftliche Motive maßgebend 
seien. Darüber brauchen wir nicht zu rechten. Wenn 
es erste Anzeichen einer günstigeren Einstellung zur 
Bundeswehr gibt, dann können wir alle darüber froh 
sein. 

Den Versuch allerdings, dieses Ergebnis auf die 
Mühlen der Regierung zu leiten, empfinde ich als 
nicht ganz berechtigt, um es vorsichtig auszudrücken. 

(Dr. Kraske [CDU/CSU] : Auf die Mühlen 
der schlechten Wirtschaftspolitik!) 

— Speziell die Koalitionsfraktionen haben dazu 
sicher am wenigsten beigetragen. 

Ich kann es mir und vor allen Dingen auch Ihnen 
nicht ersparen, wieder einmal auf etwas hinzuwei-
sen, was uns allen großen Kummer macht. Gestern 
erst erreichte mich eine Wahlkampfbroschüre der 
SPD aus Brück; ich habe sie hier. Darüber steht: 
„Bomben statt Bildung." Unter dieser Überschrift 
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wird massiv gegen die Verteidigungsanstrengungen 
der NATO zu Felde gezogen. Es wird gefordert, die 
Bundesregierung solle endlich die richtige Konse-
quenz aus ihrer eigenen erfolgreichen Ostpolitik 
ziehen und abrüsten. Solange dies an der Basis nicht 
unterbleibt, können Sie einfach nicht behaupten, daß 
die Tendenzwende, wenn es sie gibt, etwa Ihr Ver-
dienst sei. Dafür haben andere gestritten. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Meine verehrten Kolleginnen und Kollegen, die 
Forderungen der CDU/CSU in den drei Kernberei-
chen der Wehrstruktur sind erfüllt: Die Zahl der 
diensttuenden Soldaten wird nicht verringert; die 
Wehrbereichskommandos werden nicht aufgelöst; 
die neue Truppenstruktur wird vor ihrer Einführung 
gründlich erprobt. Unter diesen Voraussetzungen be-
reichert das Instrument der Verfügungsbereitschaft 
das Kriseninstrumentarium der Bundesrepublik 
Deutschland. Wir stimmen daher dem Gesetz zu. Der 
Deutsche Bundestag zeigt mit dieser seiner Entschei-
dung seine Entschlossenheit, in den Verteidigungs-
anstrengungen nicht nachzulassen und sie den ge-
wandelten Anforderungen anzupassen. Wir bleiben 
zur Abrüstung bereit und zur Verteidigung fähig. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Präsident Frau Renger: Das Wort hat der 
Herr Abgeordnete Horn. 

Horn (SPD) : Frau Präsidentin! Meine Damen und 
Herren! Die SPD-Fraktion hat die Regierungserklä-
rung des Bundesministers der Verteidigung zur 
neuen Struktur der Bundeswehr am 29. November 
1973 begrüßt und ihr damals auch schon vollinhalt-
lich zugestimmt. In den weiteren parlamentarischen 
Beratungen, im Ausschuß und im Plenum des Deut-
schen Bundestages, befürwortete die SPD-Fraktion 
die Neunte Novelle zur Änderung des Wehrpflicht-
gesetzes, das uns nun heute zur endgültigen Ver-
abschiedung vorliegt. Wir begrüßen deshalb die vor-
gesehene Änderung der Wehrstruktur. Die äußere 
und innere Organisation der Bundeswehr muß den 
jeweiligen außen- und gesellschaftspolitischen Er-
fordernissen entsprechen, die an sie gestellt wer-
den. 

Die SPD erkennt die sachliche Notwendigkeit der 
Verfügungsbereitschaft an. Wir sehen darin eine 
Maßnahme, die zugleich die Sicherheit der Bundes-
republik Deutschland durch eine Reform unserer 
Streitkräfte weiterhin gewährleistet und die Be-
dingungen für beiderseitige, gleichzeitige und gleich-
wertige Abrüstungen im Rahmen der MBFR-Ver-
handlungen ermöglicht. Wir werden deshalb der un-
veränderten Vorlage der Neunten Novelle zum 
Wehrpflichtgesetz zur Einführung der Verfügungs-
bereitschaft zustimmen. 

Wir begrüßen es auch, daß die CDU/CSU-Fraktion 
inzwischen die Notwendigkeit der Verfügungsbe-
reitschaft anerkannt hat und das Gesetz damit eine 
breite parlamentarische Mehrheit erhält. Ich bin der 
Überzeugung, daß die CDU/CSU — auch Herr Kol-
lege Wörner hat das noch einmal angeführt — hier 
von einigen echten Mißverständnissen ihrerseits in  

der gesamten Debatte und Diskussion über diese 
Neunte Novelle ausgegangen ist. Die CDU/CSU hat, 
so scheint es mir, bezüglich des Zeitpunktes der Ein-
führung der Verfügungsbereitschaft das „Kann" mit 
einem „Muß" verwechselt. Die SPD ging immer da-
von aus, daß sich die Bundesregierung — so hat sie 
es auch immer dargestellt — den Zeitpunkt der Ein-
führung der Verfügungsbereitschaft vorbehält. Die-
ser Zeitpunkt richtet sich nach der internationalen 
und hier speziell der sicherheitspolitischen Lage. 
Das war der Kernpunkt der Regierungsaussage. Un-
ter diesen Bedingungen hat die SPD ihre Zustim-
mung von Anfang an gegeben, und zwar in völliger 
Übereinstimmung mit dem Bundesverteidigungs-
minister. 

(Werner [CDU/CSU] : Man merkt, jetzt 
spricht ein Philologe!) 

— Warum, das ist ja keine Kulturschande? 

Die sozialdemokratische Politik und besonders 
auch die sozialdemokratische Sicherheitspolitik wird 
hier nicht von taktischen Manövern bestimmt, son-
dern von einer langfristigen verantwortungsbewuß-
ten Vorsorgeplanung für diesen Staat, die ihn tra-
genden und beschützenden Einrichtungen wie die 
Bundeswehr und für seine Bürger. Gerade weil wir 
die Ergebnisse von MBFR nicht vorwegnehmen kön-
nen, ist es notwendig, politische Voraussetzungen zu 
schaffen, welche die Entspannung ermöglichen und 
Sicherheit garantieren. Genau das, meine Damen und 
Herren, soll das Ergebnis von MBFR bringen: er-
höhte Sicherheit für alle auf einem beiderseitigen 
niedrigeren Rüstungsniveau. Das ist die realistische 
Situation, in der sich unser Staat, die Bundesrepu-
blik Deutschland, befindet. Deshalb aber ist es not-
wendig, Voraussetzungen zu schaffen, daß wir bei-
den fundamentalen Interessen gerecht werden, der 
Entspannung und der Sicherheit zugleich. 

Die Konzeption der Verfügungsbereitschaft von 
den Vorarbeiten bis zur gesetzlichen Verabschiedung 
hat zwei Jahre lang gedauert, übrigens ohne einen 
einzigen konstruktiven Beitrag von Ihrer Seite — 
das möchte ich sagen —, während die SPD in ihrem 
Langzeitprogramm eine klare Aussage zu dem 
Thema „Wehrstrukturreform" trifft. Diese Zeitspan-
ne macht das Maß an Vorarbeiten sichtbar. Es wäre 
deshalb politisch verantwortungslos, unvorbereitet 
in die MBFR-Verhandlungen hineinzugehen. Die 
Verfügungsbereitschaft dient genau diesem Zweck. 
Sie soll — dies sage ich noch einmal mit allem Nach-
druck — MBFR-Ergebnisse weder vorwegnehmen 
noch in irgendeiner Form unterlaufen, sondern 
MBFR-offen sein. Sicherheitspolitik muß ohne tak-
tische Winkelzüge und langfristig und verantwor-
tungsbewußt angelegt sein. Die Sicherheitspolitik 
berührt existentiell Staat und Bürger 

(Dr. Mertes [Gerolstein] [CDU/CSU] : Sehr 
richtig!) 

so unmittelbar, daß sie von taktischen Schwankun-
gen und Augenblickserwägungen frei sein muß. 

(Sehr gut! bei der CDU/CSU) 

Mit der Verfügungsbereitschaft geben wir Ihnen, 
Herr Minister, den notwendigen Handlungsspiel- 
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raum bei den MBFR-Gesprächen. Wir setzen gerade 
in Ihre Person das volle Vertrauen, unsere Politik 
der Sicherheit und der Entspannung hartnäckig und 
konsequent zu vertreten. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Die Verfügungsbereitschaft ist in diesem Sinne 
ein Element planender Vorsorge für die politische 
Entwicklung auf internationalem Gebiet. So wird sie 
auch von unseren NATO-Partnern verstanden, und 
so wird sie als beispielhaft begrüßt. Angesichts der 
wachsenden Schwierigkeiten, denen das Bündnis 
ausgesetzt ist, hat nicht nur die Bundesrepublik 
Deutschland mit der neuen Wehrstruktur ein Bei-
spiel dafür gegeben, daß lange bestehende NATO-
Forderungen wie z. B. die Aufstellung von 36 Briga-
den, erfüllt wurden, sondern die neue Wehrstruktur 
soll auch insgesamt eine Anpassung an die NATO -
Konzeption vornehmen. 

Die SPD-Bundestagsfraktion teilt die Sorgen der 
Bundesregierung und besonders des Bundesvertei-
digungsministers über Vorgänge im Bündnis. Wir 
Deutschen haben gewiß kein Recht, andere Regie-
rungen zu schulmeistern, aber wir sind zugleich auch 
verpflichtet, innerhalb der Partner die anstehenden 
Schwierigkeiten offen anzusprechen und nach ge-
meinsamen Wegen zu suchen, um sie zu überwinden. 
Struktur, Organisation und Form der Zusammenar-
beit im Bündnis werden überprüft, und es ist zweifel-
los auch an der Zeit, sich dieser Probleme verstärkt 
anzunehmen. 

Ich sehe in diesem Zusammenhang zwei Gefahren-
punkte, die wir ansprechen müssen, um Lösungen 
zu finden. Das Bündnis erfährt in Europa zunehmend 
eine Reduktion auf die Bundesrepublik Deutschland. 
Ein Teil unserer Bündnispartner — ich nenne Portu-
gal und Griechenland — ist mit besonderen politi-
schen Problemen behaftet, andere wie Italien oder 
England haben erhebliche wirtschaftliche Schwierig-
keiten. Die Bundesrepublik kommt damit in eine 
Situation, die weder von ihr verursacht noch ge-
wollt ist. Aus übergeordneten politischen Gründen 
und wegen der Interessenlage aller Bündnispartner 
ist es deshalb notwendig, daß der Beitrag der übri-
gen europäischen NATO-Partner erhalten und ver-
stärkt wird. Gerade wenn wir von Kooperation spre-
chen, muß dies auch hier Ausdruck finden, weil Ko-
operation auch im finanziellen Beitrag notwendig ist, 
um die Interessenlage gemeinsam zu verdeutlichen. 

(Beifall) 

Hier müssen Modelle erarbeitet werden, und mir 
scheint, daß von der neuen Wehrstruktur und auch 
dem Gesetz über die Verfügungsbereitschaft Impulse 
ausgehen können. 

Die zentrale Funktion der Bundesrepublik Deutsch-
land legt ihr eine besondere Verantwortung hinsicht-
lich der Sorgfalt und der Ausgewogenheit auf. Auch 
wenn sich das Sicherheitsproblem zunehmend von 
der Ost-West-Achse auf die südliche Peripherie ver-
lagert, so haben wir auch dort die Entspannungsver-
suche mitzutragen und müssen unsere Bündnispart-
ner darin begleiten, da wir genauso wie sie von der  

politischen Entwicklung dort unmittelbar und mittel-
bar betroffen sind. 

Die Resonanz, welche die Verfügungsbereitschaft 
gerade in der NATO-Spitze, aber auch bei den ein-
zelnen Partnerstaaten gefunden hat, beweist, daß bei 
vernünftiger Planung höhere Sicherheit bei gleichen 
Kosten zu erreichen ist. Es geht ja nicht um einen 
Abbau von Kosten, sondern lediglich um eine Um-
verteilung der vorhandenen Finanzmittel. Insofern 
hoffen wir, daß die Anstrengungen der Bundesregie-
rung auf diesem Gebiet über den nationalen Rahmen 
hinaus ein brauchbares Modell darstellen und zu-
gleich auch Impulse für eine verstärkte Kooperation 
geben. 

Die Verfügungsbereitschaft ist zum zweiten ein 
Element flexiblerer Sicherheitspolitik. Die Bundes-
republik Deutschland stellt sich mit den eingelei-
teten Maßnahmen ihrer Wehrstruktur voll auf eine 
Entwicklung ein, die dem bloßen Defensivcharakter 
der Bundeswehr entspricht, so wie es im Weißbuch 
des Bundesverteidigungsministers auch entwickelt 
ist. 

Ich möchte in diesem Zusammenhang auch ein 
paar Worte über den Bundestag hinaus an Leute 
richten, die uns mißverstehen oder auch mißverste-
hen wollen. Die Bundesrepublik Deutschland heizt 
den Rüstungswettlauf nicht an, aber sie hat ihre 
Verteidigungspolitik intensiviert. Das ist kein Wi-
derspruch, sondern das ist in sich völlig logisch. Das 
Rüstungskonzept wurde insgesamt flexibler gestal-
tet. Wir können den Rüstungswettlauf im quan-
titativen Bereich, also etwa Panzer gegen Panzer 
oder Flugzeug gegen Flugzeug, nicht völlig starr 
durchhalten, aber wir sind in der Lage, gegen jeden 
Panzer hochmobile Panzerabwehrwaffen zu stellen, 
die wesentlich billiger sind, den defensiven Cha-
rakter der Bundeswehr betonen und unsere Sicher-
heit garantieren. Dazu gehört unter anderem auch 
die verstärkte Abwehrkraft der Gebirgsjägerdivi-
sionen. 

Ich darf in dem Zusammenhang eine Bemerkung 
zu den Ausführungen des Kollegen Dr. Wörner 
machen. Er sprach davon, daß diese Bundeswehr in 
Ruhe gelassen werden müsse, und gab den Hin-
weis, dies richte sich nicht nur gegen diese Bundes-
regierung, sondern auch gegen frühere Bundes-
regierungen. Ich glaube, das ist ein außerordentlich 
frommer Wunsch, Herr Kollege Wörner, denn die 
Entwicklung draußen in der Welt bleibt nicht ste-
hen, sie geht weiter. Die neue Wehrstruktur muß 
gerade auf die Herausforderung der 80er Jahre 
hinsichtlich der technologischen Entwicklung eine 
Antwort geben. Wir werden in den 80er Jahren ein 
quantitativ und qualitativ völlig verändertes An-
gebot technischer Systeme haben. Das gesamte Bün-
del der Maßnahmen zur Veränderung der Wehr-
struktur dient auch dem Ziel, die Bundeswehr dar-
auf vorzubereiten. 

(Biehle [CDU/CSU] : Das sagen Sie mal 
Ihren Genossen, insbesondere Herrn 

Schlaga und seinen Freunden!) 

Wir stimmen übrigens völlig damit überein, das 
ist doch eine ganz klare Sache. Die Entwicklung der 
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inneren Struktur, der Bewaffnung unserer Bundes-
wehr ist im Grunde genommen ambivalent. Sie muß 
sich auf der einen Seite auf die Probleme zukünf-
tiger Gefährdungen ausrichten, auf der anderen 
Seite darf sie aber keine verkrusteten Strukturen 
schaffen, die den Entspannungsbemühungen in ir-
gendeiner Weise entgegenstehen. 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD — Weh

-

ner [SPD] : Sehr wahr!) 

Das ist die doppelte, die zweiseitige Form, die wir 
berücksichtigen müssen. 

Die Leistungen der sozialliberalen Koalition für 
die Sicherheit unseres Landes sind jedenfalls ein-
deutig. Das möchte ich Ihnen sagen. Obwohl die 
Opposition ja gerne den Eindruck erweckt, solange 
sie in der Regierungsverantwortung stand, sei der 
Verteidigungshaushalt unablässig gesteigert wor-
den, ergibt doch ein rückblickender Vergleich ein 
völlig anderes Bild. Sie wissen doch selbst: 1965/66 
betrug die Steigerung für den Verteidigungshaus-
halt 1,1 %, 1967 auf 1968 sogar minus 12,1 %; in 
den Jahren von 1965 bis 1970 hatte der Verteidi-
gungshaushalt eine durchschnittliche Steigerungs-
rate von 2,08 %, in den letzten fünf Jahren, zur 
Zeit der sozialliberalen Koalition, eine durchschnitt-
liche Steigerungsrate von 9,92 %. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Bei der Infla

-

tionsrate war das auch nötig!) 

— Entschuldigen Sie bitte vielmals! Wenn Sie ge-
rade den Hinweis auf die Inflationsrate geben, 
muß ich Ihnen antworten: Wenn Sie in einem Haus-
haltsjahr ein Minus von über 12 °/o aufzuweisen 
haben, plus eine Inflation, die Sie auch damals hat-
ten, dann können Sie nicht sagen, daß das eine 
angemessene Form der Sicherheitspolitik war und 
dann können Sie uns heute nicht geringe Steige-
rungsraten vorwerfen. Das geht doch irgendwie 
nicht, meine Damen und Herren. 

(Beifall bei der SPD) 

Es ist doch makaber, wenn die Opposition hier ihre 
Versäumnisse als Regierungspartei nun als Oppo-
sition wiedergutmachen will, indem sie auf weitere, 
aber diesmal völlig ungerechtfertigte Ausdehnun-
gen des Haushaltes drängt. Wir haben beispiels-
weise keine Position — das wissen Sie auch — 
eingesetzt, die nachher als Soll-Überschuß hängen-
blieb; wie das zu Ihrer Zeit der Fall war. Unser 
Verteidigungshaushalt und die Sicherheitsmaßnah-
men in diesem Bereich richten sich eindeutig nach 
dem Maßstab des Bedarfs, den die Bundeswehr für 
die Durchführung ihrer Aufgabe haben muß. 

(Zustimmung bei der SPD und der FDP) 

Ein weiterer Angriffspunkt ist es ja auch, den 
Anteil der Verteidigungsausgaben an den Gesamt-
ausgaben des Bundes zu messen. Dazu muß eines 
klar gesagt werden. Die Entwicklung der Gesamt-
ausgaben ist kein geeigneter Maßstab für die Be-
messung des erforderlichen Verteidigungsanteils. 
Tatsächlich hat auch keine Bundesregierung einen 
bestimmten konstanten Anteil der Ausgaben für die 
Verteidigung aufgewendet, auch nicht CDU-Regie-
rungen. Es kann ja auch schlechterdings gar nicht  

begründet werden, warum höhere Steuereinnahmen 
oder Mehrausgaben im Bildungsbereich oder beim 
Familienlastenausgleich zugleich auch höhere Sicher-
heitsausgaben nach sich ziehen sollten. 

Es ist ein wesentliches Ziel der Wehrstruktur, ein 
ausgewogenes Verhältnis von Personalbestand und 
Waffen herzustellen. Wir haben für die Streitkräfte 
eines modernen Industriestaates und nicht eines 
weiträumigen Flächenstaates zu sorgen. Die sozial-
liberale Koalition kann und wird sich bei der Fest-
legung der Verteidigungsausgaben nur von dem tat-
sächlichen Bedarf der Streitkräfte leiten lassen. 

Daß dieser Bedarf von den Rüstungsanstrengun-
gen des Warschauer Paktes beeinflußt wird, ist 
selbstverständlich. Um eine annähernde Gleichge-
wichtssituation aufrechtzuerhalten, reicht es aller-
dings aus — ich zitiere —, 

wenn unsere Verteidigungsfähigkeit deutlich 
macht, daß ein möglicher Gegner selbst bei 
zahlenmäßiger Überlegenheit keine Chance hat, 
uns seine politischen Ziele mit Gewalt aufzu-
zwingen, 

wie es Bundesverteidigungsminister Leber formu

-

lierte. Das ist die politische Maxime, unter der wir 
Sozialdemokraten unsere Verteidigungspolitik sehen. 

(Beifall bei der SPD) 

Die Modernisierung der Streitkräfte ist ein beson-
deres Anliegen der sozialliberalen Koalition. Wir 
können heute feststellen, daß unsere Verteidigungs-
investitionen anteilmäßig, Herr Kollege Wörner, 
und absolut von keinem unserer Bündnispartner 
übertroffen wurden. Seit 1970 wurden einschließlich 
der Wehrforschung rund 28 Milliarden DM für die 
Modernisierung allein von Gerät und Waffen aus-
gegeben. Wenn Sie die Spezifikation lesen, sehen 
Sie, daß zur Hebung allein der Kampfkraft des 
Heeres Kampffahrzeuge für rund 3,5 Milliarden DM 
beschafft wurden — das bedeutet rund 600 weitere 
Kampfpanzer „Leopard" und 2 100 Schützenpanzer 
„Marder" —, und für einen vergleichbaren Betrag 
wurde Munition beschafft. Dann kann man nicht 
sagen, die Inflation habe alles weggefressen. Denn 
aus einem Minus kann ich nicht unsere Bundeswehr 
in adäquater Weise auch mit den entsprechenden 
Beschaffungsmitteln versorgen, die für die Auftrags-
erfüllung notwendig sind. 

(Beifall bei der SPD 	Zurufe von der 
CDU/CSU) 

Dies zeigt, daß wir unseren Soldaten neben dem 
geistigen Rüstzeug, 

(Dr. Kraske [CDU/CSU] : „Bomben statt Bil-
dung"!) 

der verbesserten Ausbildung, auch die notwendigen 
Waffen geben, damit sie ihren Auftrag, nämlich Ab-
schreckung zu leisten, damit Krieg verhindert wird, 
erfüllen können. 

Ach, wenn Sie hier das Schlagwort „Bomben statt 
Bildung" bringen: Um Gottes willen, ich will jetzt 
nicht gleich zweimal hintereinander Herrn Strauß 
zitieren, ich will den Begriff „Operettenarmee" nicht 
gebrauchen, und ich möchte auch nicht wiederholen, 
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was er kürzlich in China gerade hinsichtlich der 
Freundschaft Bundesrepublik/Amerika gesagt hat. 
Meine Damen und Herren, hier gibt es Ausrutscher 
auf jeder Seite, die kann man nicht ideologisieren 
und verkrusten; man kann nicht nur eine einzige 
Seite da verantwortlich machen. Ich distanziere mich 
jedenfalls klar von einer solchen Broschüre, und das 
tut auch unsere Fraktion. Distanzieren Sie sich bitte 
in der gleichen Weise von den Ausrutschern von 
Herrn Strauß! 

(Beifall bei der SPD und der FDP — Dr. Wag

-

ner [Trier] [CDU/CSU] : Distanzieren Sie sich 
einmal von sich selbst!) 

Die Verteidigungskraft der Bundeswehr stellt sich 
allerdings in demselben Maße im sozialen Sicher-
heitssystem dar, das diese Bundesregierung für die 
Bundeswehrangehörigen geschaffen hat. Ich erinnere 
in diesem Zusammenhang an das Personalvertre-
tungsgesetz, das zum erstenmal zu praktischen Lö-
sungen von bundeswehreigentümlichen Problemen 
geführt hat, oder an die Verbesserung im Unter-
haltssicherungsrecht, die ab 1. Januar 1975 zur Ver-
mögensbildung für jeden Wehrpflichtigen beiträgt, 
an die Heimfahrten- und Wochenendkarten, durch 
die die Unfallziffern erheblich gesenkt werden konn-
ten, oder an die Wohnungsfürsorge und an die Ver-
besserungen im Soldatenversorgungsrecht. 

Meine Damen und Herren, Sie können diese Maß-
nahmen als klein oder als groß ansetzen, aber sie 
stellen ein Netz sozialer Sicherheit für die Bundes-
wehr dar, und das sollte nicht gering geachtet wer-
den. Meutereien und Aufsässigkeiten in einem un-
serer Nachbarländer waren nicht auf ideologische 
Gründe zurückzuführen, sondern diese Formen der 
Unzufriedenheit sind wesentlich auf die sozialen 
Bedingungen und auf die geistige Struktur dieser 
Armee zurückzuführen. Aus diesem Grund ist das 
Netz sozialer Absicherung, innerhalb dessen der 
Soldat sich auch geborgen fühlt, unabdingbar wich-
tig und notwendig. 

(Beifall bei der SPD) 

Der Generalinspekteur der Bundeswehr sagte im 
Tagesbefehl zum Jahreswechsel, die Stimmung in 
der Truppe sei gut. Ich glaube, jeder, der unmittel-
bare Erfahrung damit hat, kann sich diesem Urteil 
auch anschließen. 

Ich möchte zum Schluß kommen und nur noch 
eines anmerken. Für die sozialdemokratische Bun-
destagsfraktion möchte ich in diesem Zusammen-
hang ganz besonders dem Verteidigungsminister 
Georg Leber danken. Der Sozialdemokrat und Ge-
werkschaftler Georg Leber hat sich das Vertrauen 
der Soldaten aller Dienstgrade erworben. Er hat sich 
für die sozialen Belange der Soldaten eingesetzt, 
die Grundsätze der Inneren Führung verlebendigt 
und die Sicherheitspolitik dieses Staates verantwor-
tungsbewußt vertreten. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Die Bedeutung der Verteidigungspolitik bemißt die 
Sozialdemokratische Partei auch an den Männern, 
die sie an die Spitze dieses Ministeriums stellt. 

(Erneuter Beifall bei der SPD und der FDP) 

Präsident Frau Renger: Das Wort hat der Herr 
Abgeordnete Krall. 

Krall (FDP) : Frau Präsident! Meine sehr verehrte 
Dame! Meine Kollegen! Der Deutsche Bundestag 
berät heute in zweiter und dritter Lesung die neunte 
Novelle des Wehrpflichtgesetzes, und er wird — das 
war ja hier bereits erkennbar — dieser Novelle 
einmütig, jedenfalls mit großer Mehrheit in der 
vorliegenden Fassung zustimmen. 

Der harte Kern dessen, was wir hier beschließen 
wollen, ist die Einführung einer Verfügungsbereit

-schaft in der Bundeswehr. Und wie schon mein Kol-
lege Graaff in der ersten Lesung am 10. Oktober 
des vergangenen Jahres, so möchte ich auch heute 
namens der Bundestagsfraktion der Freien Demokra-
ten dem Gesetzentwurf und damit der Verfügungs-
bereitschaft zustimmen. Lassen Sie mich diese un-
sere Haltung etwas näher erläutern und auch be-
gründen. 

Dabei richte ich zunächst an den Bundesminister 
der Verteidigung ein Wort des Dankes. Er hat er-
stens Sinn für das politisch Machbare bewiesen. 
Zweitens hat er eine breite parlamentarische Grund-
lage für eine Initiative der Regierungskoalition zu-
stande gebracht. 

(Beifall bei der FDP und der SPD) 

Drittens hat er — lassen Sie mich das auch noch 
sagen — für einen starken Rückhalt in der Verbün-
detenallianz gesorgt. Dafür herzlichen Dank, Herr 
Minister! 

(Beifall bei der FDP und der SPD) 

Nach Abschluß der NATO-Ratstagung, meine Da-
men und Herren, im Dezember vergangenen Jah-
res hat Außenminister Genscher in einer Regie-
rungserklärung in eindrucksvoller Weise die Rolle 
der Bundesrepublik Deutschland im Atlantischen 
Bündnis dargestellt. Mein Kollege Ronneburger 
hat hierzu in seinem Debattenbeitrag die überein-
stimmende Meinung meiner Fraktion vorgetragen. 
Ich kann es mir daher ersparen, heute erneut auf die-
sen Komplex einzugehen. 

Nur soviel sei gesagt: Unsere Bündnisrolle ist 
stabil und wird allseits — insbesondere von unse-
ren Verbündeten — anerkannt. Hierfür gebührt be-
sonders den verantwortlichen Ministern, nämlich 
Bundesaußenminister Genscher und auch Verteidi-
gungsminister Leber, unser Dank für ihr erfolgrei-
ches Verhandeln in Brüssel. 

Ich hoffe, meine Damen und Herren von der Oppo-
sition, daß Sie sich diesem Dank anschließen können. 

(Werner [CDU/CSU] : Es hätte noch schlim-
mer kommen können!) 

Denn Sie werden ja nicht ernsthaft in Abrede stellen 
können, daß der bilanzartige Rückblick auf die 
Sicherheitspolitik der Koalition in den letzten Jah-
ren insgesamt einen positiven Trend widerspiegelt, 
auch wenn hier manchmal von Ihnen das Gegenteil 
behauptet wird. 

Meine Damen und Herren, der Verteidigungs-
minister hatte sicher recht, als er sich nicht auf eine 
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einseitige fachpolitische Würdigung der Verfü-
gungsbereitschaft beschränkte, sondern als er einen 
politisch breit angelegten sicherheitspolitischen 
Rechenschaftsbericht gab und damit den Stellenwert 
des Projekts der Verfügungsbereitschaft einerseits, 
aber auch der Verteidigungsbereitschaft der Bundes-
republik Deutschland insgesamt deutlich umriß. 
Ohne auf jede Kritik zu verzichten — das kommt 
später noch —, möchte ich feststellen, daß die Freie 
Demokratische Partei, das heißt die Fraktion der 
Freien Demokraten, diese Politik und die ihr zu-
grunde liegenden Wertungen trägt. 

Vielleicht, meine Damen und Herren von der 
Opposition, wird es Sie überraschen, ich möchte näm-
lich auch Ihnen, meine Kollegen, ein Wort des Dan-
kes sagen. Auch Sie haben sich bestimmten Einsich-
ten geöffnet 

(Lachen bei der CDU/CSU) 

und dazu beigetragen, wenigstens in einem funda-
mentalen politischen Aufgabenbereich zu sachlich 
notwendigen Gemeinsamkeiten zu gelangen. 

(Zurufe von der CDU/CSU) 

— Ich komme anschließend noch dazu. 

(Horn [SPD] : Die wollen gar nicht dazu

-

gehört haben!) 

Wir sollten darauf verzichten, zu rechnen, wer hier 
nun einen großen Sieg errungen hat und wer nicht. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Das ist ver

-

nünftig!) 

Wir werden eine Verfügungsbereitschaft haben, 
die wir alle wollen, und es ist — wohlgemerkt, in-
nenpolitisch — ein gewisses Junktim zu den MBFR- 
Verhandlungen hergestellt. Darüber kann die Bun-
desregierung, die diesen Zusammenhang selbst im-
mer gesehen hat, wenn wir einigermaßen vernünftig 
bleiben, nicht böse sein, wie wohl bekanntlich jede 
Regierung lieber ohne Junktim im Rücken ver-
handelt. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Es gibt auch 
nützliche Junktims!) 

Nun möchte ich aber gerade als Liberaler nicht 
den Eindruck erwecken, als ob wir uns gemeinsam 
plötzlich in einer ganz heilen Welt befänden. Vor 
allen Dingen bin ich ganz unsicher, ob die Motive 
Ihrer Entscheidung, meine Damen und Herren von 
der Opposition, auch über längere Wegstrecken 
Tragkraft haben. Ich meine den Tatbestand, daß es 
diese Bundesrepublik Deutschland offenbar zwei-
mal geben muß: einmal als ein heruntergewirtschaf-
tetes, in Not, Chaos und Kriminalität versinkendes, 
von politischen Rattenfängern verführtes Land — so 
in den Reden und Köpfen mancher Redner der Op-
position — und einmal als geordnetes, politisch und 
wirtschaftlich international angesehenes, starkes 
und gefestigtes Gemeinwesen — so das Bild der 
Bundesrepublik Deutschland bei objektiven Beob-
achtern im In- und Ausland. 

Darüber hinaus unterstellen Sie immer wieder 
— so z. B. auf dem sicherheitspolitischen Kongreß 
der CDU in Koblenz oder in den CDU-Informationen 
zur Sicherheitspolitik — einen Gegensatz zwischen 

Bündnispolitik der Bundesregierung einerseits und 
ihrer Ostpolitik andererseits. Nun ist es doch wohl 
unbestritten so, daß die Bundesrepublik Deutsch-
land nicht trotz oder entgegen ihrer Ostpolitik ihre 
internationale Rolle und ihr Ansehen im Bündnis 
gefestigt und gebessert hat, sondern gerade wegen 
ihrer Ost- und Entspannungspolitik. 

(Beifall bei der SPD) 

Hier müssen endlich Ursache und Wirkung richtig 
auseinandergehalten werden. Aber wie oft sollen 
wir Ihnen das von dieser Stelle aus noch sagen? 

Nun zu einer anderen Frage. Auch Sie, Herr Kol-
lege Wörner, haben erneut das Zahlenspiel ins 
Gespräch gebracht, die ominöse Zahl 495 000. 

(Dr. Kraske [CDU/CSU] : Wieso ominös?) 

Ich sehe das nach wie vor als Mißverständnis an. 
Sie erblickten in der Verfügungsbereitschaft doch 
zunächst eine Schwächung der Bundeswehr ins-
gesamt. 

(Rommerskirchen [CDU/CSU] : Das ist doch 
nicht wahr!) 

— Doch, das ist ja ganz eindeutig gesagt worden. — 
Dem liegt natürlich auch zugrunde — das muß ein-
mal offen gesagt werden —: Militärische Sicherheit, 
ja sogar äußere Sicherheit überhaupt mißt sich aus-
schließlich an der Kopfzahl der Streitkräfte. So 
pingelig waren Sie früher nie. Das sagen Sie aber 
heute. Das ist einseitig, genauso einseitig, wie Stalin 
einst ironisch fragte: Wie viele Divisionen hat 
eigentlich der Papst? 

Ich muß sagen, daß das Kriterium der Umfang

-

zahlen allein auch leicht zur Selbsttäuschung führen 
kann. Verteidigungsfähigkeit, Abschreckungskraft 
könnten sich — und wir reden über eine Wehr-
strukturreform, die auf die Erfordernisse der 80er 
Jahre abstellt — viel eher nach Qualität der Waf-
fensysteme, moderner Streitkräftestrukturen und 
— das ist besonders entscheidend — konfliktregeln-
der politischer Handlungsfähigkeit messen als nach 
ausschließlich reiner Personalstärke. 

(Wehner [SPD]: Sehr wahr!) 

Wer heute beispielsweise Oberpostdirektionen 
und Bundesbahndirektionen auflöst — und dies zu-
nächst nicht will, sondern muß —, der beabsichtigt 
doch keine Schwächung der Leistungsfähigkeit von 
Post oder Bahn. 

(Rommerskirchen [CDU/CSU] : Ein schwa-
cher Vergleich!) 

Vielmehr will er entweder für gleiches Geld mehr 
Leistung, für weniger Geld gleiche Leistung oder 
am liebsten für weniger Geld mehr Leistung. 

(Windelen [CDU/CSU] : Davon kann bei der 
Post ja kaum die Rede sein!) 

Die großen personalintensiven Dienstleistungsun-
ternehmen sind hier jedenfalls beispielhaft. 

Auch die Opposition behauptet ja wohl nicht, sie 
wolle gegebenenfalls den Verteidigungshaushalt 
sprunghaft steigern. Wenn wir uns also mit den 
Wachstumsraten — und diese Frage ist ja angespro-
chen worden — des Verteidigungsetats im gegebe-
nen Rahmen halten müssen und wenn der unge- 
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stüm wachsende Zwang zur Rationalisierung und 
Effektivierung nur im Wege der Umschichtung 
innerhalb des Verteidigungsetats aufgefangen wer-
den kann, sollten wir als Kundige, Sachverständige 
— für solche halten wir uns ja — das Beste aus 
dieser Vorgabe machen. Das kann ja wohl keine 
Schwächung sein. Es ist auch keine, weder absolut 
noch relativ, wenn man das alles mit einer Zeit ver-
gleicht, als die heutige Opposition die Verteidi-
gungsminister stellte. Das hat der Kollege Horn 
ja vorhin eindrucksvoll dargelegt. Aber das will 
man manchmal nicht mehr gerne wahrhaben. 

(Horn [SPD]: So ist es!) 

Meine sehr verehrten Damen, meine Herren, die 
Fraktion der Freien Demokraten hat vor einigen 
Jahren — auch wenn das einige nicht wahrhaben 
wollen — ihr eigenes sicherheitspolitisches Konzept 
entwickelt, dessen wesentliche Grundsätze heute 
noch gültig sind. Ich will über das hinaus, was ich 
seinerzeit im Zusammenhang mit der Regierungs-
erklärung dargelegt habe, noch einige Grundsätze 
aufzeigen. 

Erstens. Die Wehrpflicht bleibt die Basis unserer 
freiwilligen intensiven Streitkräfte. Sie dient je-
doch nicht ausschließlich der personellen Bedarfs-
deckung der Streitkräfte. Denn wie unser Grundge-
setz es bestimmt — ich erinnere an Art. 12 a Abs. 
1 —, sollten Wehrpflichtige auch zur Erfüllung ande-
rer Aufgaben der Landesverteidigung herangezogen 
werden. Dies gilt auch für die zivile Landesverteidi-
gung. 

Zweitens. Es ist eine Struktur erforderlich, die — 
in der Sprache des Managements — ein optimales 
Verhältnis von man power und machinery aufweist. 
Das heißt: Würde dem Personalumfang bei etwa 
vorgegebenem Etat und realistischer Wachstums-
rate zu große Priorität eingeräumt und die Nut-
zung der modernen Technik vernachläßigt, so würde 
dies den Grenzen unserer Industriegesellschaft und 
den Erfordernissen unserer Sicherheit eindeutig zu-
widerlaufen. Hier gilt es, eine sinnvolle Relation zu 
schaffen. 

Drittens. Eine wirksame Ausnutzung der verfüg-
baren Mittel gebietet es — wo immer möglich —, 
Aufgaben und Kräfte zusammenzufassen. Deshalb 
kommt der zentralen und nicht nur peripheren Wahr-
nehmung bundeswehrgemeinsamer Aufgaben ganz 
entscheidende Bedeutung zu. Dies berührt die Eigen-
ständigkeit von Teilstreitkräften solange nicht, wie 
ihre Aufträge auf ihre spezifischen Fähigkeiten ab-
gestellt sind. Eine Neuordnung der Struktur, meine 
Damen und Herren, kann deshalb nicht in erster 
Linie oder gar allein das Heer betreffen. Auch hier 
gilt der Grundsatz: Maß muß das Ganze stets vor 
seinen Teilen sein. 

Viertens. In der gegenwärtigen Situation kommt 
der Fähigkeit sowohl zur flexiblen als auch zur ra-
schen Reaktion auf die besonderen Umstände ent-
scheidende Bedeutung zu. Daher müssen die präsen-
ten Kräfte auch personell so ausgestattet sein, daß 
sie ohne nennenswerte Vorbereitung ihre volle 
Kampfkraft entfalten können. Das heißt: Sie müssen  

aus dem Stand in der Lage sein, jeden Angriff erfolg-
reich abzuwehren. 

Fünftens. Um die Effektivität der aufgewendeten 
Mittel auch künftig zu steigern, muß die für die 
fechtende Truppe verfügbare Zahl an Soldaten er-
höht werden, und zwar durch Umschichtung zu La-
sten von Stäben und rückwärtigen Diensten. Die 
Kommandostruktur unserer Streitkräfte darf nicht — 
und mir scheint, dies ist sie heute — kopflastig sein. 

Sechstens. Die Verteidigungsaufgaben unserer 
Streitkräfte sind im eigenen Land zu erfüllen. Des-
halb müssen die Ressourcen dieses Landes für die 
Verteidigung noch stärker nutzbar gemacht und be-
reits im Frieden in die Gesamtverteidigung inte-
griert werden. 

Siebtens. Der territorialen Verteidigung kommt 
große Bedeutung zu. Sie ist noch stärker als heute 
auszubauen. Hier ist — in Übereinstimmung mit den 
Feststellungen und Vorschlägen der unabhängigen 
Wehrstrukturkommission der Bundesregierung — 
zu prüfen, ob durch eine moderne Reservisten- und 
Mobilmachungskonzeption eine intensivere Nut-
zung der qualifizierten Reservisten unserer Streit-
kräfte ermöglicht werden kann. Auch hier muß der 
Grundsatz gelten: Qualität geht vor Quantität. 

Diese kurzgefaßte Darstellung einiger wesentlicher 
Grundsätze liberaler Sicherheitspolitik fand — na-
türlich in anderen Worten — Eingang in die Regie-
rungserklärung vom 29. November 1973 zu den Prin-
zipien einer neuen Wehrstruktur der sozialliberalen 
Koalition. Wir haben seinerzeit diese Regierungser-
klärung unterstützt und möchten die Substanz dieser 
Koalitionsmeinung grundsätzlich erhalten wissen, 
ungeachtet im einzelnen notwendiger Korrekturen 
auf Grund neuer Erkenntnisse. Diesen werden wir 
uns ganz sicher nicht verschließen. 

Uns ging es nicht um marginale Anpassungen, 
sondern um eine Neuordnung qualitativer Art, die 
den Gegebenheiten vor allen Dingen ab 1980 ge-
recht wird. Dieser Ansatz darf nicht verlorengehen. 
Anders ausgedrückt: Wenn das langsamste Schiff im 
Geleitzug, auf das wir in dieser Frage nicht ver-
zichten wollen, zu langsam wird, zum Stillstand 
kommt oder auf Gegenkurs gehen sollte, müssen 
wir Liberalen hier auf jeden Fall Dampf machen. In 
diesem Sinne sehen wir Liberalen in der heutigen 
Entscheidung über die Einführung der Verfügungs-
bereitschaft, die wir — wie gesagt — mit tragen, 
einen qualitativ wichtigen, quantitativ aber noch 
bescheidenen ersten Schritt in der geforderten Rich-
tung, die wir — wie heute erkennbar — alle an-
streben. 

Auch wir sind wie der Bundesminister der Ver-
teidigung der Auffassung, daß eine neue Struktur 
nur Schritt für Schritt verwirklicht werden kann und 
daß es hierzu Zeit braucht. Auch wir halten es nicht 
für richtig, mehrere entscheidende Probleme gleich-
zeitig anzupacken. Die Einsatzbereitschaft der Streit-
kräfte darf durch hastige Strukturveränderung zu 
keiner Zeit beeinträchtigt werden. 

Eine gewisse Ungeduld entspringt nicht dem 
Wunsch, Wirbel in den Streitkräften zu entfachen. 
Wir wissen viel zu genau, was dort alles läuft. Wir 
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meinen aber, meine Damen und Herren — und dar-
auf kommt es entscheidend an —, daß die politischen 
Zielsetzungen nicht verschwinden dürfen. Wir möch-
ten, daß, wenn die gemeinsame Ausgangsbasis, die 
Regierungserklärung vom 29. November 1973, modi-
fiziert werden muß, dies ebenso einvernehmlich ge-
schieht wie die Beratungen im Sommer 1973. Damals 
haben Sie, Herr Kollege Leber, teils mit unserem 
verstorbenen Kollegen Karl Hermann Flach, teils 
mit mir selbst viele Punkte im einzelnen besprochen. 
Das war eine gute, fruchtbare und faire Zusammen-
arbeit. 

Lassen Sie mich — ich hatte eingangs auch einige 
kritische Bemerkungen angekündigt — ganz offen 
ein Beispiel aufgreifen: die Frage der Kommando-
ebenen. Wir, die FDP, -plädierten für die Streichung 
einer Führungsebene, und zwar aus Gründen der 
Rationalität, der Einsparung von Stabselementen 
und -stellen. Dies — so wurde fachlich argumentiert 
— gehe zwar nicht, aber bei den Wehrbereichs-
kommandos könne ein adäquater Effekt erzielt wer-
den. Diese Alternative akzeptierten wir, obwohl 
ohne besondere Begeisterung. 

Wenn nunmehr aus ganz praktischen Gründen — 
Bedenken von Landesregierungen — diese Forde-
rung höchstens noch in kosmetischer Form bestehen 
bleibt, kommt ein wichtiges Anliegen in Wegfall. 
Hier sind wir, verehrter Herr Minister, an einem 
etwas neuralgischen Punkt. Ich bin ganz offen: Sie 
haben, sei es in Uniform, sei es in Zivil, ganz aus-
gezeichnete Mitarbeiter. Einige davon sind in Füh-
rungsstäben der Teilstreitkräfte verankert, andere 
nicht. Wenn nun die höchst fundierten fachlichen 
Meinungen oft darauf hinauslaufen — und das ist 
nicht nur im Bereich der Streitkräfte so —, daß man 
sagt, Reform ja, aber angefangen wird bei den ande-
ren, dann ist unschwer zu verstehen, daß sich die 
fachlichen Expertisen gegenseitig aufheben. 

Außerdem soll es ja auch Mitarbeiter geben, die 
so am Überkommenen haften — mit höchst respek-
tablen fachlichen Argumenten selbstverständlich —, 
daß sie die politisch gebotene Vorausschau nicht 
recht zu bewältigen in der Lage sind. Hier liegt doch 
offenbar auch des Pudels Kern: den Pelz waschen, 
ohne ihn naß zu machen. Oder anders: eine Neu-
ordnung durch Beginn bei der dritten Stelle hinter 
dem Komma. 

Bei der Lockerung bestimmter Widerstände be-
nötigen Sie Hilfe. Unsere Hilfe bieten wir Ihnen 
sowieso an. Es ist aber eine Frage, meine Damen 
und Herren, letztlich des ganzen Hauses — Ihrer 
Fraktion, auch der Opposition —, Ihnen hier zur 
Seite zu stehen. Mein Appell an dieses Hohe Haus 
lautet daher: Lassen Sie uns die künftige Wehr-
struktur nicht in kleinlichem Parteiengezänk ausfeil-
schen. So weit liegen wir — und das hat die heutige 
Debatte ergeben — nicht auseinander. Lassen Sie 
uns die Ziele unserer Verteidigungsanstrengungen 
und die sicherheitspolitischen Schwerpunkte der 
Verteidigungskonzeption politisch — ich sage hier: 
politisch! — so eindeutig festlegen, daß sich eine 
Realisierung durch die Fachleute auf ein klares poli

-

tisches Konzept stützen kann. 

Folgende nächsten Schritte sollten daher etappen-
weise in der Strukturreform vordringlich angepackt 
werden — ich gehe davon aus, daß Sie dem zustim-
men werden, meine Damen und Herren, und Sie 
weichen von dem vorher von meinem Kollegen 
genannten Grundsatz nicht ab —: Zusammenfassung 
der bundeswehrgemeinsamen Aufgaben zur Ratio-
nalisierung und Vermeidung von Doppelarbeit: 
zweitens schwerpunktmäßiger Einsatz des Personals 
in den Einsatzverbänden zu Lasten von Stäben und 
rückwärtigen Diensten; drittens Stärkung des terri-
torialen Aufgabenbereichs im Heer, vor allem auch 
durch intensive Nutzung qualifizierter Reservisten. 

Hier, meine Damen und Herren und Herr Mini-
ster, bietet sich durchaus auch ein Zusammenhang 
mit der neuen Verfügungsbereitschaft als eine zu-
sätzliche Mobilisierungskomponente. Lassen Sie 
uns, meine Damen und Herren, schließlich, ehe uns 
die Zahlensituation die Optionen verdirbt, die 
Frage der Wehrgerechtigkeit vernünftig lösen. 

In diesem Sinne möchten wir Sie, Herr Minister, 
unterstützen und zur Realisierung der Regierungs-
erklärung beitragen. In ,diesem Sinne — ich wieder-
hole es — stimmen wir Liberalen der Neunten No-
velle zum Wehrpflichtgesetz zu. — Ich danke Ihnen. 

(Beifall bei der FDP und der SPD) 

Präsident Frau Renger: Meine Damen und 
Herren, weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. 
Ich schließe die Aussprache. 

Wir kommen nunmehr zur Abstimmung. Ich rufe 
auf Art. 1 bis 9, Einleitung und Überschrift. Wer den 

 aufgerufenen Bestimmungen zuzustimmen wünscht, 
den bitte ich um ein Handzeichen. — Gegenprobe. — 
Enthaltungen? — Einstimmig beschlossen. 

Meine Damen und Herren, wir kommen zur 

dritten Beratung. 

Wortmeldungen liegen nicht vor. Wir kommen 
damit zur Schlußabstimmung. Wer dem Gesetz im 
Ganzen zuzustimmen wünscht, den bitte ich, sich zu 
erheben. — Gegenprobe! — Enthaltungen? — Das 
Gesetz ist einstimmig angenommen. 

Ich rufe nunmehr auf Punkt 6 der Tagesordnung: 

Beratung des Berichts der Bundesregierung 
über die wirtschaftliche und soziale Lage der 
künstlerischen Berufe 
(Künstlerbericht) 

— Drucksache 7/3071 
—Überweisungsvorschlag des Ältestenrates: 

Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung (federführend) 
Ausschuß für Bildung und Wissenschaft 

Dazu hat das Wort Herr Staatssekretär Buschfort. 

Buschfort, Parl. Staatssekretär beim Bundesmini-
ster für Arbeit und Sozialordnung: Frau Präsiden-
tin! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 
Bundesregierung hat ihren Bericht über die wirt-
schaftliche und soziale Lage der Künstler vorgelegt. 
Sie ist damit der Bitte nachgekommen, die der Bun-
destag an sie gerichtet hatte. Meines Wissens ist 
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es das erste Mal, daß eine Regierung und ein Par-
lament sich in dieser Weise mit der Lebenssituation 
der Künstler befassen. Wir halten uns doch eigent-
lich etwas darauf zugute, daß deutsche Kunst und 
Kultur einige Geltung besäßen   aber von denen, 
die diese Kunst schaffen oder vermitteln, von ihren 
Lebens- und Arbeitsbedingungen wissen wir zu-
wenig. 

(Zustimmung des Abg. Wehner) 

Aber der vorliegende Bericht bringt nunmehr eine 
solche Fülle von Material, daß eine große Zahl von 
Fragen beantwortet werden konnte, soweit das mit 
den Mitteln der Statistik und der empirischen So-
zialwissenschaft möglich ist. 

Es kann nicht meine Aufgabe sein, hier — und 
sei es noch so kurz — eine Inhaltsangabe zu geben. 
Lassen Sie mich nur einige Anmerkungen zum In-
halt machen, die mir wichtig scheinen. 

Der Bericht der Bundesregierung schildert die 
Situation von etwa 75 000 Künstlern, die es zur Zeit 
in der Bundesrepublik gibt. Nicht einbezogen sind 
die Wortautoren, deren Situation gerade erst im 
sogenannten Autorenreport dargestellt worden ist. 
Bei diesen 75 000 Künstlern handelt es sich um einen 
komplex zusammengesetzten Personenkreis. Las-
sen Sie mich hierzu auf eines besonders hinweisen: 
Die Frage, wer als „Künstler" in die Berichterstat-
tung einzubeziehen war, ist nicht etwa nach kunst-
theoretischen oder ähnlichen Überlegungen oder gar 
nach Werturteilen entschieden worden. Der Bundes-
regierung hätte es schlecht angestanden, hier in 
irgendeiner Weise zu urteilen. Sie werden, meine 
Damen und Herren, in dein ganzen Bericht deshalb 
auch kein Wort über die Frage finden, was Kunst 
sei. Dieses ist kein kunst- und kulturpolitischer 
Bericht, sondern einer über die wirtschaftliche und 
soziale Lage der Künstler. 

Da der überwiegende Zweck des Berichts ein so-
zialpolitischer sein sollte, ist der Personenkreis sehr 
weit gefaßt worden, ohne daß damit allgemein gül-
tige Kriterien aufgestellt werden. Hinzu kommt, 
daß diese künstlerischen Tätigkeiten in durchaus 
verschiedener beruflicher Stellung erbracht werden. 
Nun handelt es sich bei der Frage, ob eine Tätig-
keit selbständig oder als Arbeitnehmer ausgeübt 
wird, nicht um eine statistische oder eine theore-
tische Spielerei. Diese Unterscheidung hat vielmehr 
erhebliche Konsequenzen: in arbeitsrechtlicher Hin-
sicht; beispielsweise, ob jemand dem Kündigungs-
schutz- oder dem Mutterschutzgesetz unterliegt, in 
sozialversicherungsrechtlicher Hinsicht, ob bei-
spielsweise ein anderer den Arbeitgeberanteil zur 
Sozialversicherung bezahlt, in steuerrechtlicher Hin-
sicht, ob man zur Einkommen- und Lohnsteuer ver-
anlagt wird oder ob auch andere Steuerarten hinzu-
kommen müssen. 

Die Verfasser des Gutachtens, das dem Bericht 
der Bundesregierung zugrunde liegt, sind in ihren 
Untersuchungen zu dem Ergebnis gekommen, daß in 
nicht unerheblichem Ausmaß Künstler von ihren 
Auftraggebern als Selbständige behandelt werden, 
obwohl sie eigentlich Arbeitnehmer sind. Das Gut-
achten spricht hier von „verkappten Arbeitsverhält-

nissen", die vielfach bei sogenannten „freien Mit-
arbeitern" vorlägen, z. B. bei den audiovisuellen 
Medien, aber auch in anderen Bereichen. Ich darf 
hier auf die Arbeitsgerichtsprozesse aufmerksam 
machen, die in letzter Zeit abgewickelt worden 
sind. Ich denke, daß auch hier ein bezeichnendes 
Licht auf die derzeitige Situation geworfen wurde. 

Lassen Sie mich noch einige Worte zu den Punk-
ten sagen, die von den Massenmedien besonders 
aufgegriffen worden sind, nämlich die wirtschaft-
liche Situation und die Alterssicherung. In der Presse 
war mehrfach ein gewisses Erstaunen über die Ein-
kommenshöhe zu finden, die offenbar beträchtlich 
hinter manchen Vorstellungen zurückbleibt. Das mag 
verständlich sein, wenn man beim Begriff „Künst-
ler" nur an bekannte Stars denkt. Diesen gegen-
über muß das Durchschnittseinkommen der Künstler 
von rund 22 800 DM im Jahr in der Tat höchst be-
scheiden erscheinen. Es wäre aber einseitig, nur auf 
die zum Teil kargen Einkünfte vieler künstlerisch 
Tätiger oder auf die leider häufig vorhandene Not 
alt gewordener Künstler zu blicken. 

Das Durchschnittseinkommen der als Arbeitneh-
mer beschäftigten Künstler lag im Jahre 1972 mit 
über 23 000 DM immerhin etwa 39 %  über dem 
Durchschnittseinkommen der Gesamtheit der Ar-
beitnehmer. Allerdings muß man bei diesem Ver-
gleich berücksichtigen, daß über drei Viertel der 
Künstler qualifizierte Ausbildungsgänge durchlau-
fen haben. 

Doch Verallgemeinerungen können der Sache nicht 
gerecht werden. Das gilt in besonderem Maße für 
die selbständigen Künstler. Hier stellt das Durch-
schnittseinkommen von etwas über 22 200 DM im 
Jahre 1972 nur eine rechnerische Größe dar. Die 
Streuung der Einkommen von diesem Mittelwert 
bis in beide Extreme ist bei selbständigen Künst-
lern sehr stark. Hinzuweisen ist auch darauf, daß in 
den Durchschnittswerten Unterschiede je nach Be-
rufsgruppen bestehen. 

Ein weiteres Merkmal, das die Durchschnittsein-
kommen beeinflußt, sind das Alter und leider auch 
das Geschlecht der Künstler. 

Zur Charakterisierung der wirtschaftlichen Situa-
tion der Künstler gehört noch ein weiteres, beson-
ders wichtiges und typisches Moment: Ihre Einkom-
men fließen in erheblichem Umfang unregelmäßig, 
vor allem bei den Selbständigen. Zum Teil gilt das 
aber auch für Arbeitnehmer in künstlerischen Be-
rufen, nämlich z. B. für Unterhaltungsmusiker und 
für Schauspieler. Von diesen und von den Selbstän-
digen war ein nicht unbeträchtlicher Teil in der letz-
ten Zeit vor der Befragung mehr als ein halbes Jahr 
ohne Einkommen. Das hat über den augenblicklichen 
Lebensstandard der Betroffenen hinaus Fernwirkun-
gen für das Alter. 

Damit komme ich zu dem besonders gewichtigen 
Teil des Berichts, nämlich zur sozialen Sicherung. 
Daß es in dieser Beziehung, und zwar vor allem um 
die Alterssicherung der Künstler, nicht gut bestellt 
ist, ist von den Massenmedien bereits mehrfach her-
ausgestellt worden. Aber hierzu ist zunächst zu be-
merken, daß Künstler, soweit sie als Arbeitnehmer 
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beschäftigt sind, in gleicher Weise rentenversiche-
rungspflichtig sind wie alle Arbeitnehmer. Alle an-
deren, selbständigen Künstler können inzwischen 
der gesetzlichen Rentenversicherung beitreten. Das 
war zum Zeitpunkt der Untersuchung aber noch zu 
neu, als daß es sich nennenswert hätte auswirken 
können. Die tatsächliche Alterssicherung der Künst-
ler entspricht jedoch nicht diesen Möglichkeiten. 

Der Bericht kommt zu dem Schluß, daß Sozial-
versicherungsrecht und -wirklichkeit in beträcht-
lichem Ausmaß nicht übereinstimmen, eine Tatsache, 
die mich sehr beeindruckt hat. Dies um so mehr, als 
selbst von denjenigen Künstlern, die — jedenfalls 
nach ihren eigenen Angaben — in abhängiger Be-
schäftigung als Arbeitnehmer stehen, manche erklärt 
haben, sie seien nicht rentenversichert, so etwa ein 
Zehntel der angestellten Instrumentalsolisten, Sän-
ger, Unterhaltungsmusiker und Musikpädagogen. 
An diesen Zahlen mögen im einzelnen gewisse Kor-
rekturen nötig sein, da wegen der Schwierigkeit der 
Materie bei einer Befragung Mißverständnisse nicht 
immer auszuschließen sein dürften. Aber allein die 
Tatsache, daß überhaupt in nennenswertem Ausmaß 
solche Lücken vorliegen, erscheint mir bemerkens-
wert genug. 

Lassen Sie mich mit diesem Gedanken schließen. 
Der Bundestag hat nunmehr das erbetene Tatsachen-
material und damit die gewünschte Gelegenheit, sich 
eingehend mit der Situation der Künstler vertraut 
zu machen und sie in den Ausschüssen — ich bin 
ganz sicher, daß es dort eingehend geschehen wird 
— zu beraten. Auch die Bundesregierung wird die-
sen Bericht zum Anlaß nehmen, die darin darge-
stellten Lebens- und Arbeitsbedingungen der in 
künstlerischen Berufen Tätigen zu prüfen, und zwar 
vor allem mit den Betroffenen selbst, mit dem Ziel, 
nach Möglichkeit zu Modellen zu gelangen, wie be-
stehende Mängel beseitigt und die Situation der 
Künstler verbessert werden könnten. 

Ich hoffe, daß der vorgelegte Bericht als Initiative 
solcher Beratungen wirkt und Ihnen, meine Damen 
und Herren, als eine gute Grundlage dienen wird. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Präsident Frau Renger: Das Wort hat der 
Herr Abgeordnete Köhler (Wolfsburg). 

Dr. Köhler (Wolfsburg) (CDU/CSU): Frau Präsi-
dentin! Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Für die Fraktion der CDU/CSU darf ich die Vorlage 
dieses Berichts ausdrücklich begrüßen. Wir haben 
uns hier an Hand dieser Unterlagen mit einer 
Gruppe zu beschäftigen, die — so steht es im Be-
richt — 0,23 5 der Erwerbstätigen umfaßt. Ich muß 
sagen, ich finde es außerordentlich erfreulich, daß 
sich ein weit höherer Prozentsatz der Mitglieder 
dieses Hohen Hauses heute morgen dieser Frage 
widmet. 

(Dr. Wörner [CDU/CSU] : Exzellent!) 

Ich sage das besonders gern, weil oft über das 
leere Plenum räsoniert wird. Wir haben soeben ge-
meinschaftlich ermittelt: wären nur 0,23 5 unserer 
Kollegen hier, so würde die Frau Präsidentin wahr

-

scheinlich alleinbleiben müssen; denn es gäbe dann 
nur noch den Bruchteil eines Abgeordneten, der 
hier reden oder zuhören könnte. 

(Dr. Wörner [CDU/CSU] : Wobei die Frau 
Präsidentin natürlich mehr ist als der 
„Bruchteil eines Abgeordneten" ! — Heiter-

keit) 

- Herr Kollege, ich habe hier selbstverständlich 
eine rein quantitative Betrachtung angestellt. Etwas 
anderes steht mir nicht zu. Wir sind uns aber gewiß 
darüber einig, daß die Bedeutung der Gruppe nun 
wirklich nicht in Zahlen gemessen werden kann, 
sondern daß es hier um wesentlich mehr geht. 

Ich darf in Erinnerung rufen, daß der vorliegende 
Bericht der Bundesregierung über die wirtschaft-
liche und soziale Lage der künstlerischen Berufe auf 
einen Antrag der CDU/CSU-Bundestagsfraktion zu-
rückgeht, den diese zu Beginn der sechsten Legisla-
turperiode gestellt hat. Unsere Fraktion war sich 
zu diesem Zeitpunkt schon der Dringlichkeit der 
Probleme in diesem Bereich bewußt. Es war die Ab-
sicht, nach Erstellung der nötigen Unterlagen nun 
diese, die siebte Legislaturperiode in ihrem vollem 
Umfang zu nutzen, um diese verwickelten und 
schwierigen Probleme aufzugreifen und der Lösung 
zuzuführen. Leider ist der Bericht erst jetzt erschie-
nen. Das bedeutet für uns, daß wir in der uns noch 
zur Verfügung stehenden Zeit wahrscheinlich nur 
die vordringlichsten Probleme anfassen können und 
daß wir die komplizierten, einer längeren Zeit be-
dürfenden Materien für einen späteren Zeitpunkt 
vorbereiten müssen. Aber genau das, so meinen wir, 
sollten wir auch tun. Wir sollten uns nicht nur hier 
mit Einzelfragen beschäftigen, sondern uns ruhig 
der Gesamtheit des Problems widmen, unabhängig 
von der Frage, wann verwirklicht werden kann; 
denn dieser Bericht, so scheint mir, hat in dem 
Maße Wert, wie es uns gelingt, ihn wirklich dann 
in Entscheidungen und Taten umzusetzen. Wir soll-
ten ihn gemeinsam mit aller Sorgfalt diskutieren 
und dazu auch das Grundlagenmaterial, das dafür 
erstellt wurde, heranziehen; denn das Ergebnis 
dieser Enquete beweist in unseren Augen, daß eine 
solche Dokumentation dringend erforderlich war. 
Ihr Ergebnis ist zweifellos sehr differenziert, aber 
bietet doch insgesamt ein als unbefriedigend zu be-
zeichnendes Bild. Ich glaube, es ist nicht verkehrt, 
anzunehmen, daß sich seit den Erhebungen, die an-
gestellt sind, an manchen wichtigen Punkten die 
Lage noch negativ verschoben hat. 

Die Probleme, die hier zur Lösung anstehen, sind 
nun nicht nur die Probleme einer Gruppe, über 
deren Zahl ich vorhin schon gesprochen habe, son-
dern wir meinen, daß diese Probleme unsere Ge-
sellschaft in ihrer Gesamtheit treffen und angehen. 
Wir meinen — ich glaube, das ist kein Streitpunkt—, 
eine freiheitliche Gesellschaft braucht die geistigen 
und schöpferischen Kräfte dieser Gruppierung, und 
die Bedeutung, die die Gesellschaft der Pflege und 
Förderung künstlerischen Tuns und der damit be-
faßten Menschen entgegenbringt, läßt sehr wohl 
Rückschlüsse auf die Beschaffenheit dieser Gesell-
schaft zu. 
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Genauso, wie es sehr schwer ist, zu beschreiben, 
was Kunst ist — ich persönlich glaube, daß es 
kaum möglich ist —, genauso ist es natürlich sehr 
schwer, mit wenigen Worten die Funktion der 
Künstler — oder wie immer sie sich gerne nennen — 
und ihres Tuns in unserer Gesellschaft zu umreißen. 
Ich denke aber, daß einiges Wichtige dazu noch ge-
sagt werden kann und soll. Eine ganz wesentliche 
Funktion künstlerischen Tuns ist es eben, in der 
Fülle des zweckgerichteten Handelns, das uns je-
den Tag bewegt, uns ein Korrektiv zu bieten, das 
uns dazu veranlaßt, unsere eigene Position, unsere 
eigenen Standorte immer wieder zu überprüfen. Es 
kann vom Tun dieser Gruppe eine Bewegung aus-
gehen, die uns zur grundsätzlichen geistigen Aus-
einandersetzung zwingt. Das ist wichtig und nötig. 
Die Vielfalt der Ausformungen künstlerischen Tuns 
ist gewiß ein Spiegelbild der Lebensmöglichkeiten 
dieser pluralen Gesellschaft und auch ihrer Wertvor-
stellungen, selbst da, wo sich die künstlerische 
Äußerung im Negativen und in der Negation er-
schöpft. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Wir wollen dabei nicht vergessen, daß es auch 
den legitimen Bereich der Entspannung, der Unter-
haltung, der Freude und des Schönen gibt. Schließ-
lich sprechen wir hier auch von Variete-Künstlern 
und nicht nur von Leuten, die auf dem hohen Ko-
thurn zu Hause sind. 

Ich meine, vor diesem Gesagten sollten wir uns 
auch zu der Auffassung bekennen, daß es der erste 
wichtige Gradmesser ist, daß überhaupt etwas in 
großer Fülle und beachtlicher Vielfalt im künstleri-
schen Bereich geschieht. Was da geschieht, ist die 
zweite Frage, die einer offenen Diskussion überlas-
sen bleibt. Unter solchen Gedanken scheint mir das 
künstlerische Leben einer Gesellschaft in der Tat ein 
wichtiger Gradmesser der in dieser Gesellschaft vor-
handenen Kreativität zu sein. 

Ich denke, wir sollten auch ein wenig von Zeit zu 
Zeit darüber nachdenken, weshalb totalitäre Regime 
diesem Sektor eine so große materielle Aufmerksam-
keit zuwenden, aber auch sich so viel Mühe machen, 
diesen Bereich des künstlerischen Tuns in den Griff 
zu bekommen; letztlich doch wohl, um die Seele der 
Untertanen solcher Regime zu beeinflussen und in 
den Griff zu bekommen. Daß in unserem Staat, in 
unserer Verfassung dies nicht vorhanden ist, darf 
andererseits aber nicht bedeuten, daß wir dies ableh-
nen, darf nicht bedeuten, daß wir die Künstler und 
ihr Tun der Gleichgültigkeit überlassen und sie al-
lein lassen. 

(Beifall) 

Wenn das Gesagte etwas für sich hat, so, meine 
ich, folgt daraus, daß wir uns bei der Lösung der hier 
anstehenden Fragen darum bemühen sollten, in gro-
ßer Breite zusammenzuarbeiten, und daß dies nicht 
eine Frage ist, an der wir uns parteipolitisch beson-
ders wetzen können und sollten. Ich muß gestehen, 
ich habe es ein wenig bedauert, daß der Herr Vor-
sitzende der SPD in seiner Presseerklärung zu die-
sem Thema einige Worte gesprochen hat, die ein 
Okkupieren dieses Feldes andeuten könnten. 

(Dr. Wörner [CDU/CSU] : Sehr richtig!) 

Nun gut, man sagt und hört immer wieder, der Geist 
stehe nun einmal links. 

(Dr. Wörner [CDU/CSU] : Er ist dabei, sich 
zu wandeln!) 

Ich, meine sehr verehrten Damen und Herrn, bin der 
Ansicht, der Geist weht, wo er will, 

(Beifall bei der CDU/CSU — Dr. Windelen 
[CDU/CSU]: So ist es!) 

und es ist nicht unsere Sache, ihm als Herrscher ent-
gegenzutreten; wohl aber sind wir ihm alle zutiefst 
verpflichtet. 

(Dr. Meinecke [Hamburg] [SPD] : Das ist 
Widerspruch!) 

— Nein, aber es öffnet das Feld doch um einige Di-
mensionen, Herr Kollege. 

Die Tatsache, daß hier mehr oder weniger dieser 
redet, jener handelt, mögen die Betroffenen selbst 
würdigen. Es obliegt ihnen, sich zu überlegen, was 
es bedeutet, daß der Anstoß zu dieser Dokumenta-
tion aus unseren Reihen gekommen ist, und sie wer-
den würdigen können und müssen — das können wir 
ihnen gar nicht verwehren, das ist ihr legitimes 
Recht —, sie werden sich darüber klarwerden müs-
sen, ob die Bilanz der Regierung auf diesem Felde 
tatsächlich so gut ist, wie man es zuweilen hört, oder 
ob es nicht manchmal mehr der Worte gewesen sind 
als der in der Tat schwierigen Handlungen. 

Wir meinen, daß es wichtig und richtig ist — und 
ich möchte ausdrücklich aufrufen —, daß sich die 
Vertreter der hier angesprochenen Personengruppe 
zur Lösung dieses Themas in dem von mir charakte-
risierten Geiste wirklich in Offenheit allen gegen-
über nähern, die bereit sind, an der Lösung mitzu-
helfen. Vielleicht muß man hier manchmal über den 
einen oder den anderen Schatten politischer Präfe-
renzen hinwegspringen. Ich denke, so legitim es ist, 
daß jeder von seinem Denkansatz her ganz be-
stimmte politische Affinitäten haben mag — das be-
ansprucht jeder von uns doch gewiß genauso für 
sich —, um der Sache willen sollten wir hier alle 
versuchen, in konstruktiver Bemühung aufeinander 
zuzugehen, die Interessenvertretungen genauso wie 
diejenigen, die zum politischen Handeln aufgerufen 
sind. 

Lassen Sie mich nun noch einiges zu dem besonde-
ren Teil der Enquete und den darin gefundenen 
Sachfeststellungen sagen, was naturgemäß in der 
Ausschußdiskussion vertieft werden muß. 

Es ist bemerkenswert, daß die Zahl der in den 
künstlerischen Berufen Tätigen rückläufig ist, abso-
lut wie relativ. Man wird der Frage nachspüren müs-
sen, warum das so ist. Es ist weiter interessant, daß 
der größte Teil der Bevölkerung den Künstlern po-
sitiv gegenübersteht und daß weder die Künstler 
sich — so haben wir es hier gelesen — als Außen-
seiter der Gesellschaft betrachten, noch die Gesell-
schaft den Künstler als Außenseiter ansieht. Aber 
ich glaube, daß wir uns hier sehr genau anschauen 
müssen, ob dies ein mehr undefiniertes Wohlwollen 
ist oder ob es wirklich eine Grundlage ist, aus der 
konkrete Folgerungen abgeleitet werden können. 
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Ein Teil der Künstler, in der Tat vorwiegend 
jüngere, sieht seine Funktion überwiegend als eine 
gesellschaftliche Funktion. Ich meine, das ist begrü-
ßenswert, und die Frage ist, in welchem Umfang 
es gelingt, diese Grundposition wirklich fruchtbar 
zu machen; denn, so ist es in diesem Bericht erwie-
sen, diese Gesellschaft hat ein Bedürfnis nach Kunst. 
Allerdings — und hier ist wohl wieder ein leiser 
Zweifel nötig — ist dieses Bedürfnis offensichtlich 
nicht so stark, daß es gleichzeitig immer das Ver-
ständnis für die Bereitstellung der entsprechenden 
finanziellen Mittel mit sich bringt. Wer wie ich 
viele Jahre in einem kommunalen Parlament Kul-
turetats zu verteidigen hatte, Einzelmaßnahmen zu 
vertreten hatte, der weiß, wie man da immer wie-
der an die Ecke großer Schwierigkeiten rennt, wo 
immer wieder genug Prioritäten anderer Art da-
gegen sprechen, Geld für das doch offenbar vor-
handene Bedürfnis der Gesellschaft nach Kunst be-
reitzustellen. Ich meine, hier sind wir alle aufgeru-
fen zu argumentieren, das Verständnis zu vertiefen 
und die Relation der zweckbedingten Dinge und 
dieser scheinbar zweckfreien Dinge, von denen wir 
hier sprechen, zueinander immer wieder richtig-
zustellen. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Ich meine, zu dieser Überlegung gehört auch die 
Feststellung des Berichts, daß die Gesellschaft of-
fensichtlich die Kunst lieber als Unterhaltung und 
als ästhetische Befriedigung akzeptiert. Von daher 
muß man wirklich noch einmal nachfragen, ob die 
Gesellschaft in der Gesamtheit die Einsicht in die 
Notwendigkeiten der Funktion der Kunst für diese 
Gesellschaft hat. Hier sind, wie ich meine, alle, die 
diese Angelegenheiten übersehen, aufgerufen und 
aufgefordert, immer wieder werbend, verständnis-
vertiefend tätig zu werden. 

Die Problemfelder, mit denen wir uns zu befassen 
haben werden, scheinen mir im wesentlichen erst 
einmal folgende zu sein. 

Da ist einmal die Frage der Ausbildung. Aus dem 
Bericht wird klar, daß die Ausbildung qualifizierter, 
zum Teil ausgedehnter sein muß und daß zusätzliche 
Zweitausbildungen möglich sein müssen und daß 
eine stärkere Institutionalisierung der Ausbildung 
gefragt ist, damit auch entsprechend gültige Ab-
schlüsse erreicht werden können. Diese Forderun-
gen widerstreiten nicht der Tatsache, daß schon 
jetzt ein relativ hoher Anteil der betroffenen Per-
sonengruppe recht hockqualifizierte Ausbildungen 
vorzuweisen hat. 

Bemerkenswert scheint mir auch die Auskunft 
zum Organisationsgrad der Künstler zu sein. Er ist 
doch offenbar höher, als es einer weit verbreiteten 
Meinung in der Öffentlichkeit entspricht. Wir wer-
den uns damit zu befassen haben, warum denn die 
Interessenvertretung, wenn dieser statistische Be-
fund so zutrifft, eben doch offensichtlich nicht un-
erhebliche Mängel hat. Vielleicht mag es auch 
daran liegen, daß wir als die Vertreter öffentlicher 
Körperschaften zuweilen dazu nicht die nötige Auf-
geschlossenheit mitbringen. 

Das Problem der Abgrenzung zwischen selbstän-
dig und unselbständig Beschäftigten dürfte gewiß 
eine große Rolle in den folgenden Beratungen spie-
len; denn aus der mangelnden Möglichkeit der Ab-
grenzung zwischen Selbständigen und Unselbstän-
digen ergeben sich ganz deutlich wirtschaftliche, 
steuerliche und soziale Konsequenzen im Bereich 
der Altersversicherung und der Krankenversiche-
rung. Hier müssen wir wohl auch über einige ju-
ristische Grundlagen für die Regelung dieser Dinge 
sprechen. 

Bei der Arbeitsmarktfrage kommen wir zu einem 
Teil, der uns mit einiger Sorge erfüllen muß. Die 
Arbeitslosenquote bei den künstlerischen Berufen 
liegt weit über der der Gesamtheit der abhängigen 
Erwerbstätigen. Die Situation ist angespannt durch 
die Schwierigkeiten der öffentlichen Finanzen; sie 
wird verschärft durch die Schwierigkeiten in den 
Finanzen der Fernseh- und Rundfunkanstalten. Be-
stürzend finde ich vor allem die Tatsache, daß es 
im Bühnenbereich 11,6 %  Arbeitslose gibt. Wäh-
rend sehr viele der hier genannten Zahlen tatsäch-
lich vornehmlich konjunkturelle Hintergründe ha-
ben, dürfte an der Stelle aber auch ein strukturelles 
Problem liegen. Diejenigen von uns, die regional 
oder lokal Verantwortung für die Bühnen in diesem 
Lande haben, sollten diese Zahlen sehr genau zur 
Kenntnis nehmen, wenn sie ihre Strukturpläne ver-
folgen. 

Ich teile die Auffassung, daß vor diesem Hinter-
grund ein Aufruf nötig ist, daß unsere Städte und 
Gemeinden auf dem Gebiete „Kunst am Bau", so 
problematisch in der Sache dieses Feld sein mag, 
ihre Bemühungen nicht leichten Herzens einstellen, 
sondern durchzuhalten versuchen. Dabei erlaube ich 
mir den Hinweis, daß die enge Fassung dieses The-
mas „Kunst am Bau" überholt werden sollte durch 
eine weitere und durchaus auch operational zu be-
wältigende Möglichkeit, nämlich durch einen Be-
griff „Kunst im Stadtbild", um damit künstlerisches 
Hervorbringen bewußt einzusetzen zu einer Ver-
besserung der menschlichen Wohnlichkeit unserer 
Städte und ihres speziellen Gesichtes. 

(Beifall) 

Die Einkommensverhältnisse — so sehen wir 
diesen Bericht — variieren stark in den einzelnen 
Berufsgruppen und auch zwischen den Geschlech-
tern. Einiges davon ist sicherlich absolut notwen-
dig und unvermeidbar. Die niedrigen Einkommen 
sind zum Teil auf Unregelmäßigkeit zurückzuführen, 
zum Teil aber auch auf mangelnde Arbeitsmöglich-
keiten. Gerade im Blick auf diesen Punkt sagte ich 
eben in der vorigen Passage einiges, von dem ich 
hoffe, daß es anregend sein kann. 

In den Fragen der sozialen Sicherung finden wir 
bei der Personengruppe der Künstler immer wieder 
einen gewissen Mangel an Vorsorgebereitschaft. 
Wir meinen, hier wird einiges zu tun sein, durch 
mehr Information, durch mehr Werbung in diesem 
Kreis das Bewußtsein dafür zu verstärken, — ob-
wohl es immer schwer sein wird; denn manche 
Künstler leben eben von der Natur ihrer Tätigkeit 
her sehr bezogen auf das, was sie in diesem Augen- 
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blick umtreibt. Die Frage, wie das die Grundlage 
der Sicherung in einem späteren Jahrzehnt sein 
mag, liegt manchem fern. Um so mehr müssen wir 
mit den Betroffenen darüber sprechen und entspre-
chende Möglichkeiten auch zu schaffen versuchen. 

Denn ich bin immer wieder sehr beeindruckt von 
der Tatsache, was wir eigentlich vom Künstler for-
dern. Unsere Erwartung als sein Publikum ist ja, 
daß er uns etwas zu sagen hat, immer wieder, daß 
er uns Neues, Wichtiges zu sagen hat. Was verlan-
gen wir da eigentlich von ihm über ein ganzes Le-
ben? Für viele kann dieser Maßstab, diese Anforde-
rung wirklich nur eine begrenzte Zeit erfüllt wer-
den. Die Frage „Was ist dann?", so meine ich, geht 
uns an, die wir ihn vorher gelobt haben, bejubelt 
haben, ihm gesagt haben „Das machst Du gut, mach 
weiter so". Das ist ein Grund mehr, ihn dann, wenn 
dieser Anspruch von ihm schwer zu erfüllen ist, nicht 
in Undankbarkeit zu vergessen. 

Gottlob sieht es bei der Krankenversicherung of-
fenbar um einiges besser aus. Aber auch hier liegt 
der Grad der Versicherung wesentlich unter dem der 
Gesamtheit der Erwerbstätigen. Auch hier scheint 
mir es in Anbetracht der Sondersituation dieser Per-
sonengruppe nötig zu sein, zu prüfen, ob wir Mög-
lichkeiten schaffen können, das System für diesen 
Personenkreis elastischer zu machen, damit diese 
Sicherung leichter in Anspruch genommen werden 
kann. 

Ich denke, wir werden uns mit diesen Dingen um-
fangreich zu befassen haben. Ich sage es noch ein-
mal: in dem Maße, wie es uns gelingt, daraus kon-
krete Entscheidungen abzuleiten, ist dieser Bericht 
letzten Endes von Wert. Die CDU/CSU-Fraktion 
ist zur konstruktiven Arbeit an diesen Themen be-
reit. Wir stimmen der Überweisung an die Aus-
schüsse zu. 

(Beifall) 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Das Wort hat der Herr Abgeordnete Lattmann. 

Lattmann (SPD) : Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Von der Vorlage des Künstlerberichts 
sollte für die Fraktionen des Deutschen Bundestages 
die Verpflichtung ausgehen, nicht nur heute hier Er-
klärungen zur wirtschaftlichen und sozialen Lage der 
künstlerischen Berufe abzugeben, sondern in den 
kommenden Monaten auch tatsächlich an der Be-
wältigung der durch die Enquete erwiesenen Be-
nachteiligungen vieler künstlerischer Urheber und 
Mitwirkender in den kulturellen Bereichen zu ar-
beiten. Wie eine Gesellschaft ihre zeitgenössische 
Kunst konsumiert und welchen sozialen Rang sie 
den kreativen einzelnen einräumt, das sagt über ein 
Land und seine Bewohner Kennzeichnendes aus. 

Es ist deswegen erfreulich, im Künstlerbericht auch 
die Aussage zu finden, daß der weitaus größte Teil 
der Bevölkerung der Bundesrepublik der Kunst und 
den Künstlern positiv gegenübersteht. Nur ein sehr 
geringer Anteil der Befragten, im Durchschnitt 11 %, 
vermag mit Kunst und Künstlern nichts anzufangen, 
ja, bezeichnet sie als überflüssig. Wenn die eindeu-

tige Mehrheit mit dem Begriff „Kunst" Vorstellun-
gen von Unterhaltung, Entspannung und Verschö-
nerung der Freizeit verbindet, wenn 40 % meinen, 
Kunst und Künstler sollten insbesondere die Umwelt 
und die Städte menschlicher gestalten, und wenn 
etwa ein Drittel der Befragten den Künstlern die 
pädagogische Aufgabe zumißt, mehr oder weniger 
bei jedermann die Kräfte der Phantasie, des Nach-
denkens und der eigenen Ausdrucksmöglichkeiten 
anzuregen, so ist das kein schlechtes Ergebnis. 

Freilich steht diese Wertschätzung im Wider-
spruch zu den sozialen Fakten, die der Bericht eben-
falls offenbart. Zu ergründen ist deswegen der 
Kunstbegriff, mit dem die öffentliche Meinung um-
geht. Die Künstler, denen die Schriftsteller hier aus-
drücklich zuzuordnen sind, auch wenn eine geson-
derte Untersuchung, der „Autoren-Report", ihre 
Lage beschrieben hat, haben ironischerweise Gene-
rationen lang die Einschätzung angenommen, welche 
die Gesellschaft für sie bereithielt. Was einigen Pro-
minenten gelang, nämlich wirtschaftliche Unabhän-
gigkeit und öffentliche Geltung zu erreichen, wurde 
zur Zielvorstellung für eine ganze Berufsgruppe. 
Allzu lange wurde Geniekult betrieben; der Erfolg-
reiche galt alles, der Namenlose nichts. Ein frag-
würdiger Wertbegriff des kulturell Bedeutsamen 
regelte auch das Verfahren der öffentlichen Förde-
rung der Künste. 

Außergewöhnliche Talente aber, meine Damen 
und Herren, können nur gedeihen in einer produk-
tiven Umgebung von vielen tausend Urhebern von 
Wort, Ton und Bild, die allesamt einen Beitrag zum 
Fortgang der Kultur liefern, zum Risiko der Freiheit 
und der schöpferischen Existenz in einer verwalteten 
Welt der technischen Apparate und Mechanismen. 

Niemand behaupte, derlei gehe die Politik neben 
den nüchternen Daten nichts an. Bemerkenswert an 
diesem Künstlerbericht sind deswegen in erster 
Linie die für den Laien überraschend großen Zahlen 
der Angehörigen künstlerischer Berufsgruppen. Rund 
30 000 arbeiten im Bereich der Musik, 12 500 in der 
darstellenden Kunst, 32 000 in der bildenden Kunst; 
nimmt man rund 25 000 Wortautoren — Journali-
sten, Schriftsteller, Übersetzer — hinzu, handelt es 
sich um rund 100 000 Künstler und Interpreten in 
der Bundesrepublik. 

Wer aber ist ein Künstler, und für wie lange ist 
er es? Welche Maßstäbe sollen für öffentliche Förde-
rung in Bund, Ländern und Kommunen gelten ange-
sichts der Tatsache, daß nicht Justiz und Bürokratie, 
nicht meßbare Verläßlichkeiten und nicht einmal der 
immer schwankende Zeitgeist zu bestimmen vermö-
gen, was in der Kunst Dauer hat? Künstlerischer 
Nachruhm obendrein gehört zu den unkäuflichsten 
Dingen der Welt. Sozialpolitiker stehen relativ hilf-
los der Tatsache gegenüber, daß in den Künsten 
sehr wohl auch die außerordentliche Leistung ar-
beitslos im Sinne des Erwerbs zu sein vermag, weil 
sie von den Zeitgenossen noch nicht verstanden 
wird. Halten können sich Parlamentarier denn auch 
vor allem an Einnahmen und Ausgaben, Versiche-
rungsdaten und Beschäftigungsstatistiken in diesem 
Künstlerbericht. 
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In dem Wissen, daß es andere Kategorien gibt 

und folglich Ausnahmen möglich sein müssen, wird 
man mit dem Blick auf politische Lösungsmöglich-
keiten nur sagen können: Künstler ist, wer über 
einen längeren Zeitraum — etwa zehn Jahre — 
seine  Existenz überwiegend aus schöpferischer und 
nachschöpferischer Arbeit bestreitet. — Es erfordert, 
meine Damen und Herren, einen gewissen Mut, 
eine solche Definition anzustrengen, aber ich schlage 
vor, daß wir etwa in dieser Richtung, also ausgehend 
von Ökonomie, gemeinsam eine Definition zu fin-
den versuchen. 

Am wenigsten also, um zu ein paar Fakten und 
Zahlen zu kommen, verdienen selbständige Musik-
pädagogen, nämlich, für das Jahr 1972 errechnet, 
durchschnittlich nur 11 700 DM brutto. Selbständige 
Maler und Bildhauer kamen auf 16 100 DM im Jahr, 
während der Durchschnittsverdienst aller Künstler 
1972 rund 22 800 DM, das Einkommen der selbstän-
digen Künstler 22 200 DM betrug, eine Summe, die 
nur denen relativ hoch erscheinen mag, die nicht 
berücksichtigen, wieviel ein freiberuflicher Musiker, 
Artist oder Zeichner ohne Arbeitgeberanteil für so-
ziale Sicherung aufbringen müßte, aber meistens 
nicht zu leisten vermag. 

42 °/o der abhängig beschäftigten Maler und Bild-
hauer und 39 °/o der Selbständigen dieser Gruppe 
verdienen unter 12 000 DM. Meine Damen und 
Herren, ganz plastisch: Das sind brutto weniger als 
1 000 DM im Monat. Das ist, verglichen mit dem 
Durchschnittsverdienst aller Arbeitnehmer, sehr 
wohl als Notlage, zumindest aber als intensive 
Schwierigkeit zu begreifen. 

(Wehner [SPD] : Sehr wahr! — Dr. Köhler 
[Wolfsburg] [CDU/CSU] : Sehr richtig!) 

Kraß fällt außerdem auf, daß das Jahresbruttoein-
kommen männlicher Künstler das der Frauen in die-
sen Berufen um 71,8 % übersteigt, bei den selbstän-
digen Künstlern sogar um 80 %. 

Rund ein Drittel der selbständigen Maler und 
Bildhauer steht völlig ohne Altersversorgung da; 
während unter allen Erwerbstätigen 87 % sozialge-
sichert sind, beträgt die Vergleichszahl bei den 
Künstlern nur 64 % 

Allein diese Zahlen sind alarmierend. Nicht zu 
übersehen ist außerdem die immer kritischer wer-
dende Beschäftigungslage der Künstler in den kul-
turellen Bereichen und Medien. Besonders die Schau-
spieler —Herr Kollege Köhler hat ebenfalls schon dar-
auf hingewiesen —, aber auch viele Autoren befinden 
sich angesichts der Programmeinschränkungen bei 
Funk, Fernsehen und Theater, Presse und Buchver-
lagen in einer schwierigen, im Einzelfall oft verzwei-
felten Lage. Erbittert fragen sich die Betroffenen — 
subjektiv berechtigt —, wie weit das Recht auf Ar-
beit nicht auch für das Recht auf künstlerische Arbeit 
gilt. Am risikoreichsten ist nach wie vor die freie 
Existenz der bildenden Künstler, am relativ ertrag-
reichsten die der ausübenden in der ernsten Musik, 
wobei die Dirigenten bemerkenswerterweise mehr 
verdienen als die Komponisten, wie sich überhaupt 
nachschöpferische Leistungen ansehnlicher verkau-
fen lassen als originale Urheberschaft. 

Ein Fazit in Kürze: Der Künstlerbericht ist eine 
wichtige Arbeitsgrundlage für Politiker der Bereiche 
Arbeit und Sozialordnung, Bildung und Wissen-
schaft, Inneres wie Justiz, Haushalt, Wirtschaft und 
Finanzen. Meine Damen und Herren, wir haben nur 
einen Ausschuß als federführenden Ausschuß vorge-
sehen; das ist der Ausschuß für Arbeit und Sozial-
ordnung. Wir haben ferner bisher nur vorgesehen, 
den Ausschuß für Bildung und Wissenschaft zu be-
teiligen. Es ist doch darüber nachzudenken, wieweit 
nicht auch die anderen erwähnten Gruppen Kon-
sequenzen aus diesem Bericht zu ziehen haben. 

(Zustimmung bei der SPD) 

Jedenfalls, von diesen Konsequenzen zu sprechen 
ist so notwendig wie kompliziert. Der Bericht selbst 
zieht diese Konsequenzen nicht. Er liefert entspre-
chend dem Parlamentsauftrag die Beschreibung der 
Ist-Situation. Daraus gesetzgeberische Maßnahmen 
zur Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen 
Lage der künstlerischen Berufsgruppen abzuleiten 
ist unsere Aufgabe, und zwar im Zusammenwirken 
von Bund, Ländern und Kommunen. 

Herr Kollege Köhler, die SPD-Bundestagsfrak-
tion ist voll und ganz zu der von Ihnen erwähnten 
Gemeinsamkeit in diesen Fragen bereit. Wir müssen 
allerdings, da Sie speziell im Zusammenhang mit 
dieser Gemeinsamkeit auch Fragen der Freiheit 
der Kunst erwähnt haben, überlegen, daß es hier 
in der Vergangenheit recht unterschiedliche Intonie-
rungen dieses Freiheitsbegriffes gab. 

(Reddemann [CDU/CSU] : Auch dies ist ein 
Zeichen der Freiheit!) 

Denn manches Mal sind in unserem Land ein Politi-
ker — womöglich ein hochvermögender — und ein 
kritischer Künstler zusammengestoßen, und dann 
hat es immer das Mißverständnis gegeben, als sei 
in einem solchen Fall der Politiker der Schützens-
werte. Dies ist doch wohl nicht der Fall. 

(Beifall bei der SPD — Reddemann [CDU/ 
CSU] : Es könnte aber der Fall sein! — Dr. 
Köhler [Wolfsburg] [CDU/CSU] : Wenn 

Künstler und Politiker identisch sind!) 

Abgesehen davon, daß wir alle miteinander schon 
auf Grund unserer Profession Kritik aushalten müs-
sen; Kritik zu ertragen und in produktive Politik um-
zuwandeln ist unser Beruf. Deshalb sollten manche 
Empfindlichkeiten, wie sie unlängst in London eine 
Rolle spielten, nicht unbedingt so schwer genommen 
werden. 

(Beifall bei der SPD-und der FDP — Redde-
mann [CDU/CSU] : Das gilt vor allem für 

Herrn Böll!) 

Konstruktive Politik für diese Gruppen: Für die 
SPD-Bundestagsfraktion bedeutet das die Fortset-
zung einer Urheberrechts- und Kultursozialpolitik, 
die im 6. und im bisherigen 7. Deutschen Bundestag 
mit den Stimmen der Koalition und teilweise auch 
unter Mitwirkung der Opposition mit mehr Ent-
schiedenheit verwirklicht wurde, als öffentlich zum 
Ausdruck kam. Ich nenne nur einige Verbesserun-
gen; denn es ist sicher richtig, das in diesem Zusam- 
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menhang hier einmal darzustellen, auch wenn es 
noch einige Minuten braucht: 

Die Urheberrechtsnovelle, die seit dem 1. Ja-
nuar 1973 in Kraft ist. Sie bringt den bildenden 
Künstlern ein Folgerecht von 5 % bei jedem Weiter-
verkauf eines Kunstwerks. Das funktioniert, wie wir 
von den Betroffenen hören, im Augenblick zum Teil 
deswegen noch nicht, weil manche Kunsthändler 
noch nicht verstanden haben, daß es sich hier um ein 
Gesetz handelt und nicht etwa um eine Diskussions-
grundlage über verschiedene Auffassungen. 

Außerdem bringt die Urheberrechtsnovelle die 
Bibliotheksabgabe, Ausleihtantiemen für alle Arten 
von Buchautoren und Übersetzern. Am 29. Novem-
ber 1974 wurde nach langen Verhandlungen auf der 
Ministerpräsidentenkonferenz mit dem Bundeskanz-
ler beschlossen, daß der Bund 10 % und die Länder 
90 % zahlen. Für 1973 und 1974 geht es um die Nach-
zahlung von je 9 Millionen DM, wovon die Hälfte 
einem Autorenversorgungswerk sowie der Autoren-
förderung zugute kommen sollen. 

Das Tarifrecht für freie Mitarbeiter der Massen-
medien und kulturellen Bereiche: Der neue § 12 a 
des Tarifvertragsgesetzes hat seit dem 1. November 
1974 Gültigkeit. Danach haben alle Autoren,, Schau-
spieler, Regisseure, Kameraleute, Komponisten, 
künstlerisch Mitwirkende das Recht zum tarifgesetz-
lich abgesicherten Abschluß von Musterverträgen 
mit ihren Auftraggebern. Wenigstens ein Drittel der 
jährlichen Einnahmen müssen von einem Auftrag-
geber bzw. einer Arbeitsgemeinschaft wie der ARD 
stammen. 

Verbesserungen brachten ferner die Novelle zum 
Filmförderungsgesetz, die Öffnung der allgemeinen 
Renten- und Sozialversicherung für freie Berufe, die 
Aufstockungen der Künstlerhilfe des Bundespräsi-
denten, die Mitwirkungsrechte des Personalrats 
für die Rundfunkanstalten des Bundesrechts nach 
dem neuen Personalvertretungsgesetz. 

In der auswärtigen Kulturpolitik, insbesondere 
durch eine Vielzahl von Kulturabkommen, wurden 
erweiterte Möglichkeiten für wechselseitige Infor-
mationen, den Austausch von Künstlerdelegationen 
und das umfangreiche Angebot zeitgenössischer Mu-
sik, Kunst und Literatur im Ausland geboten. 

Die Kunst- und Kulturförderung durch das Bun-
desministerium des Innern macht — übrigens kei-
neswegs zum Verdruß der Länder — bereits heute 
jährlich nahezu 200 Millionen DM aus. 

Das alles ist viel und dennoch zu wenig. Konse-
quenzen aus der Künstlerenquete sind nach Auffas

-

sung der SPD-Fraktion in dreierlei Bereichen zu 
ziehen: erstens durch die Sicherung von Arbeitsmög-
lichkeiten für diese Berufsgruppen; zweitens in einer 
Verbesserung der Altersvorsorge und Krankenver-
sicherung; drittens sind steuerliche Maßnahmen 
zu erwägen. 

Die SPD-Fraktion hat beschlossen, eine spezielle 
Arbeitsgruppe für diesen  Bereich, also für Kultur-
sozialpolitik einzusetzen, in der Sozialpolitiker mit 
Fachleuten der übrigen angesprochenen Ausschüsse 
zusammenarbeiten, um Lösungen der dringendsten 

Probleme nach gründlichen Einzelberatungen vor-
zuschlagen. Im Bundesministerium für Arbeit und 
Sozialordnung finden entsprechende Beratungen mit 
den Sachverständigen kultureller Organisationen 
statt, ausgerichtet auf eine Altersversorgung für 
Künstler. 

Mit Aufmerksamkeit und Sorge verfolgt die SPD-
Fraktion die Einschränkung der Programme und 
damit der Arbeitsmöglichkeiten für freie Mitarbei-
ter bei den Anstalten des öffentlichen Rechts ARD 
und ZDF. 

(Zuruf von der SPD: Sehr richtig!) 

In diesem Zusammenhang muß bedacht werden, daß 
Funk und Fernsehen in zurückliegender Zeit weit 
eher in den Programmen, besonders in den Kultur-
programmen, gespart haben als bei den technischen 
Kosten, Bauinvestitionen, den Gehältern der fest 
Angestellten und der Verwaltung insgesamt. 

Ferner gibt zu denken, daß Funk und Fernsehen 
für nur rund 30 Pfennig am Tag immer noch zahl-
reiche Programme von nach internationalen Maß-
stäben beachtlichem technischem und inhaltlichem 
Niveau ins Haus liefern und daß diese Programme 
zu ganz erheblichem Teil vom Ideenreichtum und 
von der Produktivität der freien künstlerischen Mit-
arbeiter abhängen. Die Sender haben als Auftrag-
geber fast aller Gruppen, die der Künstlerbericht, in 
ihrem ökonomischen wie sozialen Status erforscht 
hat, in der vorhersehbaren Zukunft ausschlagge-
bende Bedeutung. Für die bildenden Künstler sind 
entsprechend die Projekte „Kunst am Bau" am wich-
tigsten. 

Als zusätzliches Problem sieht die SPD-Fraktion 
die Tatsache an, daß u. a. in den Vereinigten Staa-
ten von Amerika, in Großbritannien und Frankreich 
erhebliche Bevorzugungen für nationale Produk-
tionen — speziell im Fernsehen — bestehen, so daß 
ausländische Stücke und Filme scharf kontingentiert 
sind, wir also sehr eingegrenzte Exportmöglichkeiten 
haben — überraschenderweise auf kulturellem Ge-
biet sogar im Rahmen der EG — unter deren angeb

-

lichen Voraussetzungen einer völligen Freizügigkeit. 

Auf steuerlichem Gebiet schließlich ist nicht einzu-
sehen, meine Damen und Herren, daß Künstler und 
Autoren, soweit sie arbeitnehmerähnliche Urheber 
im Sinne des § 12 a des Tarifvertragsgesetzes sind, 
noch lange als Unternehmer gelten und dem Kar-
tellgesetz wie der Mehrwertsteuer unterliegen. 

Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluß. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Das ist gut!) 

Dies ist nicht die Stunde der Versprechungen. Denn 
ihr Halten ist schwierig geworden in einer Gesell-
schaft, die aus dem Überfluß in ernüchterte Dimen-
sionen zurückkehrt. Aber die Künstler in der Bun-
desrepublik haben ein Anrecht darauf, daß wir uns 
um sie mühen — sozialpolitisch, kulturpolitisch, auf 
der Grundlage dieses Künstlerberichts, über den 
noch viel zu sagen sein wird in der Republik des 
Geistes wie der sozialen Notwendigkeiten. 

(Beifall bei der SPD und FDP) 
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Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen: 
Das Wort hat der Herr Abgeordnete Möllemann. 

Möllemann (FDP) : Herr Präsident! Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Der von der Bundes-
regierung vorgelegte Bericht über die wirtschaftliche 
und soziale Lage der künstlerischen Berufe — kurz: 
Künstlerbericht — geht auf einen einstimmig gefaß-
ten Beschluß des Deutschen Bundestages zurück, 
der auf Grund eines entsprechenden Antrages der 
CDU/CSU-Fraktion und eines entsprechenden Vo-
tums des Bundestagsausschusses für Bildung und 
Wissenschaft zustande gekommen ist. Mit diesem 
Bundestagsbeschluß wurde die Regierung aufgefor-
dert, einen Bericht über die wirtschaftliche Lage und 
die soziale Stellung der künstlerischen Berufe in der 
Bundesrepublik Deutschland einschließlich einer 
vergleichenden Stellungnahme über die Verhält-
nisse in den entsprechenden europäischen Ländern 
vorzulegen. Maßgebend für diesen Beschluß war 
die Überlegung, daß es den künstlerischen Berufen 
wegen ihrer geringen zahlenmäßigen Stärke und 
wegen ihres schwachen Organisationsgrades nur 
unter großen Schwierigkeiten möglich sei, ihre Be-
lange in den wirtschafts- und sozialpolitischen Be-
reichen der Gesellschaft durchzusetzen. 

Die Bundesregierung beauftragte mit der Beschaf-
fung des erforderlichen Tatsachenmaterials und sei-
ner Aufbereitung ein Institut, das diese Materialien 
hiermit vorgelegt hat. Das Gutachten, das ausgear-
beitet worden ist, ist dann von der Bundesregierung 
allerdings erheblich gekürzt, zusammengefaßt und 
wohl auch eigenständig ausgewertet worden. Es 
stellt jetzt den Bericht mit dem genannten Titel dar. 

Gestatten Sie mir einige Bemerkungen zu dem we-
sentlichen Inhalt dieses Künstlerberichts. Entspre-
chend dem Auftrag des Bundestages enthält der Be-
richt eine Situationsanalyse zur wirtschaftlichen 
Lage und zur sozialen Stellung der künstlerischen 
Berufe, wobei in erheblichem Maße durch entspre-
chende Darstellungen, Tabellen und Schaubilder eine 
Verdeutlichung erreicht worden ist. Der Begriff der 
künstlerischen Berufe, der sehr schwer zu definieren 
ist — Herr Kollege Lattmann hat dies gerade unter-
nommen —, ist in diesem Bericht sehr weit gefaßt 
worden. So sind z. B. auch Industrie-Designer, Bild-
journalisten — damit sind allerdings nicht die einer 
ganz bestimmten Zeitung gemeint — und Kunst-
handwerker in die Untersuchung einbezogen wor-
den. Ausgeklammert worden sind dagegen die an-
deren Journalisten, die Schriftsteller sowie die 
freien Mitarbeiter bei Funk und Fernsehen im Wort-
bereich, da deren Situation bereits im sogenannten 
Autorenreport analysiert worden war. 

Als bedeutsame Einzelergebnisse dieses Berichts 
sind hervorzuheben: 

1. Die Zahl der in den drei untersuchten Berufs-
bereichen insgesamt tätigen Künstler ging von ca. 
75 000 im Jahre 1950 auf ca. 62 000 im Jahre 1970, 
also um etwa 18 %, zurück. Relativ betrachtet sank 
der Anteil der Künstler an der Gesamtheit der Er-
werbspersonen von 0,34 % im Jahre 1950 auf 0,23 % 
im Jahre 1970. Dabei war der Rückgang jeweils  

besonders stark in den Jahren 1950 bis 1961 — ohne 
daß ich daraus irgendwelche politischen Rück-
schlüsse ziehen will - ausgeprägt. 

(Dr. Köhler [Wolfsburg] [CDU/CSU] : Da wa-
ren Sie ja auch mit in der Regierung!) 

— Das wäre auch ein Argument, aber ich glaube, 
daß das dafür nicht entscheidend gewesen ist. 

2. Im Vergleich mit der Gesamtheit der Erwerbs-
tätigen ist die junge Generation, sind die unter 30-
jährigen unter den künstlerischen Berufen merklich 
geringer vertreten. Dagegen ist die Altersgruppe 
der 40- bis 50jährigen und die der 50- bis 65jäh-
rigen zum Teil erheblich stärker vertreten. 

3. Der weitaus größte Teil der Bevölkerung steht 
der Kunst und den Künstlern positiv gegenüber, wo-
bei diese sehr pauschale Aussage natürlich darauf 
zu untersuchen wäre, was die so befragte Bevölke-
rung als Kunst betrachtet. Der Kollege Köhler hat 
darauf hingewiesen, daß sehr wahrscheinlich der 
Hauptanteil im Unterhaltungsbereich anzusiedeln 
ist, jedenfalls der Hauptteil der Künstler, die so 
breite Zustimmung finden. 

4. Die Künstler schätzen ihr gesellschaftliches An-
sehen im allgemeinen recht hoch ein. Ebenso ordnet 
auch die Bevölkerung die einzelnen künstlerischen 
Berufsgruppen vorwiegend mittleren oder oberen 
Mittelschichtberufen zu. 

5. Die Institutionalisierung der künstlerischen 
Berufsausbildung ist nicht so weit fortgeschritten, 
wie dies bei anderen ähnlich qualifizierten Ausbil-
dungsgängen der Fall ist. Die künstlerische Ausbil-
dung wird von den Künstlern selbst vielfach als un-
befriedigend empfunden. 

6. Der Organisationsgrad der Künstler ist im Hin-
blick auf gewerkschaftliche oder berufsständische 
Verbände als relativ hoch zu bezeichnen. 

7. Der Anteil der selbständig oder abhängig täti-
gen Künstler differiert bei den einzelnen Berufs-
gruppen in erheblichem Umfang. Ganz überwiegend 
sind Selbständige im Bereich Musik bei Komponi-
sten und Unterhaltungsmusikern sowie im Bereich 
bildende Kunst bei Malern und Bildhauern anzu-
treffen. Etwa gleich hoch ist der Anteil von Abhän-
gigen und Selbständigen im Bereich Musik bei den 
Musikpädagogen und im Bereich darstellende Kunst 
bei den Regisseuren. In allen anderen Bereichen 
überwiegen die Abhängigen. 
8. Für die Mehrzahl der Künstler ist die öffent-
liche Hand — insbesondere Länder und Gemein-
den — Hauptarbeit- bzw. -auftraggeber. 

9. Die Arbeitslosenquote lag im September 1973 
bei den künstlerischen Berufen weit über dem 
Durchschnitt der Gesamtheit der abhängigen Er-
werbstätigen. Bei den Schauspielern ist die Arbeits-
marktlage äußerst angespannt. Die Arbeitslosen-
quote betrug 11,6 %. Anhaltspunkte für eine beson-
ders starke Konjunkturabhängigkeit der Arbeits-
losigkeit bei künstlerischen Berufen sind allerdings 
nicht gegeben. 

10. Das Durchschnittseinkommen — darauf wurde 
bereits hingewiesen — der künstlerischen Berufe 
lag 1972 bei 22 800 DM im Jahr, also bei 1 900 DM 
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Möllemann 
im Monat. Allerdings muß hier gesehen werden, daß 
es eine außerordentlich breite Streuung gibt, die 
diese Aussage stark relativiert. Die Differenzierung 
muß vor allen Dingen auch im Hinblick auf das Le-
bensalter und das Geschlecht der Künstler vorge-
nommen werden. 

11. Das Einkommen der künstlerischen Berufe, vor 
allem das der Selbständigen, unterliegt starken 
Schwankungen. 

12. Der Umfang der sozialen Sicherung für das 
Alter bleibt bei den künstlerischen Berufen merklich 
hinter dem der Gesamtheit der Erwerbstätigen zu-
rück. Eine der Hauptursachen dürfte darin liegen, 
daß bei den künstlerischen Berufen die Selbstän-
digen überdurchschnittlich hoch vertreten sind und 
insoweit in der Regel keine Pflichtversicherung ein-
greift. Bei einem Teil der künstlerischen Berufe liegt 
ein Mangel an Vorsorgebereitschaft vor. Unver-
sorgte alte Künstler können — abgesehen von 
einem Anspruch auf Sozialhilfe - nur in geringem 
Umfang auf Einkommenshilfen rechnen. 

Und letztens: Die Sicherung im Krankheitsfall ist 
ebenfalls in weitaus geringerem Umfang gegeben 
als beim Durchschnitt aller Erwerbstätigen. 

Zum Aussagewert des Künstlerberichts ist fest-
zustellen, daß nicht unerhebliche Vorbehalte hin-
sichtlich der Objektivität der mitgeteilten Daten 
angebracht erscheinen. Der Bericht ist weitestgehend 
allein auf die Angaben der befragten Künstler ge-
stützt. Eine Gegenkontrolle durch objektivierbare 
Untersuchungsmethoden war häufig nur schwer 
durchzuführen. Daher dürften insbesondere die An-
gaben der Befragten zu den Einkommens- und Ver-
mögensverhältnissen, aber auch zu der durchlaufen-
den Ausbildung teilweise stark subjektiv geprägt 
sein. Die Bundesregierung hat richtigerweise des-
halb auch auf die Abhängigkeit der mitgeteilten 
Daten von den Angaben der Befragten hinreichend 
deutlich hingewiesen. 

Wie die Kollegen zuvor schon gesagt haben, be-
schränkt sich die vorliegende Fassung des Künstler-
berichts auf eine zusammenfassende Darstellung 
der Situation auf Grund des vorgefundenen Mate-
rials. Der Bericht enthält also keine Schlußfolge-
rungen. Dies mag nicht nur dem einen oder anderen 
Kollegen hier, sondern auch den Betroffenen unbe-
friedigend erscheinen. Aufgabe der Fraktionen wird 
es also sein, aus den hier vorgelegten Informationen 
nunmehr die notwendigen Konsequenzen zu ziehen. 
Es gilt dabei, Initiativen zu entwickeln bzw. fortzu-
entwickeln und auf solchen aufzubauen, die von die-
ser Koalition, zum Teil in Kooperation mit der Oppo-
sition, bereits aufgegriffen worden sind. Der Ko

-

lege Lattmann hat dies vorhin komplex dargestellt. 

Dennoch weist dieser Bericht auf, daß die Si-
tuation der Kulturschaffenden in der Bundesrepublik 
nicht befriedigend geregelt ist. Wir werden in den 
bereits angesprochenen Bereichen der Sicherung der 
Arbeitsmöglichkeiten für diese Berufsgruppen, der 
Verbesserung der Altersvorsorge und der Kranken-
versicherung und gegebenenfalls auch der steuer-
lichen Maßnahmen weitere  Initiativen entwickeln  

müssen, wobei ich wohl nichts Besonderes sage, 
wenn ich darauf hinweise, daß besonders steuer-
liche Maßnahmen derzeit sicherlich nicht das erste 
sein werden, was man realisieren können wird. 

Dabei können wir auf den Vorschlägen der ver-
schiedenen Organisationen aufbauen und, wie ich 
meine, insbesondere auch auf den Vorschlägen der 
Arbeitsgemeinschaft von Verbänden und Vereini-
gungen Kulturschaffender in der Bundesrepublik 
Deutschland, die diese Ende vergangenen Jahres 
den Fraktionen des Bundestages zugeleitet hat. Die 
in der Präambel des entsprechenden Papiers getrof-
fene Aussage, daß die im Bereich der Kulturarbeit 
Tätigen nicht auf ein Almosen — man könnte auch 
sagen: auf eine Subventionierung durch den Staat 
— ihr Interesse richten, sondern eine Initiative für 
sinnvoller halten, durch die sie in die Lage versetzt 
wurden, ohne den Staat zu belasten, alle Probleme 
selbst zu bewältigen, scheint mir ein guter Ansatz 
zu sein. Wir werden zu prüfen haben, ob der vorge-
legte Plan für ein Sozialwerk und Künstlerhofwohn-
werk der deutschen Kulturschaffenden in seinen 
Einzelheiten unterstützt und in seinen Voraussetzun-
gen von uns realisiert werden kann. Dazu wäre not-
wendig ein Gesetz über die Schaffung eines Sozial-
werkes zu Alters-, Kranken-, Hinterbliebenen- und 
Unfallversorgung einschließlich der Errichtung des 
Künstlerhofwohnwerkes zu erarbeiten. 

Die Verfasser des angesprochenen Planes selbst 
haben zwei Alternativmöglichkeiten angeregt, die 
wir ohne Vorbehalt prüfen werden. Die eine sieht 
vor, daß sich die Einnahmen des Sozialwerks aus 
Beiträgen der Hersteller von Vervielfältigungsgerä-
ten sowie der Erhebung einer Urhebernachfolgever-
gütung rekrutieren sollen. „Vervielfältigungsge-
räte" im Sprachgebrauch der Arbeitsgemeinschaft 
heißt: Rundfunkgeräte, Kofferradios, Fernsehgeräte, 
Plattenspieler usw. 

Die andere Möglichkeit sieht vor, daß durch eine 
Änderung des Urheberrechtsgesetzes die notwendi-
gen Beträge zustande kommen sollen. Das Gesamt-
volumen von ca. 250 Millionen DM scheint auf 
einer realistischen Berechnung zu beruhen. Auch die 
Konzeption des Künstlerhofwohnwerks erweckt auf 
den ersten Blick den Eindruck einer unterstützungs-
würdigen Initiative. 

In der Vollversammlung der Arbeitsgemeinschaft 
sind darüber hinaus Vorschläge für die Novellie-
rung des Einkommensteuergesetzes dargelegt wor-
den, denen wir allerdings skeptisch gegenüberste-
hen. Offen bleibt in diesen wie auch in anderen Vor-
schlägen allerdings und leider, inwieweit die Künst-
ler selbst stärker als bisher bereit sind, zu ihrer 
sozialen Sicherung beizutragen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, aus der 
Vielzahl der in dieser Debatte angesprochenen und 
uns auch von draußen vorgelegten Anregungen wer-
den wir jetzt die notwendigen Maßnahmen heraus-
greifen müssen. Die FDP-Fraktion unterstreicht so 
wie die beiden anderen Fraktionen dieses Hauses 
ihre Bereitschaft, daran mitzuwirken. 

(Beifall bei der FDP) 
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Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen: 
Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen 
liegen nicht vor. Ich schließe die Aussprache. 

Der Altestenrat schlägt Ihnen vor, die Vorlage an 
den Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung — fe-
derführend — und an den Ausschuß für Bildung und 
Wissenschaft — mitberatend — zu überweisen. — 
Herr Kollege Lattmann, ich gehe davon aus, daß an-
dere Ausschüsse von den Möglichkeiten der Ge-
schäftsordnung Gebrauch machen und sich gegebe-

nenfalls gutachtlich zu den hier angesprochenen 
Problemen äußern. — Meine Damen und Herren, ich 
sehe und höre keinen Widerspruch; es ist so be-
schlossen. 

Wir stehen damit am Ende der heutigen Tages-
ordnung. Ich berufe die nächste Sitzung des Deut-
schen Bundestages auf Mittwoch, den 29. Januar, 
13.30 Uhr ein. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

(Schluß der Sitzung: 11.46 Uhr) 
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Anlage 2 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haar auf die Mündliche 
Frage des Abgeordneten Seefeld (SPD) (Druck-
sache 7/3089 Frage A 54) : 

Wie beurteilt die Bundesregierung die vom ADAC auf Grund 
einer statistischen Erfassung getroffene Feststellung, ein Drittel 
aller Kraftfahrzeuge in der Bundesrepublik Deutschland weise 
„mehr oder weniger schwere Mängel" auf, und sieht die Bundes-
regierung auf Grund der vom ADAC genannten Zahlen die Not-
wendigkeit, Konsequenzen zu ziehen und wenn ja, welche? 
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Die näheren Umstände und Bedingungen, unter 
denen die ADAC-Prüfungen stattgefunden haben, 
sind der Bundesregierung nicht bekannt. Deshalb 
kann eine Beurteilung der auf Grund dieser Prü-
fungen erfolgten Feststellungen nicht abgegeben 
werden. 

Nach den statistischen Mitteilungen des Kraftfahrt-
Bundesamtes wurden 1973 von den Technischen 
Prüfstellen (TÜV) knapp 7 Millionen Kraftfahrzeuge 
untersucht; davon waren 

ohne Mängel 40,7 % (1972: 40,6 %) 

mit leichten Mängeln 29,9 % (1972: 28,8 %) 

mit erheblichen Mängeln 29,0 % (1972: 30,2 %) 

verkehrsunsicher 0,4 % (1972: 0,4 %). 

Somit ist die Zahl der Fahrzeuge mit leichten 
Mängeln etwas angestiegen, die Zahl der Fahrzeuge 
mit erheblichen Mängeln ging zurück. Die Zahl der 
verkehrsunsicheren Fahrzeuge ist nach wie vor 
minimal. Die Bundesregierung ist daher der Auffas-
sung, daß sich das derzeitige System der regelmäßi-
gen technischen Überwachung durch die TÜV und 
der stichprobenmäßigen Überwachung durch die 
Polizei bewährt hat und grundlegende Änderungen 
gegenwärtig nicht erforderlich sind. 

Anlage 3 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haar auf die Mündliche 
Frage des Abgeordneten Vogt  (CDU/CSU) (Druck-
sache 7/3089 Frage A 60) : 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß die Deutsche Luft-
hansa bei der Neueinstellung von Stewardessen (fliegendes 
Personal) nahezu ausschließlich Bewerberinnen berücksichtigt, 
die jünger als 27 Jahre sind, während bereits einmal eingestellte 
Stewardessen völlig unabhängig von ihrem Alter im Flugdienst 
eingesetzt werden? 

Der Bundesregierung sind die bei der Einstellung 
von Flugbegleitern geübten Verfahren der Deut-
schen Lufthansa wie auch der anderen deutschen 
Luftfahrtunternehmen nicht bekannt, da es sich 
hierbei um rein privatwirtschaftliche Vorgänge 
handelt. 

Anlage 4 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haar auf die Mündliche 
Frage des Abgeordneten Dr. Schneider (CDU/CSU) 
(Drucksache 7/3089 Frage A 61): 

Auf welche Weise und in welchem Umfang ist die Bundes-
regierung bereit, den Ausbau eines leistungsfähigen Personen-
nahverkehrssystems (S-Bahn, U-Bahn) für den Raum Nürnberg 
sicherzustellen? 

Wie für die Maßnahmen in anderen Räumen, so 
wird die Bundesregierung auch für die laufenden 
Maßnahmen im Nürnberger Raum die erforder

-

lichen Finanzhilfen nach dem Gemeindeverkehrs-
finanzierungsgesetz für einen kontinuierlichen Bau-
fortschritt bereitstellen. Welche Maßnahmen nach 
Fortschreibung des mittelfristigen Finanzierungspro-
gramms zusätzlich anfinanziert werden, kann z. Z. 
noch nicht abschließend beantwortet werden. Je-
denfalls wird die Bundesregierung, soweit sie in 
diesem Bereich Verpflichtungen übernommen hat, 
diese auch einhalten. Im übrigen nehme ich Bezug 
auf das ausführliche Schreiben, daß Sie von mir 
am 15. Januar 1975 erhalten haben. 

Anlage 5 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Frau Schlei auf die Münd-
liche Frage des Abgeordneten Gansel (SPD) (Druck-
sache 7/3089 Frage A 96) : 

Existiert im Bundeskanzleramt ein Aktenvermerk aus den 
Jahren 1967 bis 1969 über eine Entschuldigung des damaligen 
Staatssekretärs Carstens gegenüber dem ehemaligen Bundes-
verteidigungsminister Strauß, weil er ursprünglich geglaubt 
hätte, Herr Strauß habe „in der Spiegel-Affäre maßlos über-
trieben und sozusagen aus einer Maus einen Elefanten gemacht", 
und er „nach der Lektüre der Akten" Herrn Strauß recht gehen 
müßte, und wäre der ehemalige Staatssekretär Carstens schon 
wegen der Herbeiziehung einer Persönlichkeit außerhalb der 
Bundesregierung zur Aktenlektiire verpflichtet gewesen, einen 
Vermerk anzufertigen? 

Ich darf zunächst bemerken, daß Prof. Carstens 
vom 1. Januar 1968 bis zum 27. Oktober 1969 Chef 
des Bundeskanzleramtes war. Ihre Frage kann sich 
also nur auf diesen Zeitraum beziehen. Ich habe die 
einschlägigen Akten des Bundeskanzleramtes für 
diesen Zeitraum überprüfen lassen; soweit erreich-
bar, sind auch Mitarbeiter des Chefs des Bundes-
kanzleramtes aus diesem Zeitraum befragt worden. 
Ergebnis: Einen solchen Vermerk gibt es nicht. 

In den überprüften Unterlagen des Bundeskanzler-
amtes gibt es auch keine Anhaltspunkte für einen 
Brief von Prof. Carstens an Herrn Dr. Strauß mit 
dem von Ihnen angedeuteten Inhalt. 

Es wurden — dies zum zweiten Teil Ihrer Frage 
auch keine Anzeichen dafür gefunden, daß die be-
treffenden Akten des Bundeskanzleramtes einer —
wie sie sagen — „Persönlichkeit außerhalb der Bun-
desregierung", die — so muß ich wohl ergänzen — 
dienstlich mit der Sache nicht befaßt war, zugänglich 
gemacht worden sei. In diesem Fall wäre es in der 
Tat notwendig gewesen, darüber einen entsprechen-
den Aktenvermerk anzufertigen, zumal diese Un-
terlagen zum Teil als Verschlußsache (Geheim) ein-
gestuft waren. 

Ich nehme an, daß Sie sich auf das Interview be-
ziehen, das der Abgeordnete Dr. Strauß kürzlich der 
Zeitschrift „Esprit" gegeben hat und darf dazu be-
merken, daß der in diesem Interview gleichfalls er-
wähnte Vizepräsident Dr. Jaeger vom 25. Oktober 
1965 bis 1. Dezember 1966 Bundesminister der 
Justiz war und in dieser Position Gelegenheit hatte, 
Einsicht in die Unterlagen zu nehmen, die den mit 
der „Spiegel"-Affäre befaßten Gerichten durch die 
Bundesregierung zugänglich gemacht worden waren. 
Herr Dr. Strauß hat in der Sendung „Report" des 
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Deutschen Fernsehens vorn 13. Januar 1975 darauf 
hingewiesen, daß ein Gespräch mit Vizepräsident 
Dr. Jaeger während dessen Amtszeit als Bundes-
justizminister stattgefunden habe. 

Anlage 6 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Baum auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Dr. Riedl (München) (CDU/ 
CSU (Drucksache 7/3089 Frage B 1) : 

Hat die Bundesregierung dafür Sorge getragen, daß die Publi-
kationen regimehöriger Organisationen von Polen in Deutsch-
land mit dem Ziel ausgewertet werden zu verhindern, daß junge 
Spätaussiedler sich diesen Organisationen und der polnischen 
Botschaft gegenüber als Polen ausgegeben, den deutschen Be-
hörden gegenüber aber als Deutsche und solche den Vertriebe-
nenausweis A erhalten? 

Bei den von Ihnen erwähnten Publikationen pol-
nischer Organisationen, die Sie nicht näher be-
zeichnen, dürfte es sich um die Zeitschriften des 
Verbandes „Zgoda", die „Glos polski" und des Bun-
des der Polen in Deutschland, die „Ogniwa", han-
deln. Die Zeitschriften werden nicht systematisch 
ausgewertet. Erkenntnisse über einen Mißbrauch 
liegen bisher nicht vor. Irgendwelche Aktivitäten 
der Verbände, ihre Zeitschriften im Grenzdurch-
gangslager Friedland zu verbreiten, waren bisher 
nicht festzustellen. 

Eine Auswertung mit dem Ziele, die Verbindung 
zu Aussiedlern zu verhindern, wäre ohnehin frag-
würdig. Die Anerkennung als Vertriebener richtet 
sich nach den Vorschriften des § 1 BVFG, wobei in 
der Regel § 6 BVFG, der den Begriff der Volkszuge-
hörigkeit erläutert, hinzuzuziehen ist. Liegen die 
Kriterien vor, muß der Antragsteller als Vertriebe-
ner anerkannt und ihm ein Vertriebenenausweis 
ausgestellt werden. Wesentlich im Zusammenhang 
mit Ihrer Frage ist die Bestimmung des § 6 BVFG, 
daß das Bekenntnis zum deutschen Volkstum in der 
Heimat abgelegt wurde, zeitlich also dem Vertrei-
bungsvorgang vorausgeht. Bekundungen oder Ver-
haltensweisen nach der Vertreibung, die auf eine 
Zuneigung zu einem anderen Volkstum schließen 
lassen könnten, sind deshalb im Grundsatz unbe-
achtlich. Sie können allerdings ein Indiz dafür seih, 
daß der Antragsteller von Anfang an nicht dem 
deutschen Volkstum zuzurechnen war. Erhärtet sich 
diese Vermutung, ist die Ausstellung des Vertrie-
benenausweises zu versagen oder, wenn der Aus-
weis schon ausgestellt ist, eine Überprüfung des 
Verfahrens mit dem Ziele der Einziehung des Aus-
weises durchzuführen. 

Nicht davon betroffen werden Personengruppen, 
bei denen für die Anerkennung als Vertriebener ein 
Bekenntnis zum deutschen Volkstum nicht voraus-
gesetzt wird. Nicht zu prüfen ist die deutsche Volks-
zugehörigkeit bei. Antragstellern mit deutscher 
Staatsangehörigkeit. Ferner gilt nach § 1 Abs. 3 

BVFG als Vertriebener auch, wer, ohne selbst deut-
scher Staatsangehöriger oder deutscher Volkszuge-
höriger zu sein, als Ehegatte eines Vertriebenen 
seinen Wohnsitz im Vertreibungsgebiet verloren 
hat. Diesen Gruppen von Vertriebenen kann eine 
Fühlungnahme zum hergebrachten Volkstum nicht 
zum Nachteil gereichen. 

Im Zusammenhang mit Ihrer Frage stehen offen-
bar die Beziehungen eines Teiles der Aussiedler 
aus den früheren preußischen Ostprovinzen und aus 
Polen zur polnischen Organisation „Zgoda". Diese 
Beziehungen dürften vielfach deshalb gesucht wer-
den, weil verbilligte Gruppenreisen nach Polen bis-
her nur von „Zgoda" veranstaltet werden und die 
angesprochenen Aussiedler sich diese Vergünsti-
gung zunutze machen wollen. Über die Arbeit des 
Polenverbandes „Zgoda" und die Stellung der Bun-
desregierung zu ihm wurde am 11. Januar 1971 von 
meinem Hause eine Kleine Anfrag der Abg. Strauß 
und Genossen — Drucksache VI/1528 — beant-
wortet. Dort heißt es zur Frage der Polenreisen: 

Die „Zgoda" veranstaltet mit der „Polonia" seit 
Jahren stark verbilligte Reisen nach Polen. Sie 
verbindet diese Tätigkeit mit einer Mitglieder-
werbung, weil nur Mitglieder der „Zgoda" und 
deren Angehörige an solchen Reisen teilneh-
men dürfen. Von einem Monopol für „Polen-
reisen" kann nicht gesprochen werden, wohl 
aber davon, daß besonders verbilligte Gruppen-
reisen nach Polen bisher nur von der „Zgoda" 
veranstaltet werden. 

Zur Frage der Verfassungsmäßigkeit der Organi-
sation ist ausgeführt: 

Aus der Tatsache, daß die „Zgoda" im Ver-
einsregister eingetragen ist, ergibt sich schon, 
daß dieser Verein seine Existenz nicht geheim-
hält. 

Wie schon der Parlamentarische Staatssekretär 
Köppler am 29. Mai 1968 ausführte, besteht 
keine Veranlassung, gegen den Polenverband 
„Zgoda" vorzugehen, solange sich seine Tätig-
keit im Rahmen der deutschen Gesetze bewegt. 
Die Bundesregierung beobachtet jedoch in Zu-
sammenarbeit mit den zuständigen Behörden 
der Länder sorgfältig Tätigkeit und Bestrebun-
gen dieser Organisation. Dies gilt auch für die 
hier angeschnittenen Fragen. 

Diese Antwort gilt auch heute noch. 

Ebenfalls mit dem Anreiz verbilligter Polenreisen 
tritt neuerdings der Bund der Polen in Deutsch-
land e. V. an den Öffentlichkeit. Zur Verfassungs-
mäßigkeit dieses Verbandes hat mein Haus zu 
einer Schriftlichen Anfrage des Abg. Dr. Zeitel 
— Drucksache 7/1700 Frage B 5 —, die insbeson-
dere wegen der Einrichtung eines polnischen Mu-
seums in Bochum gestellt war, am 21. Februar 1974 
ausgeführt: 

Die Bundesregierung vermag aus den aufge-
zeigten Absichten und Aktivitäten gegenwärtig 
keinen Verstoß gegen deutsches Verfassungs- 
und Vereinsrecht zu erkennen. 
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Anlage 7 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Baum auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Meinike (Oberhausen) 
(SPD) (Drucksache 7/3089 Frage B 2) : 

Welche Möglichkeiten sieht die Bundesregierung, im Hinblick 
auf die steigende Zahl von Unglücksfällen Herstellung, Ver-
trieb und Verwendung von Feuerwerkskörpern schärfer zu kon-
trollieren? 

Die Bundesregierung hat im Hinblick auf die Zu-
ständigkeitsverteilung zwischen Bund und Ländern 
nur geringe Möglichkeiten, auf eine schärfere Kon-
trolle der Herstellung, des Vertriebs und der Ver-
wendung von Feuerwerksartikeln Einfluß zu neh-
men. Die Herstellung, der Vertrieb und die Ver-
wendung von Feuerwerksartikeln sind in den 
sprengstoffrechtlichen Vorschriften des Bundes und 
der Länder geregelt. Für den Vollzug dieser Vor-
schriften sind aber im wesentlichen nur Landesbe-
hörden (Polizei und Gewerbeaufsicht) zuständig. 
Diese sind bereits heute kaum in der Lage, die be-
stehenden Verbote ausreichend zu überwachen. In 
den letzten Jahren war festzustellen, daß insbeson-
dere das Verbot der Abgabe von Kleinfeuerwerk 
an Jugendliche unter 18 Jahren und das in den Lärm-
verordnungen der Länder enthaltene Verbot zum 
Abbrennen außerhalb der Silvesternacht in zuneh-
mendem Maße nicht beachtet wurden. Um insbeson-
dere das Verbot der Abgabe an Jugendliche wirk-
samer kontrollieren zu können, wird erwogen, die 
Händler ausdrücklich zu verpflichten, sich beim Ver-
kauf die Vollendung des 18. Lebensjahres durch 
Vorlage des Personalausweises nachweisen zu las-
sen. 

Es liegt weder der Bundesregierung noch den zu-
ständigen Landesbehörden statistisches Material 
vor, das Ihre Annahme bestätigt, daß die Zahl der 
Unfälle mit Feuerwerksartikeln in den letzten Jah-
ren zugenommen hat. Aus einer vom Lande Berlin 
übersandten Zusammenstellung über die in den letz-
ten Jahren in der Silvesternacht in den Kranken-
anstalten Berlins behandelten Unfallverletzungen 
bei der Verwendung von Feuerwerksartikeln läßt 
sich eine steigende Tendenz nicht entnehmen. 

Gleichwohl muß alles getan werden, um die Zahl 
der Unfälle soweit wie möglich zu verringern. Die 
genannten Gegenstände unterliegen einer Bauart-
zulassung durch die Bundesanstalt für Materialprü-
fung. In diesem Verfahren wird u. a. geprüft, ob 
die Gegenstände handhabungssicher sind und ob sie 
den zu diesem Zweck festgelegten Anforderungen 
entsprechen. Den Unfallgefahren wird ferner da-
durch Rechnung getragen, daß Hersteller und Händ-
ler verpflichtet sind, je nach Art der Verpackung 
den Gegenständen oder den kleinsten Abgabeein-
heiten eine Gebrauchsanweisung beizufügen, die 
eine genaue Anleitung sowie sicherheitstechnische 
Hinweise enthält. Bei Beachtung dieser Hinweise 
läßt sich eine Gefährdung beim Abbrand dieser Ar-
tikel in aller Regel vermeiden. Erfahrungsgemäß 
werden solche Hinweise von Jugendlichen, die diese 

Gegenstände entgegen dem bestehenden Abgabe-
verbot erwerben und verwenden, nur unzureichend 
befolgt, so daß hier eine Hauptursache für Unfälle 
zu suchen ist. In einzelnen Städten und Gemeinden 
wird darüber hinaus bereits heute durch Heraus-
gabe von Merkblättern und durch Verlautbarungen 
in Presse und Rundfunk auf die notwendige Beach-
tung der sicherheitstechnischen Vorschriften sowie 
auf mögliche Unfallgefahren beim Abbrand von 
Feuerwerksartikeln hingewiesen. 

Eine Senkung der Unfallzahlen ist nicht allein 
durch gesetzgeberische Maßnahmen und Maßnah-
men der Verwaltung zu erreichen; hier ist es in er-
ster Linie Aufgabe der Erziehungsberechtigten, ge-
mäß ihrer Aufsichtspflicht dafür zu sorgen, daß Kin-
der und Jugendliche solche Gegenstände nur unter 
ihrer Anleitung abbrennen. 

Ich werde den mit dem Vertrieb und der Verwen-
dung von Feuerwerksartikeln zusammenhängenden, 
Fragen weiterhin meine Aufmerksamkeit widmen 
und gemeinsam mit den Vertretern der obersten 
Landesbehörden nach geeigneten Maßnahmen su-
chen, um den Vertrieb und das Abbrennen dieser 
Artikel in Zukunft wirksamer zu kontrollieren. 

Anlage 8 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Baum aus die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Pieroth (CDU/CSU) (Druck-
sache 7/3089 Frage B 3) : 

Aus welchen Gründen hat die Bundesregierung den Lärm-
schutzbereich für den NATO-Flugplatz Pferdsfeld noch nicht fest-
gelegt, und wann ist mit dem Erlaß der entsprechenden Rechts-
verordnung zu rechnen? 

Nach dem Gesetz zum Schutz gegen Fluglärm sind 
für etwa 30 militärische Flugplätze und für 12 Ver-
kehrsflughäfen Lärmschutzbereiche festzusetzen. Um 
eine einheitliche und reproduzierbare Ermittlung 
der Lärmschutzbereiche sicherzustellen, sind von mir 
im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Ver-
kehr und dem Bundesminister der Verteidigung zu-
nächst Datenerfassungssysteme und eine EDV-ge-
rechte „Anleitung zur Berechnung" erarbeitet und 
festgelegt worden. Hierauf wurde unverzüglich die 
Dateneinholung für alle Flugplätze eingeleitet und 
das Rechenprogramm erstellt. 

Im vergangenen Jahr konnten die ersten Rechts-
verordnungen über die Festsetzung von Lärmschutz-
bereichen erlassen werden. Es handelte sich um die 
Lärmschutzbereiche für die Verkehrsflughäfen Düs-
seldorf, Bremen und Nürnberg sowie für die militä-
rischen Flugplätze Leipheim und Nörvenich. Die 
Festsetzung der Lärmschutzbereiche für die übrigen 
Flugplätze wird in kürzeren Abständen folgen. Nach 
den bisherigen Erfahrungen wird man davon aus-
gehen können, daß der Lärmschutzbereich für den 
NATO-Flugplatz Pferdsfeld im Laufe dieses Jahres 
festgesetzt werden wird. 
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Anlage 9 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Baum auf die Schriftlichen 
Fragen des Abgeordneten Dr. Jahn (Braunschweig) 
(CDU/CSU) (Drucksache 7/3089 Fragen B 4 und 5) : 

Ist die Bundesregierung bereit, dem Bundestag einen Ge-
setzentwurf zur Aufnahme eines Grundrechts auf menschen-
würdige Umwelt in das Grundgesetz zu unterbreiten, um deut-
lich zu machen, daß diesem Recht der gleiche Rang zukommt wie 
anderen wichtigen im Grundgesetz verankerten Grundrechten? 

Ist die Bundesregierung bereit, dem Bundestag einen Gesetz-
entwurf zur Einführung von Umweltverträglichkeitsprüfungen 
vorzulegen, in dem die Grundsätze für die Prüfung der Umwelt-
verträglichkeit von Industrieanlagen, Infrastrukturmaßnahmen, 
Produktionsverfahren, Arbeitsverfahren usw. und das dabei 
anzuwendende Verfahren geregelt werden, und wenn ja, ist sie 
bereit, in der Europäischen Gemeinschaft auf die Harmonisierung 
der Umweltverträglichkeitsprüfungen hinzuwirken? 

Zu Frage B 4: 

Mit Ihrer Frage sprechen Sie eine Überlegung 
an, die schon in der Regierungserklärung vom 
18. Januar 1973 Erwähnung gefunden hat. Dort 
heißt es, daß „die Menschen insgesamt ein elemen-
tares Recht auf eine menschenwürdige Umwelt 
(haben), dem Verfassungsrang zukommen sollte". 
An dieser Aussage hat sich durch die Regierungs-
erklärung vom 17. Mai 1974 nichts geändert. 

Eine Verankerung des Umweltschutzes im Grund-
gesetz muß nicht notwendigerweise in der Form 
eines Grundrechts erfolgen. Vielmehr kommt auch 
eine Ausgestaltung in der Form einer Staatsziel-
bestimmung — etwa in Anlehnung und als eine be-
sondere Ausformung des Sozialstaatsprinzips — in 
Betracht. 

Beide Modelle sind mit spezifischen Problemen 
verbunden. Die Bundesregierung hält daher eine 
sorgfältige Abstimmung des Vorhabens für erfor-
derlich. Dabei liegt ihr daran, gerade auch mit den 
Ländern einen gründlichen Meinungsaustausch zu 
führen, zumal in zwei Bundesländern (Baden-Würt-
temberg, Rheinland-Pfalz) bereits Initiativgesetz-
entwürfe von Landtags-Fraktionen vorliegen, die 
auf eine Ergänzung der Landesverfassung um ein 
Umweltgrundrecht zielen. 

Die Bemühungen der Bundesregierung, eine trag-
fähige politische Mehrheit für das Vorhaben einer 
Verankerung des Umweltschutzes im Grundgesetz 
zu finden, haben ein abschließendes Ergebnis noch 
nicht erreicht. Die bisherigen Kontakte mit den Um-
weltressorts der Länder zeigen jedoch positive An-
satzpunkte. Ich hoffe, daß es auf der am 27. Januar 
1975 in Berlin tagenden Umweltministerkonferenz 
gelingt, einen breiten Konsens darüber zu erzielen, 
daß auch ein Bekenntnis des Grundgesetzes zum 
Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen in unserer 
umweltgefährdeten Zeit notwendig geworden ist. 

Zu Frage B 5: 

Die Bundesregierung hat in ihrem Umweltpro-
gramm vom 29. September 1971 die Prüfung der 
Umweltverträglichkeit als allgemeines Leitbild ver-
ankert. Damit soll sichergestellt werden, daß alle 
privaten und öffentlichen Aktivitäten auf ihre Um-
weltauswirkungen überprüft werden, um Nachteile 
für die Umwelt zu vermeiden, auszugleichen oder 
zu mindern. Die Verwirklichung dieses Zieles ist  

mit den jeweils geeigneten umweltpolitischen In-
strumenten konsequent in Angriff genommen wor-
den. Für die wichtigsten Bereiche sind inzwischen 
Gesetze sowie ergänzende Rechtsverordnungen und 
Verwaltungsvorschriften erlassen oder Gesetzent-
würfe vorgelegt worden. 

Dazu gehören insbesondere 

— Gesetz zum Schutz gegen Fluglärm vom 
30. März 1971 

— Gesetz zur Verminderung von Luftverunreini-
gungen durch Bleiverbindungen in Ottokraft-
stoffen für Kraftfahrzeugmotore (Benzinbleige-
setz) vom 5. August 1971 

— Abfallbeseitigungsgesetz (AbfG) vom 7. Juni 
1972 

— Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) vom 
15. März 1974 

— Entwurf eines Vierten Gesetzes zur Änderung 
des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) i. V. m. 
Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des 
Grundgesetzes (Art. 74) zur Übertragung der 
konkurrierenden Gesetzgebungszuständigkeit auf 
dem Gebiete des Wasserhaushalts auf den Bund 

— Entwurf eines Abwasserabgabengesetzes 

— Entwurf eines Waschmittelgesetzes (Novellie-
rung des Detergentiengesetzes vom 5. Septem-
ber 1961) 

— Entwurf eines Naturschutz- und Landschafts-
schutzgesetzes des Bundes. 

Eine zusammenfassende Kodifizierung aller der 
Umweltverträglichkeit dienenden Regelungen er-
scheint derzeitig nicht notwendig und auch nicht 
realisierbar. Bestimmend für die bestehenden und 
in Angriff genommenen Sachbereichsregelungen 
sind die enumerativen und unterschiedlichen Ge-
setzgebungskompetenzen des Bundes nach Art. 74 
GG (konkurrierende Gesetzgebung) und Art. 75 GG 
(Rahmenkompetenz), die Verteilung umweltrelevan-
ter Aufgaben zwischen Bund, Ländern und Gemein-
den, die nach Fachaufgaben ausgerichtete Verwal-
tungsstruktur und die unterschiedlichen Gegeben-
heiten und Notwendigkeiten für den Schutz der 
Umweltmedien (Luft, Wasser, Boden, Naturhaushalt) 
sowie für die Einflußnahme auf besonders umwelt-
gefährdende Aktivitäten (z. B. Abfallbeseitigung, 
Anforderungen an technische Anlagen und Pro-
dukte) . 

Für die von Ihnen angesprochenen Industrieanla-
gen, Produktionsverfahren und Arbeitsverfahren 
ist vor allem das BImSchG von Bedeutung. Zum 
Schutz vor Luftverunreinigungen und zur Lärmbe-
kämpfung sieht dieses Gesetz für umweltrelevante 
Industrieanlagen eine Genehmigung vor, die nur er-
teilt wird, wenn Vorsorge gegen schädliche Um-
welteinwirkungen getroffen wird. Dabei sind die 
durch Verwaltungsvorschriften festgesetzten Emis-
sionsgrenzwerte zu beachten. Darüber hinaus er-
mächtigt das Gesetz die Bundesregierung, mit Zu-
stimmung des Bundesrates der Umweltverträglich-
keit dienende Anforderungen für bewegliche An- 
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lagen, Fahrzeuge, Brenn- und Treibstoffe sowie für 
andere bestimmte Stoffe und Erzeugnisse festzule-
gen. 

Gewässernutzungen für gewerbliche, industrielle 
oder andere Zwecke, insbesondere Einleitungen von 
Stoffen (von Abwässern), bedürfen nach dem WHG 
einer Erlaubnis, die zu versagen ist, wenn schäd-
liche Einwirkungen auf das Wasser entstehen wür-
den. Allerdings ist dringend die von der Bundes-
regierung angestrebte Novellierung des WHG auf 
der Grundlage einer konkurrierenden Gesetzge-
bungskompetenz des Bundes erforderlich. 

Im Hinblick auf Standorte von Industrieanlagen 
sind für den Umweltschutz ferner das Bundesraum-
ordnungsgesetz (1965), die dieses Gesetz ausfül-
lende landesplanerischen Regelungen sowie das die 
kommunale Bauleitplanung behandelnde Bundes-
baugesetz (1961) von Bedeutung. Sie enthalten Vor-
schriften, nach denen Umweltbelange im Rahmen 
der Landesplanung und Bauleitplanung angemes-
sen zu berücksichtigen sind. 

Auch für verschiedene andere öffentliche Maß-
nahmen bestehen gesetzliche Vorschriften, die eine 
Berücksichtigung von Umweltbelangen sicherstel-
len. Das gilt insbesondere für die von Ihnen hervor-
gehobenen Infrastrukturmaßnahmen. So werden 
Maßnahmen der Verkehrsinfrastruktur auf der 
Grundlage gesetzlich geregelter Planfeststellungs-
verfahren verwirklicht (vgl. §§ 17 ff. des Bundes-
fernstraßengesetzes). Dabei sind im Interesse des 
Wohls der Allgemeinheit auch Umweltbelange zu 
beachten. Ergänzt werden die Regelungen in den 
Fachgesetzen durch dem Immissionsschutz dienende 
Regelungen des BImSchG (§§ 43, 50 BImSchG). 

Für Baumaßnahmen enthalten die landesrecht-
lichen Bauordnungen weitgehend auch Vorschrif-
ten zum Schutz der Umwelt. Ergänzend zu den der 
Umweltverträglichkeit dienenden gesetzlichen Vor-
schriften für öffentliche Maßnahmen, insbesondere 
zur Vorbereitung von Gesetzentwürfen, Rechtsver-
ordnungen und Verwaltungsvorschriften sowie von 
Programmen und Plänen der öffentlichen Verwal-
tung — dabei auch für Planungen im Vorfeld von 
Planfeststellungsverfahren und sonstigen Infra-
strukturmaßnahmen , ist ein Beschluß des Bundes-
kabinetts über „Grundsätze zur Prüfung der Um-
weltverträglichkeit öffentlicher Maßnahmen des 
Bundes" vorgesehen. Diese Grundsätze sollen die 
Prüfung der Umweltverträglichkeit für alle öffent-
lichen Maßnahmen des Bundes auf der Grundlage 
eines systematischen, methodischen Prüfungsablau-
fes sicherstellen. Erstrebt wird ferner eine Entschlie-
ßung der Konferenz der Umweltminister und -sena-
toren der Länder und des Bundes, mit der ent-
sprechende Grundsätze für Bundes- und Landes-
behörden empfohlen werden, um auf diese Weise 
auf ein einheitliches Vorgehen in Bund und Län-
dern hinzuwirken. 

Die Bundesregierung hat dazu beigetragen, daß 
die Zielvorstellungen zur Prüfung der Umweltver-
träglichkeit, wie sie im Umweltprogramm der Bun-
desregierung enthalten sind, inhaltlich entsprechend 
in Teil I Titel II des EG-Umweltaktionsprogrammes 
vom 22. November 1973 aufgenommen wurden. Die 

Bundesregierung wird auch die Realisierung die-
ser Zielvorstellungen in der Europäischen Gemein-
schaft sowie eine dazu ggf. erforderliche Harmoni-
sierung nationaler Regelungen unterstützen. 

Anlage 10 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Baum auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Dr. Kunz (Weiden) (CDU; 
CSU) (Drucksache 7/3089 Frage B 6) : 

Ist der Bundesregierung die bestehende Diskrepanz zwischen 
Löhnen und Besoldung sowie Renten und Pensionen im gesamten 
einfachen und mittleren Dienst insbesondere bei der Deutschen 
Bundesbahn bekannt, wo z. B. die Nettogehälter der Beamten 
des Werkmeisterdienstes (BesGr. A 6 his A 8) unter den Netto-
lohnen der Handwerker in den Lohngruppen III a, I und I a 
liegen und hei einem Vergleich der Nettorenten mit den Netto-
ruhegehältern das Ergebnis noch ungünstiger liegt, und eine 
Berechnung ergeben hat, daß das Lebenseinkommen eines Haupt-
werkmeisters (BesGr. A 8) gegenüber einem Vorhandwerker 
(Lohngruppe I a) bei gleicher Dienstzeit um über 100 000 DM 
niedriger liegt als das des Lohnbediensteten, wenn unterstellt 
wird, daß beide Mitarbeiter nach ihrer Invalidisierung bzw. 
Pensionierung noch über 15 Jahre leben, und welche Möglich-
keiten sieht die Bundesregierung, diese durchaus zu begründende 
Abweichung abzubauen? 

1. Das Problem der Einkommensverluste bei Über-
nahme von Arbeitnehmern insbesondere der Deut-
schen Bundesbahn und der Deutschen Bundespost in 
das Beamtenverhältnis ist der Bundesregierung be-
kannt. Der Bundesminister des Innern hat zu dieser 
Frage dem Vorsitzenden des Innenausschusses des 
Deutschen Bundestages unter dem 12. Mai 1972 
einen Bericht übermittelt. 

2. Das Problem der Einkommensverluste wird im 
Entwurf des Zweiten Gesetzes zur Vereinheitlichung 
und Neuregelung des Besoldungsrechts in Bund und 
Ländern (2. BesVNG), das dem Deutschen Bundes-
tag vorliegt (Drucksache 7/1906) in Artikel I § 78 
einer Regelung zugeführt. Es ist vorgesehen, eine 
Übergangszahlung in Höhe des 13fachen monat-
lichen Netto-Einkommensverlustes zum Zeitpunkt 
der Übernahme zu gewähren. Es wird davon ausge-
gangen, daß die meist in den früheren Berufsjahren 
eintretenden Einkommensverluste im Grundsatz 
vorübergehender Natur sind, das heißt, daß sie sich 
-- wenn oft auch erst nach geraumer Zeit — durch 
eine günstigere Besoldung in den Beförderungsäm-
tern ausgleichen. Demzufolge wird durch die Über-
gangszahlung nur ein augenblicklicher, unzumut-
barer Bezügeabfall zum Zeitpunkt der Übernahme 
aufgefangen. 

3. Ein Vergleich von Lebenseinkommen ist im 
übrigen sehr schwierig, weil er zum Teil nur auf 
Schätzungen, im übrigen nur auf unsicheren und 
umstrittenen Berechnungsgrundlagen aufbauen 
kann. Im einzelnen ist festzustellen, daß beispiels-
weise ein Nettogehalt der Besoldungsgruppe A 8 
im Regelfall den Nettolohn nach Lohngruppe I a bei 
der Deutschen Bundesbahn zuzüglich einer 15 %igen 
Leistungszulage nach Abzug der Lohn- und Kirchen-
steuer sowie der Sozialversicherungsbeiträge bzw. 
der Beiträge zur privaten Krankenversicherung 
übersteigt. Hinsichtlich der Nettoruhegehälter bleibt 
das von meinem Hause bei der Treuarbeit in Auf- 
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trag gegebene Gutachten über einen „Vergleich des 
beamtenrechtlichen Versorgungssystems mit dem 
Versorgungssystem der Arbeitnehmer des öffent-
lichen Dienstes und der privaten Wirtschaft" abzu-
warten. 

Anlage 11 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Baum auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Dr. Kunz (Weiden) (CDU/ 
CSU) (Drucksache 7/3089 Frage B 7): 

Kann bis zu Beginn der neuen Fremdenverkehrssaison mit 
Reiseerleichterungen an den Grenzübergängen zur Tschecho-
slowakei, z. B. durch die Einführung eines Tagesvisums, gerech-
net werden? 

Im Jahre 1974 sind rd. 300 000 Deutsche in die 
Tschechoslowakei gereist, während rd.  100 000 
Tschechoslowaken das Bundesgebiet besucht haben. 
Die Differenz beruht offenbar u. a. darauf, daß 
Tschechoslowaken — anders als Deutsche — ihren 
Heimatstaat nur mit einer besonderen Ausreisege-
nehmigung verlassen dürfen. 

Angesichts dieser Rechtslage erscheinen gegen-
seitig vereinbarte Reiseerleichterungen, wie sie im 
Verhältnis zu unseren westlichen Nachbarstaaten 
bestehen, schwerlich erreichbar. Die Tschecho-
slowakei hat Reiseerleichterungen in der Form von 
Tagesvisa, die sie früher einseitig zur Einreise in 
ihr Gebiet an der Grenze zu Österreich gewährt 
hatte, im Jahre 1970 aufgehoben. Es ist daher auch 
nicht zu erwarten, daß die Tschechoslowakei an der 
Grenze zur Bundesrepublik Deutschland einseitig 
Erleichterung zulassen wird. 

Anlage 12 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Baum auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Werner (CDU/CSU) 
(Drucksache 7/3089 Frage B 8) : 

Wie beurteilt die Bundesregierung die von der Landesregie-
rung von Baden-Württemberg getroffene Vorauswahl für Stand-
orte zur eventuellen Errichtung von Kernkraftwerken im Alb- 
Donau-Kreis? 

Die Bundesregierung begrüßt grundsätzlich das 
Vorgehen des Landes Baden-Württemberg, eine 
Vorauswahl von Kernkraftwerksstandorten im Rah-
men eines Fachlichen Entwicklungsplanes vorzuneh-
men. Eine derartige Standortvorsorge wird von der 
Bundesregierung seit langem gefordert und soll 
durch die Schaffung bundeseinheitlich anzuwenden-
der Standortbewertungsdaten für den Bereich der 
Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes geför-
dert werden. 

Der Bundesregierung sind Begründungen für die 
Auswahl einzelner Standorte nicht bekannt. Sie 
geht jedoch davon aus, daß die Landesregierung 

Baden-Württemberg in Kenntnis der lokalen Gege-
benheiten Alternativstandorte im Alb-Donau-Kreis 
sorgfältig vorausgewählt und dabei insbesondere 
die vorhandenen und künftig zu erwartenden Vor-
belastungen dieser Region berücksichtigt hat. Eine 
konkrete Aussage über die atomrechtliche Geneh-
migungsfähigkeit der von der Landesregierung vor-
ausgewählten Standorte ist z. Z. nicht möglich, weil 
die Ergebnisse der hierfür erforderlichen Genehmi-
gungsverfahren nicht vorweggenommen werden 
können. 

Anlage 13 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Baum auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Dr. Evers (CDU/CSU) 
(Drucksache 7/3089 Frage B 9) : 

Welche Hallung beabsichtigt die Bundesregierung gegenüber 
den grundgesetzwidrigen Aktivitäten des Kommunistischen Bun-
des Westdeutschlands (KBW) einzunehmen, der in seinem Pro-
gramm und Statut die politische Weltrevolution, die Errichtung 
der proletarischen Diktatur mit Waffengewalt, die Vorbereitung 
und Durchführung der proletarischen Revolution und den Bürger-
krieg zum Ziel seiner Arbeit erklärt, diese Ziele in käuflichen 
Druckschriften und in unentgeltlich verteilten Flugblättern ver-
folgt, und wann kann mit einer klaren Anweisung an die Bun-
desverwaltungen gerechnet werden, welche Haltung von den 
Verwaltungen gegenüber Beschäftigten des öffentlichen Dienstes 
einzunehmen ist, die sich offen zum KBW bekennen? 

Die Bundesregierung nimmt dem Kommunisti-
schen Bund Westdeutschland gegenüber die gleiche 
Haltung ein wie gegenüber anderen Gruppen und 
Organisationen, die eine verfassungsfeindliche Ziel-
setzung verfolgen. Ich verweise in diesem Zusam-
menhang auf den Verfassungsschutzbericht des Jah-
res 1973. Sollten sich Beschäftigte des öffentlichen 
Dienstes zum KBW bekennen, so ist § 35 Abs. i des 
Beamtenrechtsrahmengesetzes zu beachten, wonach 
sich der Beamte durch sein gesamtes Verhalten zu 
der freiheitlichen demokratischen Grundordnung im 
Sinne des Grundgesetzes bekennen und für deren 
Erhaltung eintreten muß. Notwendige Konsequen-
zen sind von Amts wegen zu ziehen. Weiterer An-
weisungen bedarf es daher nicht. Im übrigen ver-
weise ich auf den von der Bundesregierung beschlos-
senen Entwurf eines Gesetzes zur Änderung dienst-
rechtlicher Vorschriften (Drucksache 7/2433), der zur 
Zeit dem Hohen Hause zur Beratung vorliegt. 

Anlage 14 

Antwort 

des Pari. Staatssekretärs Dr. de With auf die Schrift-
liche Frage des Abgeordneten Rollmann (CDU/CSU) 
(Drucksache 7/3089 Frage B 10) : 

Wann wird die Bundesregierung dem Ersuchen des Deutschen 
Bundestages vom 14. Mai 1969 nachkommen, in der nächsten 
Legislaturperiode einen Entwurf für eine Reform des Erbrechts 
des Bürgerlichen Gesetzbuches, insbesondere des Erbrechts der 
Ehegatten und der Kinder, vorzulegen? 

Die Vorarbeiten für einen Gesetzentwurf zur Neu-
regelung des Familienerbrechts sind aufgenommen. 
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Sie werden, soweitdies nach den personellen Vor-
aussetzungen möglich ist, weiter betrieben. Die 
Reform des Erbrechts gehört allerdings nach der 
Auffassung der Bundesregierung nicht zu den ge-
setzgeberischen Vorhaben, die angesichts der vor-
handenen Kapazitäten vorrangig vor anderen Vor-
haben erledigt werden müßten. Von der Praxis wird 
die Erbrechtsreform nicht als besonders dringlich 
eingestuft. So wurde auf dem 19. Deutschen Notar

-

tag, der 1973 in Hannover stattfand, insbesondere 
zu Änderungsvorschlägen des gesetzlichen Erb- und 
Pflichtteilsrechts erklärt, daß unser Erbrecht manche 
Verbesserungen wünschen ließe, einer tiefgreifen-
den Neuorientierung jedoch nicht bedürfe. 

Das zum 49. Deutschen Juristentag (1972) erstat-
tete Gutachten zum Thema „Empfiehlt es sich, das 
gesetzliche Erbrecht und Pflichtteilsrecht neu zu re-
geln?" kommt zu dem Ergebnis, daß eine Reform 
des gesetzlichen Erb- und Pflichtteilsrechts nicht 
ohne sorgfältige empirische Untersuchungen vorge-
nommen werden sollte. Gegenstand der sehr auf-
wendigen Untersuchungen sollten die in der Bevöl-
kerung herrschenden Auffassungen über die Ge-
staltung des Erbrechts, die Testiergewohnheiten und 
den tatsächlichen Zusammenhalt der Familienange-
hörigen als „Solidaritätsgruppe" sein. Als Reform-
ziel wurde unter anderem eine scharfe Trennung 
zwischen Erbrecht, ehelichem Güterrecht und Unter-
haltsrecht vorgeschlagen. 

Abgesehen hiervon ist zu berücksichtigen, daß 
beim Bundesverfassungsgericht ein Verfahren zur 
Überprüfung der Verfassungsmäßigkeit von § 1934d 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs, wonach ein nichtehe-
liches Kind von seinem Vater zu Lebzeiten eine erb-
rechtliche Abfindung verlangen kann, anhängig ist. 
Der Ausgang dieses Verfahrens sollte abgewartet 
werden. 

Nach dem gegenwärtigen Stand der Dinge läßt 
sich daher aus den angeführten Gründen ein be-
stimmter Zeitpunkt für den Regierungsentwurf zur 
Reform des Erbrechts noch nicht nennen. 

Anlage 15 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. de With auf die Schrift-
lichen Fragen des Abgeordneten Hansen (SPD) 
(Drucksache 7/3089 Fragen B 11 und 12) : 

Beabsichtigt die Bundesregierung Maßnahmen, um bei Scha-
densansprüchen von durch ärztliche Kunstfehler geschädigte 
Patienten diese besser als bisher zu schützen? 

Sieht die Bundesregierung in der Errichtung von unabhängigen 
gemischten Gutachterkommissionen sowie in der Umwandlung 
der Verschuldungshaftung in eine Gefährdungshaftung eine mög-
liche Lösung? 

Zu Frage B 11: 

Entsteht durch einen ärztlichen Kunstfehler ein 
Schaden, so können Ersatzansprüche aus dem Arzt-
vertrag oder unter dem Gesichtspunkt der unerlaub-
ten Handlung geltend gemacht werden. 

Für die Einführung einer Gefährdungshaftung be-
steht, wie Herr Parlamentarischer Staatssekretär Dr. 
Bayerl auf entsprechende Anfragen der Herren 
Kollegen Dr. Riedl (13. Sitzung des 7. Deutschen Bun-
destages vom 14. Februar 1973) und Dr. Weber (An-
lage 3 der Niederschrift über die 71. Sitzung des 
7. Deutschen Bundestages vom 13. Dezember 1973) 
näher ausgeführt hat, nach Ansicht der Bundesregie-
rung kein Bedürfnis. Die Gefährdungshaftung als 
Ausnahme von der Verschuldenshaftung ist dort 
gerechtfertigt, wo eine Tätigkeit typischerweise die 
Umwelt gefährdet, wie z. B. der Betrieb eines Kraft-
fahrzeugs, Luftfahrzeugs oder eines Atomreaktors. 
Dazu gehört die ärztliche Tätigkeit nicht. 

Zu Frage B 12: 

Von der Errichtung unabhängiger gerichtlicher 
Gutachterkommissionen wird eine Lösung des Pro-
blems nicht zu erwarten sein. Sollte Ihr Vorschlag 
dahin gehen, daß derartige Kommissionen verbind-
lich über Ansprüche von Patienten befinden sollen, 
so wird dies nur möglich sein, wenn sich der Patient 
einem solchen Spruch unterwirft. Ist er hierzu nicht 
bereit, so kann ihm die Anrufung des Gerichts nicht 
verwehrt werden. Da insbesondere bei den rechtlich 
und tatsächlich schwierig gelagerten Fällen die Be-
teiligten unterschiedliche Auffassungen über die Er-
satzpflicht haben und demgemäß eine gerichtliche 
Entscheidung anstreben werden, wird von der Ein-
schaltung einer Gutachterkommission eine bessere 
und schnellere Regulierung nicht zu erwarten sein. 

Soweit die Kommission lediglich die Aufgaben 
von Sachverständigen übernehmen soll, ist darauf 
hinzuweisen, daß Unabhängigkeit ohnehin bei Sach-
verständigen vorausgesetzt wird; liegt sie nicht vor, 
kann der Sachverständige abgelehnt werden. Eine 
Kommission, d. h. ein bestimmter Kreis von Sach-
verständigen, dürfte zudem im Vergleich zur gel-
tenden Regelung keine Vorteile bieten. Wegen der 
Unterschiedlichkeit möglicher Schadensursachen und 
der zur sachgemäßen Beurteilung erforderlichen 
Fachkenntnisse wird nicht immer damit zu rechnen 
sein, daß die Kommissionsmitglieder zur Begutach-
tung in der Lage sind. In derartigen Fällen müßten 
dann doch die dafür erforderlichen Spezialisten her-
angezogen werden. 

Anlage 16 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. de With auf die Schrift-
liche Frage des Abgeordneten Niegel (CDU/CSU) 
(Drucksache 7/3089 Frage B 13) : 

Ist die Bundesregierung mit mir der Meinung, daß zu einem 
Gesetz gegen die Wirtschaftskriminalität nicht nur Subventions-
und Kreditbetrug, Konkursbetrug und Wucher gehören, sondern 
auch der Straftatbestand der Amtsuntreue wegen der Verschleu-
derung von Steuergeldern, und ist die Bundesregierung bereit, 
ihren Gesetzentwurf dahin gehend zu ergänzen? 

Soweit sich die Verschleuderung von Steuergel-
dern auf den Bereich der Wirtschaft bezieht, gehört 
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die strafrechtliche Würdigung eines solchen Verhal-
tens in den Themenkreis der Wirtschaftskriminalität. 
So hat die Bundesregierung in § 264 Abs. 2 Nr. 2 
StGB i. d. F. des Regierungsentwurfs eines Ersten 
Gesetzes zur Bekämpfung der Wirtschaftskriminali-
tät (BR-Drucksache 5/75) — 1. WiKG — es als einen 
besonders schweren Fall des Subventionsbetruges 
bewertet, wenn er von einem Amtsträger unter Miß-
brauch seiner Befugnisse oder seiner Stellung zu 
seinem Vorteil begangen wird. 

Ob darüber hinaus mit der Fragestellung jede 
Verschleuderung von Steuergeldern als ein Pro-
blem der Wirtschaftskriminalität anzusehen ist, er-
scheint zweifelhaft. Unabhängig davon ist aber fol-
gendes zu bemerken: 

Bereits nach geltendem Recht macht sich jeder ge-
wählte Vertreter einer Körperschaft, jeder Minister 
und jeder Beamte wegen Untreue gemäß § 266 StGB 
strafbar, wenn er die ihm durch Gesetz, behördlichen 
Auftrag oder Rechtsgeschäft eingeräumte Befugnis, 
über fremdes Vermögen zu verfügen, mißbraucht 
oder die ihm kraft Gesetzes, behördlichen Auftrags 
oder Rechtsgeschäfts obliegende Pflicht, fremde 
Vermögensinteressen wahrzunehmen, verletzt und 
dadurch dem, dessen Vermögensinteressen er zu be-
treuen hat, Nachteil zufügt. 

Die vom Bundesministerium der Justiz eingesetzte 
Kommission zur Bekämpfung der Wirtschaftskrimi-
nalität — Reform des Wirtschaftsstrafrechts — hat 
sich unter anderem auch die Prüfung vorgenommen, 
ob weitere Verhaltensweisen im Umkreis der Un-
treue — insbesondere auch der Amtsuntreue — straf-
würdig sind. Die hierfür notwendigen Untersuchun-
gen konnten bisher nicht durchgeführt werden. Die 
Kommission hat sich vielmehr zuerst solchen Fra-
gen zugewandt, die nach einhelliger Auffassung der 
Strafverfolgungspraxis vorrangig sind. Auf dieser 
Auswahl baut der Entwurf des 1. WiKG auf. Weitere 
Arbeitsergebnisse sollen selbständigen Entwürfen 
vorbehalten bleiben. Sollte allerdings die Kommis-
sion während des Gesetzgebungsverfahrens zum 
1. WiKG zu dem von Ihnen behandelten Thema 
Vorschläge entwickeln, die der Bundesregierung als 
geeignet erscheinen, wird sie auch prüfen, ob eine 
entsprechende Ergänzung des 1. WiKG möglich ist. 

Anlage 17 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haehser auf die Schrift-
liche Frage des Abgeordneten Dr. Evers (CDU/CSU) 
(Drucksache 7/3089 Frage B 14) : 

Worauf stützt die Bundesregierung ihre Aussage (der Ant-
wort IV A 1 — S. 7056 — 169/74 vom 2. Dezember 1974 auf 
meine mündliche Anfrage), der unterschiedliche Mehrwertsteuer-
satz in Frankreich und in der Bundesrepublik Deutschland von 
33 % bzw. 11 %  führe nicht zu Wettbewerbsverzerrungen, da 
nachweisbar deutsche Käufer beim Erwerb eines Kraftfahrzeugs 
in Frankreich bei der Überführung in die Bundesrepublik 
Deutschland 33 % Mehrwertsteuer erstattet bekommen und an-
schließend 11 % deutsche Mehrwertsteuer entrichten, dadurch 
Nettopreisvorteile von etwa 10 % erzielen, die die Wettbe-
werbssituation deutscher Kraftfahrzeughändler in Grenznähe ge-

genüber vergleichbaren französischen Kraftfahrzeughändlern in 
Grenznähe fühlbar verschlechtern? 

Die Preisunterschiede für Kraftfahrzeuge zwi-
schen Frankreich und der Bundesrepublik Deutsch-
land beruhen nicht auf den unterschiedlichen 
Mehrwertsteuersätzen, sondern ausschließlich dar-
auf, daß die Preise ohne Mehrwertsteuer — also 
die Nettopreise — verschieden sind. In Frankreich 
werden für Kraftfahrzeuge allgemein geringere 
Nettopreise verlangt als in der Bundesrepublik. 

Anlage 18 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haehser auf die Schrift-
liche Frage des Abgeordneten Ey (CDU/CSU) 
(Drucksache 7/3089 Frage B 15) : 

Verfolgt die Bundesregierung weiterhin den Plan nach Ein-
führung einer Heizölkennzeichnungspflicht (Drucksache 7/1944) 
und falls nicht, welche Gründe waren für die veränderte Auf-
fassung maßgebend? 

Die Bundesregierung hält unverändert an ihrem 
Beschluß fest, ab 1. Januar 1976 leichtes Heizöl 
durch Rotfärbung kennzeichnen zu lassen. Der Ent-
wurf eines Gesetzes zur Änderung des Mineralöl-
steuergesetzes 1964 — Heizölkennzeichnung — be-
findet sich in der parlamentarischen Behandlung. 
Der Wirtschaftsausschuß und der Finanzausschuß 
des Deutschen Bundestages haben die Beratungen 
inzwischen abgeschlossen und die Vorlage gebilligt. 

Anlage 19 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haehser auf die Schrift-
liche Frage des Abgeordneten Dr. Wittmann (Mün-
chen) (CDU/CSU) (Drucksache 7/3089 Frage B 16) : 

Welchem Zweck diente die im Herbst 1974 in verschiedenen 
Zeitungen erschienene Beilage „Der Zoll informiert", welche 
Zeitungen wurden bedient, und welche Kosten hat diese Bei-
lage im einzelnen verursacht? 

Die im Herbst 1974 in verschiedenen Zeitungen 
erschienene Beilage „Der Zoll informiert" dient der 
Nachwuchswerbung für die Zollverwaltung. Bisher 
wurde der Nachwuchs für die einzelnen Laufbah-
nen der Zollverwaltung durch Inserate in Tages-
zeitungen und durch Broschüren geworben. Diese 
waren finanziell sehr aufwendig und führten nicht 
zu dem erhofften Erfolg. Deshalb wurde im Okto-
ber 1974 eine PR-Veröffentlichung „Der Zoll in-
formiert" zunächst der Süddeutschen Zeitung bei-
gelegt. Nach dem positiven Ergebnis des Werbe-
mitteltests von „infas", Bonn-Bad Godesberg, sind 
der Fortdruck und die Beilegung der PR-Veröffent-
lichung in folgenden Tageszeitungen unter Berück- 
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sichtigung des bezirklichen Nachwuchsbedarfs und 
des Ergebnisses früherer Insertionen veranlaßt wor-
den: 

Lübecker Nachrichten, 

Hamburger Abendblatt, 

Braunschweigische Zeitung, 

Tarifgem. Münsterland, 

Neue Ruhrzeitung, 

Aachener Volkszeitung, 

Kölner Stadtanzeiger, 

Hessische Allgemeine, 

Frankfurter Rundschau, 

Badische Zeitung und 

Südkurier. 

Die Kosten einschließlich Provision der Werbe-
agentur verteilen sich wie folgt: 

Entwicklungskosten 	39 826,80 DM 

Ausdruck und Beilegung in 
der „Süddeutschen Zeitung" : 	144 522,— DM 

Kosten des Fortdrucks: 	347 990,— DM 

Beilegungskosten 
Lübecker Nachrichten: 	11 025,— DM 

Hamburger Abendblatt: 	27 750,— DM 

Braunschweigische Zeitung: 	33 540,— DM 

Tarifgem. Münsterland: 	12 760,— DM 

Neue Ruhrzeitung: 	 24 600,— DM 

Aachener Volkszeitung: 	10 997,— DM 

Kölner Stadtanzeiger: 	27 500,— DM 

Hessische Allgemeine: 	29 406,— DM 

Frankfurter Rundschau: 	13 230,— DM 

Badische Zeitung: 	 18 500,— DM 

Südkurier: 	 17 613,— DM. 

Dieses Verfahren hat sich gegenüber den bisher 
durchgeführten Werbemaßnahmen als kostengün-
stiger und wirksamer erwiesen. 

Anlage 20 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Berkhan auf die Schrift-
liche Frage des Abgeordneten Dr. Wittmann (Mün-
chen) (CDU/CSU) (Drucksache 7/3089 Frage B 17): 

Unter Bezugnahme auf meine schriftliche Frage und deren 
Beantwortung in der 134. Sitzung am 5. Dezember 1974 frage 
ich erneut, ob überhaupt Teile des Standortübungsplatzes Mün-
chen-Nord an die Stadt München verpachtet sind? 

Aus dem Gelände des Standortübungsplatzes 
München-Freimann/Feldmoching sind keine Flächen 
an die Landeshauptstand München verpachtet. 

Anlage 21 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haehser auf die Schrift

-

liche Frage des Abgeordneten Schröder (Wilhelmi

-

nenhof) (CDU/CSU) (Drucksache 7/3089 Frage B 18) : 
Ist die Bundesregierung bereit, den Grenzübergang Bunder-

neuland in absehbarer Zeit so auszubauen, daß ähnlich der nie-
derländischen Seite genügend Abstellplätze für LKW's zur Ver-
fügung stehen und in Zukunft eine zügige Abwicklung an diesem 
Grenzübergang gewährleistet ist? 

Die schwierigen Verkehrs- und Abfertigungsver-
hältnisse beim Zollamt Bunderneuland sind be-
kannt. Das Bundesministerium der Finanzen ist des-
halb seit längerem bemüht, die Abfertigungsverhält-
nisse zu verbessern. 

Schwierigkeiten in der Verkehrsführung ergeben 
sich insbesondere dadurch, daß der ein- und aus-
reisende Verkehr über die schmale Grenzbrücke 
der B 75 fließen muß. Um diesen Schwierigkeiten 
entgegenzuwirken, ist unmittelbar hinter der Grenz-
brücke auf niederländischem Gebiet ein Stauraum 
für Lastkraftwagen auf deutsche Kosten geschaffen 
worden. Der Stauraum wurde am 23. Dezember vo-
rigen Jahres in Betrieb genommen. Das Zollamt Bun-
derneuland verfügt nunmehr wie das niederländi-
sche Zollamt über insgesamt 40 Abstellplätze auf 
der Einfahrtseite. 

Die Abfertigung der einreisenden Fahrzeuge ist, 
wie die ersten Erfahrungen zeigen, durch diese Maß-
nahmen wesentlich verbessert worden. Insbesondere 
wird der Reiseverkehr nicht mehr durch auf die Ab-
fertigung wartende Lastkraftwagen behindert. 

Anlage 22 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haehser auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Pieroth (CDU/CSU) (Druck-
sache 7/3089 Frage B 19) : 

Sind der Bundesregierung Pläne der US-Armee bekannt, im 
Zuge von Rationalisierungsmaßnahmen auch in der Garnison 
Baumholder Planstellen von deutschen Arbeitnehmern bei den 
US-Streitkräften in ähnlichem Umfang wie in Nahbollenbach, 
Pirmasens, Germersheim und Kaiserslautern zu streichen? 

Der Bundesregierung sind — auch nach Rück-
frage beim Hauptquartier der US Army, Europe 
(Headquarters USAREUR) — keine Pläne im Sinne 
Ihrer Frage bekanntgeworden, die auf eine Ein-
sparung von Planstellen bei Einrichtungen auf dem 
Truppenübungsplatz Baumholder hinauslaufen. 

Anlage 23 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haehser auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Spranger (CDU/CSU) 
(Drucksache 7/3089 Frage B 20) : 
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Welche Möglichkeiten sieht die Bundesregierung hinsichtlich 
der Verteilung von neuen Brennrechten an landwirtschaftliche 
Brennereigenossenschaften in den Kartoffelanbaugebieten zur 
Stützung und Verbesserung der landwirtschaftlichen Lage der 
Kartoffelanbauer Mittelfrankens, insbesondere in Gebieten wie 
Neuendettelsau, Aich und Petersaurach? 

Neue Brennrechte könnten an landwirtschaftliche 
Kartoffelgemeinschaftsbrennereien kurzfristig nur in 
einem außerordentlichen Veranlagungsverfahren 
verliehen werden. Eine solche Maßnahme ist in der 
Antwort auf die schriftliche Anfrage des Kollegen 
Dreyer am 28. August 1974 (Nr. 24 der BT-Drucksache  

7/2530) wegen der außergewöhnlich hohen Neu-
schöpfung von 175 000 hl Brennrecht in der ordent-
lichen Veranlagung im Betriebsjahr 1972/73, wegen 
Beeinträchtigung der Rentabilität bestehender Bren-
nereien und wegen des damals rückläufigen Absat-
zes von Agraralkohol abgelehnt worden. Die Ab-
lehnungsgründe bestehen fort, zumal der Agrar-
alkoholabsatz der Bundesmonopolverwaltung in den 
ersten drei Monaten des laufenden Betriebsjahres 
gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres um 
über 30 % zurückgegangen ist. 

Eine neue Veranlagung von Kartoffelgemein-
schaftsbrennereien zum Brennrecht kann deshalb 
z. Z. nicht in Betracht kommen. 

Anlage 24 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haehser auf die Schrift-
lichen Fragen des Abgeordneten Engholm (SPD) 
(Drucksache 7/3089 Fragen B 21 und 22) : 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß Kreditinstitute Hypothe-
kendarlehen gegenwärtig in der Regel nicht nur mit befristeter 
Zinsvereinbarung, sondern auch mit befristeter Auszahlungsver-
einbarung gewähren, ohne gegenüber dem Darlehensnehmer die 
Effektivzinsen auszuweisen, die entstehen, wenn die Bank nach 
Ablauf der Auszahlungsvereinbarung ein neues Damnum ver-
langt, und trifft es zu, daß Hypothekennehmer bei Ausnutzung 
der gegenwärtigen üblichen Vertragsbedingungen für Hypothe-
kendarlehen deshalb praktisch in immerwährender Schuld gehal-
ten werden können, daß wiederholt geforderte Damnen die vor-
genommene Tilgung aufheben oder nahezu aufheben? 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß die Vertragsgestaltung 
der Kreditinstitute in Hinsicht auf ihre Auswirkungen für den 
Kreditnehmer, insbesondere in Hinsicht auf die Zins-/Auszah-
lungskonditionen, keiner Kontrolle oder Einwirkungsmöglich-
keiten durch das Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen oder 
anderer Behörden unterliegt, und sieht die Bundesregierung eine 
Möglichkeit, den Hypothekennehmer als wirtschaftlich schwäche-
ren Partner gegen nicht marktgerechte Forderungen des Kredit-
instituts zu schützen? 

Zu Frage B 21: 

Erststellige Hypothekendarlehen werden seit je-
her in Deutschland vor allem in 2 Formen angebo-
ten: Zum einen gibt es Hypothekendarlehen mit 
variablen Zinssätzen, die von Kreditinstituten ge-
währt werden, die sich vor allem durch Spareinlagen 
— mit sich im Zeitverlauf ändernden Zinssätzen — 
refinanzieren (hierzu zählen insbesondere die Spar-
kassen); zum anderen sind Hypothekendarlehen mit 
festen Zinssätzen erhältlich, die vor allem von den 
Realkreditinstituten (nämlich den Hypothekenban-
ken und den öffentlich-rechtlichen Grundkreditan-
stalten) gewährt werden, die sich durch Ausgabe 
von Pfandbriefen mit festen Zinssätzen refinanzie-
ren. 

Infolge der in den letzten Jahren eingetretenen 
Verkürzung der Pfandbrieflaufzeiten auf zwischen 5 
und 10 Jahre sind die Realkreditinstitute nicht mehr 
imstande, Kredite zu einem festen Zinssatz für die 
bei der Baufinanzierung eigentlich notwendige Dau-
er von etwa 25 bis 35 Jahren zuzusagen. Nach Maß-
gabe der Pfandbrieflaufzeiten gewähren sie die Dar-
lehen deshalb nur für einen Teil dieser Zeit und 
stellen eine Prolongation zu neuen Bedingungen in 
Aussicht. Diese Entwicklung des Kapitalmarktes, die 
nach Ansicht der Bundesregierung nur von vorüber-
gehender Dauer sein kann, ist die Ursache für die 
Probleme, die Sie in Ihrer Frage angesprochen 
haben. 

Die Realkreditinstitute gewähren z. Z. Hypothe-
kendarlehen mit festen Konditionen nur für einen 
begrenzten Zeitraum, wobei im Jahre 1974 im frei 
finanzierten Wohnungsbau die Konditionen über-
wiegend für 5 Jahre und im öffentlich geförderten 
Wohnungsbau überwiegend für 10 Jahre fest verein-
bart wurden. Für die Behandlung der Hypotheken-
darlehen nach Ablauf dieser Fristen werden von In-
stitut zu Institut unterschiedliche Konditionsanpas-
sungsklauseln vereinbart, die im Ergebnis alle die 
Möglichkeit der Verlängerung zu den dann üblichen 
Kapitalmarktbedingungen vorsehen. Da die Real-
kreditinstitute sich nach Ablauf des ersten Finan-
zierungsabschnitts erneut refinanzieren müssen, 
werden die im Fall der Darlehensverlängerung an-
fallenden Geldbeschaffungskosten als Damnun in 
Rechnung gestellt. Diese Geldbeschaffungskosten 
können in einzelnen Fällen die Höhe der bisher er-
brachten Tilgungsleistungen dann erreichen, wenn 
im Augenblick der Darlehensverlängerung erst ge-
ringe Tilgungsleistungen erbracht sind. Theoretisch 
besteht also in diesen Extremfällen die von Ihnen 
beschworene Gefahr einer „immerwährenden 
Schuld", obwohl rechtlich gesehen neue Verträge 
abgeschlossen sind. Hierzu wird es aber schon des-
halb nicht kommen, weil die Realkreditinstitute im 
Interesse der Sicherheit der Darlehensforderung den 
Darlehensbetrag wegen der im Laufe der Zeit sich 
ergebenden Wertminderung des Gebäudes nicht in 
gleicher Höhe belassen können. Unter diesen Um-
ständen wird daher sicherlich — etwa durch Kür-
zung des Damnums bei entsprechender Erhöhung 
des Zinses oder durch verstärkte Tilgung — die Ge-
samtschuld stetig vermindert werden. Gerade ange-
sichts der jetzt sinkenden Hypothekenzinsen ist die 
Möglichkeit verstärkter Tilgungen bei gleichblei-
bender Annuität größer geworden. 

Die Verordnung über Preisangaben vom 10. Mai 
1973 schreibt vor, daß bei Kreditangeboten der effek-
tive Jahreszins anzugeben ist. Der effektive Jahres-
zins drückt in einer Zahl Zinsen und sonstige vom 
Käufer zu entrichtende Kosten als einheitlichen 
Preis in vom Hundert für das Jahr aus und ist daher 
besonders geeignet zum Vergleich verschiedener 
Kreditangebote. Der effektive Jahreszins ist auch bei 
Angeboten von Hypothekarkrediten im Einzelfall 
anzugeben. Über Schwierigkeiten der Berechnung 
des Effektivzinses im Bereich des Hypothekarkre-
dits wird demnächst mit den Verbänden des Kredit-
gewerbes gesprochen werden. Dies bedeutet aller-
dings nicht, daß — Ihrer Anregung entsprechend — 
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die Kreditinstitute bei der Angabe des effektiven 
Jahreszinses schon die nach Ablauf des ersten Ab-
schnitts der Finanzierung erst noch auszuhandelnden 
Konditionen, die im einzelnen gar nicht vorausseh-
bar sind, im Vorgriff auf die zukünftige Kapital-
marktentwicklung bei der Berechnung des effektiven 
Jahreszinses einbeziehen könnten. 

Nach Ablauf des fest vereinbarten Finanzierungs-
abschnitts kann und sollte der Darlehensnehmer An-
gebote auch anderer Kreditinstitute einholen, um so 
die für ihn günstigste Finanzierung zu finden. Auf 
diese Weise kann er ein der Kapitalmarktentwick-
lung entsprechendes günstiges Angebot ermitteln. 

Zu Frage B 22: 

Es trifft zu, daß die zwischen den Kreditinstituten 
und ihren Kunden ausgehandelten Verträge keiner 
aufsichtsbehördlichen Kontrolle unterliegen. Eine 
derartige Kontrolle erscheint auch nicht erforder-
lich, weil durch den Wettbewerb im Kreditgewerbe 
und die vom Gesetzgeber gezogenen allgemeinen 
Schranken ein ausreichender Schutz des Kreditneh-
mers gegeben ist, zumal das Bundesaufsichtsamt für 
das Kreditwesen Mißständen im Kreditwesen ent-
gegenzuwirken hat, die die Sicherheit der den Kre-
ditinstituten anvertrauten Vermögenswerte gefähr-
den, die ordnungsmäßige Durchführung der Bank-
geschäfte beeinträchtigen oder erhebliche Nachteile 
für die Gesamtwirtschaft herbeiführen können. Die 
Bundesregierung sieht den wirksamsten Schutz ge-
gen nicht marktgerechte Finanzierungen von Kredit-
instituten darin, daß der Kreditnehmer sich jeder-
zeit an ein anderes Kreditinstitut wenden kann. 

Im Bereich des Hypothekarkredits führt der freie 
Wettbewerb ebenfalls zu einem für den Kreditneh-
mer günstigen vielfältigen Angebot. So gibt es neben 
den Hypothekenangebot der Realkreditinstitute, bei 
dem ein fester Zinssatz für einen bestimmten Zeit-
raum zugesagt wird, noch das Hypothekenangebot 
der sonstigen Kreditinstitute, bei dem ein variabler 
Zinssatz vereinbart werden kann. Auch zu Zeiten 
der Zinsbindung gab es keine zwingenden Vor-
schriften über die Höhe der von den Partnern eines 
Hypothekendarlehensvertrages zu erbringenden 
Leistungen, da die Zinsbindung nicht für das länger-
fristige Kreditgeschäft galt. Die Bundesregierung 
sieht in den augenblicklich äußerst kurzen Fristig-
keiten der von den Realkreditinstituten ausgelegten 
Kredite einen vorübergehenden Zustand, der sich 
bei zunehmendem Erfolg der Stabilitätspolitik wie-
der ändern wird. 

Anlage 25 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Grüner auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Dr. Schmitt-Vockenhausen 
(SPD) (Drucksache 7/3089 Frage B 23) : 

Liegen der Bundesregierung Untersuchungen vor, ob und in 
welchem Umfang die Exporteinbußen der Automobilindustrie in 
allgemeinen Absatzrückgängen ihren Grund haben, und liegen 
ihr Unterlagen vor, in welchem Umfang andere automobilpro-
duzierende Länder in solche Märkte eindringen konnten? 

Nach den vorliegenden Unterlagen sind die hohen 
Exporteinbußen der deutschen Automobilindustrie 
- im vergangenen Jahr um 20 % - sowohl auf 
die konjunkturell rückläufige allgemeine Absatz-
entwicklung auf den großen Automärkten als auch 
auf besondere Faktoren zurückzuführen, die spe-
ziell die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Fahrzeuge 
beeinträchtigen. 

In der Europäischen Gemeinschaft war der Absatz 
von Pkw 1974 in den ersten neun Monaten um 15 % 
niedriger als im entsprechenden Vorjahreszeitraum; 
der Absatz deutscher Fahrzeuge sank dagegen um 
26 %. 

In den USA ging der Pkw-Absatz aller Marken 
1974 um 22 % zurück. Der Absatz der importierten 
Wagen sank um 19 %, bei deutschen Pkw dagegen 
um 24 %, bei japanischen um 17 %. 

Schon in den Vorjahren zeigte sich ein tenden-
ziell rückläufiger deutscher Marktanteil an den Ge-
samtzulassungen der wichtigsten Abnehmerländer. 
Diese Tendenz hat sich auch in den ersten neun 
Monaten 1974 fortgesetzt: 

Anteil deutscher Marken an den 
Pkw-Gesamtzulassungen (in %) : 

Jahr 1971 1972 1973 Jan.-Sept. 1974 

Frankreich 11,5 11,2 11,4 Jan.-Sept. 9,6 
Italien 14,5 12,5 11,6 Jan.-Sept. 9,4 

Niederlande 37,6 34,6 34,7 Jan.-Sept. 31,4 

Belgien 37,7 36,3 35,2 Jan.-Sept. 31,5 

Großbritannien 6,1 6,0 5,7 Jan.-Sept. 4,4 

USA 7,5 7,0 6,9 Jan.-Nov. 6,7 

Dagegen entwickelte sich beispielsweise der fran-
zösische Marktanteil in vier Ländern der Europä-
ischen Gemeinschaft wie folgt (in  °A):  

1971 1972 1973 1974 
(Jan.-Sept) 

Italien 11,0 13,2 13,9 15,1 

Niederlande 29,7 30,0 29,8 32,4 

Belgien 31,7 30,4 31,0 32,4 

Großbritannien 6,1 7,7 8,1 8,5 

Die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Fabrikate 
wurde in den letzten Jahren durch gestiegene Pro-
duktionskosten einschließlich der Löhne und durch 
Veränderungen der Wechselkurse erheblich beein-
flußt. 

Die Preise für eine repräsentative Typauswahl 
haben sich in bezug auf die wichtigsten Hersteller-
länder zwischen Anfang 1973 und Mitte 1974 wie 
folgt entwickelt: 

Preise in: 

Frank
-reich 

Italien Niederl. Belgien 

dt. Marken + 22 % + 40 % + 13 % + 16 % 
frz.  Marken + 19 % + 9 % + 11 % + 6 % 
ital. Marken + 9 % + 28 % + 9 % + 8 % 
brit. Marken + 1 % + 17 % + 4 % + 6 % 
schwed. Marken + 11 % + 26 % + 14 % + 12 % 
jap. Marken + 8 % + 54 % + 12 % + 8 %. 
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Anlage 26 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Grüner auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Lampersbach (CDU/CSU) 
(Drucksache 7/3089 Frage B 24) : 

Was gedenkt die Bundesregierung zur eindeutigen Klärung 
des Begriffs der Marke zu tun, um zu erreichen, daß von den 
Herstellern ausgesprochene Verbraucherpreisempfehlungen den 
am Markt tatsächlich geforderten Preisen entsprechen? 

Die Neuregelung der Unverbindlichen Preisemp-
fehlung durch die Kartellgesetznovelle von 1973 ba-
siert auf dem traditionellen Begriff der „Marken-
ware", für den in erster Linie die Gewährleistung 
gleichbleibender oder verbesserter Qualität maß-
geblich ist. Bei der Überwachung der Handhabung 
der neuen Preisempfehlung achtet das Bundeskar-
tellamt selbstverständlich auch darauf, ob die Ware, 
für die ein Hersteller eine Preisempfehlung aus-
spricht, die gesetzlichen Kriterien der „Markenware" 
im Sinne des § 38 a Abs. 2 des Kartellgesetzes er-
füllt. Liegen diese Voraussetzungen nicht vor, so 
kann das Bundeskartellamt unmittelbar ein Bußgeld 
gegen den Hersteller festsetzen. Die Notwendigkeit 
solcher Entscheidungen hat sich bisher noch nicht 
ergeben. Demgegenüber hat das Bundeskartellamt 
im Rahmen seiner verschärften Mißbrauchsaufsicht 
bereits in einer Reihe von Fällen durch Verfügungen 
Preisempfehlungen aufgehoben oder Hersteller zur 
freiwilligen Aufgabe ihrer Empfehlungen veranlaßt, 
weil diese Verbraucherpreisempfehlungen den am 
Markt tatsächlich geforderten Preisen nicht entspra-
chen. Die Bundesregierung wird in ihrem Bericht, 
den sie dem Deutschen Bundestag entsprechend der 
Entschließung vom 14. Juni 1973 vorlegen wird, 
sämtliche Erfahrungen mit der Anwendung der 
neuen Unverbindlichen Preisempfehlung berücksich-
tigen und hierbei auch die Frage beachten, ob Preis-
empfehlungen im nennenswerten Umfang für solche 
Waren ausgesprochen wurden, die den gesetzlichen 
Kriterien nicht genügten. 

Anlage 27 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Grüner auf die Schriftlichen 
Fragen des Abgeordneten Mursch (Soltau-Harburg) 
(CDU/CSU) (Drucksache 7/3089 Fragen B 25 und 26) : 

Wann ist mit der Einbringung eines Bundesberggesetzes zu 
rechnen, dessen Referentenentwurf bereits am 16. Dezember 1970 
den beteiligten Bundes- und Landesministerien und den inter-
essierten Verbänden durch das Bundesministerium für Wirtschaft 
zugestellt wurde, und wird die Bundesregierung dabei dafür 
Sorge tragen, daß entgegen den durchweg aus der Zeit vor 1939 
stammenden unterschiedlichen Regelungen, die dem Bürger 
lediglich Ansprüche bei nachweisbaren Schäden zubilligen (Scha-
densvergütung), Bestimmungen über eine bessere Schadensver-
hütung aufgenommen werden? 

Wird die Bundesregierung dabei vorsehen, daß unbeachtet der 
Tatsache, daß es sich bei Schäden um zivilrechtliche Ansprüche 
gegenüber einem Schädiger handelt, die zuständigen Behörden 
auch zu Auskünften gegenüber dem geschädigten Bürger über 
Ort und Sprengstoffmenge verpflichtet sind und sich nicht — wie 
zur Zeit — auf Betriebs- oder Amtsgeheimnisse berufen kön-
nen, und wird die Auskunftspflicht so gestaltet sein, daß sie 
nicht dem Ermessen der Bergbehörde überlassen bleibt, in dem 
sie diese von eigenen technischen Vorstellungen über den Be-
reich von Sprengwellen abhängig macht, sondern die Frage der 
Verursachung von Schäden — und damit auch die der Aus-
wirkung von Sprengwellen — durch Sachverständige bei dem 
zivilrechtlichen Prozeß geklärt wird, der wiederum nur durchge-

führt werden kann, wenn der geschädigte Bürger vorher Ort und 
Sprengstoffmenge sowie Namen der betreffenden Bohrgesell-
schaft erfährt, während zur Zeit durch Versagung entsprechender 
Auskünfte in mir bekanntgewordenen Fällen dem Bürger eine 
gerichtliche Klärung seiner Schadensersatzansprüche häufig un-
möglich gemacht wird? 

Es ist beabsichtigt, den Entwurf eines Bundesberg-
gesetzes, dessen letzte Fassung vom November 1973 
zur Zeit überarbeitet wird, noch in dieser Legislatur-
periode einzubringen. 

Der Entwurf wird verschiedene Regeln enthalten, 
die dem Ziel einer besseren Schadensverhütung die-
nen. Das gilt auch für den Bereich der Errichtung, 
Führung und Einstellung bergbaulicher Betriebe. So-
weit bestimmte Vorkehrungen an baulichen Anlagen 
zur Schadensverhütung beitragen können, müssen 
bei verpflichtenden Vorschriften allerdings die be-
stehenden verfassungsrechtlichen Schranken beach-
tet werden. 

Die Frage zur Erteilung behördlicher Auskünfte 
über bestimmte Tatsachen zum Beweis für das Vor-
liegen eines Bergschadens entspricht im Ergebnis 
Ihrer in der Fragestunde des Deutschen Bundestages 
am 18./20. September 1974 unter B 21 gestellten 
Frage. Ich darf daher insoweit auf meine Antwort 
vom 18. September 1974 verweisen, weil daran fest-
zuhalten ist, 

— daß das Bergschadensrecht, ähnlich wie andere 
Verursachungs- oder Gefährdungshaftungen, dem 
Zivilrecht zugerechnet werden muß, auch wenn 
diese Rechtsmaterie in einem Berggesetz geregelt 
wird, und 

— daß die Grenzen einer Auskunfterteilung durch 
die nach Bergrecht zuständigen Behörden nicht von 
den Grenzen abweichen dürfen, die in vergleich-
baren Fällen für andere Behörden gelten. 

Anlage 28 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Grüner auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Röhner (CDU/CSU) (Druck-
sache 3089 Frage B 27): 

Welche Folgerungen zieht die Bundesregierung aus dem jüngst 
bekanntgewordenen Fall von Industriespionage für ihre — ins-
besondere wirtschaftlichen — Beziehungen zu den Staaten des 
Warschauer Pakts? 

Die Ermittlungen im Zusammenhang mit dem 
jüngst bekanntgewordenen Fall von Industrie-
spionage sind noch im Gange. Nach Aufklärung des 
Falles wird die Bundesregierung erforderlichenfalls 
bei der Regierung des betreffenden Landes inter-
venieren und auf mögliche Auswirkungen auf die 
Beziehungen hinweisen. 

Anlage 29 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Grüner auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Werner (CDU/CSU) (Druck-
sache 7/3089 Frage B 28) : 
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Wie beurteilt die Bundesregierung die Pläne der Landesregie-
rung von Baden-Württemberg, durch den Bau von Kernkraft-
werken bis Ende dieses Jahrhunderts die drohenden Energie-
lücken zu schließen? 

Die Bundesregierung unterstützt die Bestrebungen 
der Landesregierung von Baden-Württemberg, auf 
der Grundlage des Energieprogramms für Baden-
Württemberg und des fachlichen Entwicklungs-
plans „Kraftwerksstandorte" die Sicherung der 
Energieversorgung durch den Bau von Kernkraft-
werken zu gewährleisten. Die Bundesregierung teilt 
die Auffassung der Landesregierung von Baden-
Württemberg, daß eine Stromversorgungslücke 
nicht auszuschließen sei, wenn bis 1980 neben den 
drei im Bau befindlichen Kernkraftwerken (Philipps-
burg I und II, Neckarwestheim) nicht auch ein vier-
tes Kernkraftwerk verwirklicht werden könnte. 

Soweit das Energieprogramm des Landes eine 
rechtzeitige Standortvorsorge für den Bau von 
Kernkraftwerken auch über 1980 hinaus beinhaltet, 
befindet es sich in voller Übereinstimmung mit der 
Fortschreibung des Energieprogramms der Bundes-
regierung vom Oktober 1974, das seinerseits einer 
frühzeitigen Standortvorsorge besondere Bedeutung 
zumißt. Dabei ist die Standortfrage primär eine Auf-
gabe des jeweiligen Landes, die allerdings einer 
Abstimmung mit den anderen Ländern und dem 
Bund bedarf. 

Anlage 30 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Logemann auf die Schrift-
liche Frage des Abgeordneten Ey (CDU/CSU) (Druck-
sache 7/3089 Frage B 29) : 

In welchem Umfang und mit welchem Kosten-Nutzenergebnis 
wurden in den von der Sturmholzkatastrophe heimgesuchten Ge-
bieten (13. November 1972) Holzkonservierungsmaßnahmen durch 
Bewässerung (künstlich und natürlich) vorgenommen? 

1. Wertbeständige Lagerung (Konservierung) von 
Sturmholz aus der Sturmkatastrophe vom 13. No-
vember 1972 erfolgte nur in Niedersachsen. Vom 
gesamten Waldbesitz dieses Landes wurden 1973 
bis 1974 insgesamt etwa 1,7 Millionen Festmeter 
Sturmholz konserviert. Die Menge entspricht rund 
10 vom Hundert des gesamten Schadholzanfalles; 
etwa 60 vom Hundert sind Kiefernstammholz, 40 vom 
Hundert Fichtenstammholz. Die wertbeständige La-
gerung erfolgte fast ausschließlich durch künstliche 
Beregnung. 

2. Das Kosten-Nutzen-Ergebnis ist für jeden 
Waldbesitzer und für jeden Lagerplatz unterschied-
lich. 

Ziele der Konservierung waren, 

— den Angebotsdruck durch Streckung der Holz-
menge über mehrere Jahre zu verringern, 

— die Qualität des seinerzeit zu angemessenen Prei

-

sen nicht abzusetzenden Holzes zu erhalten, 

— die ab 1975 zu erwartende Versorgungslücke für 
die niedersächsische Holzindustrie durch Reserve-
haltung zu mildern. 

Diese Ziele wurden erreicht. Das konservierte 
Schadholz wird heute zu Tagespreisen, die etwa 
20,— DM über den damals erzielten Niedrigpreisen 
liegen, abgesetzt. Die Kosten der Konservierung 
einschließlich der laufenden Unterhaltung liegen im 
Gesamtdurchschnitt bei etwa 16,— bis 17,— DM je 
Festmeter. 

Die erstmals in dieser Form und in diesem Um-
fang durchgeführte längerfristige wertbeständige 
Lagerung von Holz im Walde wird von seiten der 
Forst- und Holzwirtschaft als gelungen bezeichnet. 

Anlage 31 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Logemann auf die Schrift-
liche Frage des Abgeordneten Eigen (CDU/CSU) 
(Drucksache 7/3089 Frage B 30) : 

Hält die Bundesregierung die Beteiligung der praktischen 
Landwirtschaft im Beirat für Umweltfragen für wichtig, und 
wer ist für die praktische Landwirtschaft in den Beirat berufen 
worden? 

Der Beirat für Naturschutz und Landschaftspflege 
beim BML ist ein Fachbeirat für Fragen des Natur-
schutzes, der Landschaftspflege und der Erholung in 
der Landschaft. Er setzt sich naturgemäß in erster 
Linie aus Fachleuten für diese Bereiche zusammen. 
Gleichwohl halte auch ich es für besonders wichtig, 
daß in diesem Beirat auch die Interessen der Land-
schaftswirtschaft als dem besonders betroffenen 
Wirtschaftszweig nicht vernachlässigt werden. Die-
sem Gesichtspunkt ist durch die Zusammensetzung 
des Beirates voll Rechnung getragen worden. 

Das Beiratsmitglied Dr. h. c. Alfred Töpfer ist auch 
Inhaber mehrerer landwirtschaftlicher Betriebe, die 
Beiratsmitglieder Staatssekretär a. D. Dr. Dr. h. c. 
Theodor Sonnemann, Forstpräsident Fritz Lamerdin, 
Direktor (Außenstelle Ostholstein der Schleswig-
Holsteinischen Landgesellschaft) H. G. Priefer, Prof. 
Dr. Hugo Steinhauser, Institut für Wirtschaftslehre 
des Landbaues, Weihenstephan, stehen der Land- 
und Forstwirtschaft zumindest sehr nahe. 

Anlage 32 

Antwort 

des Bundesministers Ertl auf die Schriftliche Frage 
des Abgeordneten Spranger (CDU/CSU) (Drucksache 
7/3089 Frage B 31) : 

Welche Zuschüsse können seitens der Bundesregierung zur 
Elektrifizierung landwirtschaftlicher Betriebe, insbesondere von 
Mühlenbetrieben, die noch keine Stromversorgung haben, im 
westmittelfränkischen Raum gewährt werden? 

Im Rahmen des Einzelbetrieblichen Förderungs-
programms können Haupterwerbslandwirte eine 
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Stromversorgung durch die Zinsverbilligung geför-
dert erhalten. Auch die Stromversorgung zählt zu 
Maßnahmen zur Verbesserung der Wirtschaftlich-
keit des Betriebes. 

Gewerbliche Unternehmungen können jedoch aus 
dem Einzelbetrieblichen Förderungsprogramm keine 
Mittel erhalten. Dazu zählt in der Regel auch ein 
Mühlenbetrieb. 

Anlage 33 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Logemann. auf die Schrift-
lichen Fragen des Abgeordneten Büchner (Speyer) 
(SPD) (Drucksache 7/3089 Fragen B 32 und 33) : 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß die vom EG-Ministerrat 
im Jahr 1974 vorgenommene Zielpreiserhöhung bei Tabak nicht 
auf die Vertragspreise durchgeschlagen hat und dadurch die ein-
getretene Erzeugungskostensteigerung nicht ausgeglichen werden 
konnte? 

Was gedenkt die Bundesregierung zu tun, damit durch eine 
korrekte Anwendung der Marktordnung besonders durch die 
EG-Kommission eine Sicherung des Einkommens der deutschen 
Tabakpflanzer erreicht wird? 

Frage B 32: 

Es ist der Bundesregierung bekannt, daß die im 
Jahre 1974 vom EG-Ministerrat auf Vorschlag der 
Kommission beschlossenen Preiserhöhungen für 
Rohtabak sich nicht auf die zwischen Tabakpflanzern 
und Verarbeitern bestehenden Verträge ausgewirkt 
haben. Sie sah damit ihre Befürchtungen bestätigt, 
daß ohne Anhebung der Prämien ein solcher Effekt 
nicht zu erreichen wäre, zumal die bestehenden 
Währungsdisparitäten Importe von Rohtabak ver-
billigten. Eine Anhebung der Prämie stieß aber an-
gesichts der Weltmarktentwicklung für Rohtabak 
und der sehr hohen Belastung des Gemeinschafts-
haushalts durch die MO Rohtabak — hierfür werden 
jährlich über 130 Millionen RE, das sind mehr als 
475 Millionen DM beansprucht — auf erheblichen 
Widerstand der Kommission und der anderen Mit-
gliedstaaten. 

Frage B 33: 

Die deutsche Verhandlungsposition bei den lau-
fenden Beratungen des EG-Ministerrates über die 
Preisvorschläge für die Ernte 1975 ist vor allem 
durch die bestehende Währungsdisparität erschwert. 
Hinzu kommt aber auch, daß für deutsche Tabake 
relativ hohe Käuferprämien bestehen, die dennoch 
nicht absatzfördernd wirken, weil auch die Ein-
standspreise der Industrie, nicht zuletzt durch außer-
gewöhnliche Bearbeitungskosten bedingt, ver-
gleichsweise hoch liegen. 

Dennoch ist die Bundesregierung bei den laufen-
den Preisverhandlungen um höhere Käuferprämien 
für die deutschen Tabaksorten bemüht. Die Vor-
schläge der Kommission wurden als unzureichend 
abgelehnt. 

Anlage 34 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Buschfort auf die Schrift-
lichen Fragen des Abgeordneten Pohlmann (CDU/ 
CSU) (Drucksache 7/3089 Fragen B 34 und 35) : 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß auf Grund der Satzung 
der Bundesknappschaft alle rentenversicherungspflichtigen Ange-
stellten knappschaftlicher Betriebe auch mit Einkommen ober-
halb der Jahreseinkommensgrenze des § 165 Abs. 1 Nr. 2 RVO 
und auch dann krankenversicherungspflichtig sind, wenn sie 
Aufgaben wahrnehmen, bei denen sie den besonderen Gesund-
heitsgefahren des Bergbaus überhaupt nicht ausgesetzt sind, 
z. B. rein kaufmännische Tätigkeiten? 

Teilt die Bundesregierung die Auffassung, daß diese Regelung 
eine Ungleichbehandlung der Angestellten knappschaftlicher Be-
triebe mit nichttechnischen Funktionen gegenüber Angestellten 
anderer Wirtschaftszweige mit gleichen Tätigkeiten mit sich 
bringt, die die freie Wahl des Versicherungsträgers beseitigt? 

Die Bundesknappschaft hat in § 38 Abs. 1 Buch-
stabe b) ihrer Satzung von der gesetzlichen Ermäch-
tigung des § 16 Reichsknappschaftsgesetz (RKG) 
Gebrauch gemacht und vorgeschrieben, daß alle 
rentenversicherungspflichtigen Angestellten knapp-
schaftlicher Betriebe krankenversicherungspflichtig 
sind. Somit tritt Versicherungspflicht auch für die-
jenigen Angestellten im Bereich des Bergbaus ein, 
deren Einkommen die Einkommensgrenze in § 165 
Abs. 1 Nr. 2 der Reichsversicherungsordnung (RVO) 
übersteigt. Die Versicherungspflicht ist an die Tätig-
keit in einem knappschaftlichen Betrieb gebunden 
und unabhängig davon, welche konkrete Tätigkeit 
der Angestellte ausübt. 

Zu Ihrer zweiten Frage möchte ich folgendes be-
merken: Die Bundesregierung ist nicht der Auffas-
sung, daß diese Regelung eine ungerechtfertigte Un-
gleichbehandlung bestimmter Gruppen von Ange-
stellten enthält. Ich vermag keine zwingenden 
Gründe für eine Änderung der Regelung über die 
Versicherungspflicht in der knappschaftlichen Kran-
kenversicherung, die Teil des eigenständigen Rechts 
berufsständischer Prägung des Bergbaus ist, zu er-
kennen. Gegen eine Rechtsänderung spricht auch, 
daß eine Neuabgrenzung des versicherungspflichti-
gen Personenkreises in der knappschaftlichen Kran-
kenversicherung zur Aufspaltung eines einheitlichen 
Lebenssachverhalts führen würde und eine Diffe-
renzierung der im Bergbau tätigen Angestellten 
nach Tätigkeitsmerkmalen nur schwierig durchzu-
führen wäre. 

Anlage 35 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Buschfort auf die Schrift-
liche Frage des Abgeordneten Eigen (CDU/CSU) 
(Drucksache 7/3089 Frage B 36) : 

Wie begründet die Bundesregierung die Benachteiligung 
arbeitsloser Nebenerwerbslandwirte, die doch genauso wie alle 
anderen Arbeitnehmer in die Arbeitslosenversicherung einge-
zahlt haben, und wie wird die Bundesregierung Abhilfe schaffen? 

Nebenerwerbslandwirte, die neben ihrer Tätig-
keit als Landwirt eine Beschäftigung als Arbeitneh-
mer ausüben, erhalten im Falle der Arbeitslosigkeit 
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Arbeitslosengeld unter denselben Voraussetzungen 
wie sonstige Arbeitnehmer. Wegen der Tätigkeit als 
Landwirt kann der Antrag auf Arbeitslosengeld nur 
dann abgelehnt werden, wenn der Antragsteller 
mindestens 20 Stunden wöchentlich in seiner Land-
wirtschaft arbeitet. Insoweit schließt eine Tätigkeit 
als Landwirt Arbeitslosigkeit im Sinne des Arbeits-
förderungsgesetzes in gleicher Weise aus wie eine 
unselbständige Beschäftigung gleichen Ausmaßes. 
Bei der Feststellung des zeitlichen Umfanges der 
selbständigen Tätigkeit bleiben jedoch Tätigkeiten, 
die in dem Betrieb des Arbeitslosen vorher von an-
deren Personen — besonders von mithelfenden Fa-
milienangehörigen — ausgeübt worden sind und 
von dem Betriebsinhaber nur aus Anlaß des Ver-
lustes seiner unselbständigen Beschäftigung über-
nommen werden, unberücksichtigt. Es dürfte daher 
selten vorkommen, daß ein Nebenerwerbslandwirt, 
der eine mindestens 20 Stunden in der Woche be-
tragende Arbeitnehmertätigkeit ausgeübt hat, we-
gen seiner Tätigkeit als Nebenerwerbslandwirt kei-
nen Anspruch auf Arbeitslosengeld hat. 

Anlage 36 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Buschfort auf die Schrift-
lichen Fragen des Abgeordneten Link (CDU/CSU) 
(Drucksache 7/3089 Fragen B 37 und 38) : 

Wie beurteilt die Bundesregierung die in der Presse bekannt-
gewordenen Vorschläge der Interessengemeinschaft der Arbeits-
losen in Deutschland zur Verbesserung der sozialen Lage der 
Arbeitslosen, z. B. Zahlung eines Weihnachtsgeldes für Arbeits-
lose, vorübergehende Steuerbefreiung nach Wiedereingliederung 
in den Arbeitsprozeß, Anpassung der Berechnung von Arbeits-
losengeld und Arbeitslosenhilfe an die Bemessungsgrundlage 
der Rentenberechnung (Aufhebung der Höchstgrenze), Gewäh-
rung von Sozialtarifen für Arbeitslose und ihre Familien auf 

öffentliche Verkehrsmittel? 

Welche Möglichkeiten sieht die Bundesregierung, die von der 
Interessengemeinschaft der Arbeitslosen gemachten Vorschläge 
aufzugreifen und im Einzelfall zu realisieren? 

Nach Auffassung der Bundesregierung kommt der 
Wiederreichung eines hohen Beschäftigungsstandes 
besondere Priorität zu. Die Grundlagen für einen 
Rückgang der Arbeitslosigkeit sind mit dem von der 
Bundesregierung Ende 1974 beschlossenen Konjunk-
turprogramm geschaffen. Insbesondere ist auf die 
Lohnkostenzuschüsse und Mobilitätszulagen hinzu-
weisen. Hierfür sind 600 Millionen DM bereitgestellt 
worden. 

Zu den Vorschlägen der Interessengemeinschaft 
der Arbeitslosen ist im einzelnen folgendes zu be-
merken: 

Die Leistungen an Arbeitslose nach dem Arbeits-
förderungsgesetz (AFG) sind mit Beginn dieses Jah-
res im Zusammenhang mit der Steuer- und Kinder-
geldreform neu festgesetzt worden. Danach erhält 
die Mehrzahl der Arbeitslosen erhöhte Leistungen. 
Außerdem ist die Leistungsbemessungsgrenze wie 
in der gesetzlichen Rentenversicherung von 2 500 
auf 2 800 DM monatlich erhöht worden. 

Weitere Leistungsverbesserungen würden die 
finanziellen Möglichkeiten der Bundesanstalt für 

Arbeit übersteigen. Das gilt insbesondere für das 
von der Interessengemeinschaft geforderte Weih-
nachtsgeld für Arbeitslose. 

Besondere Sozialtarife für Arbeitslose bei Bundes-
bahn und Bundespost hält die Bundesregierung nicht 
für möglich. Beide Unternehmen sind wegen ihrer 
schwierigen finanziellen Lage nicht imstande, wei-
tere Sozialleistungen tariflicher Art zu überneh-
men. Es dürfte auch nicht möglich sein, die Ein-
nahmeausfälle, die entstehen würden, aus Mitteln 
des Bundeshaushaltes abzudecken; Haushaltsmittel 
stehen hierfür nicht zur Verfügung. 

Eine vorübergehende Steuerbefreiung des von 
den Arbeitnehmern nach Wiedereingliederung in 
den Arbeitsprozeß bezogenen Arbeitslohnes kann 
nicht in Betracht gezogen werden. Der wirtschaft-
lichen Situation der Arbeitslosen wird durch das 
Arbeitslosengeld Rechnung getragen, das steuerfrei 
gezahlt wird. Die vorgeschlagene Steuerbefreiung 
wäre systematisch außerordentlich bedenklich, zu-
mal die Höhe des steuerlichen Vorteils je nach Höhe 
des Arbeitslohnes unterschiedlich sein würde. Hin-
zu kommt, daß Arbeitnehmer, die während eines 
Teils des Kalenderjahres arbeitslos waren, wegen 
des bei der Lohnsteuer geltenden Jahresprinzips 
bereits eine Steuererleichterung erhalten. Der wäh-
rend eines Kalenderjahres bezogene Arbeitslohn 
wird nämlich unabhängig von der Dauer der Be-
schäftigung während des Kalenderjahres beim Lohn-
steuer-Jahresausgleich oder bei einer Veranlagung 
zur Einkommensteuer als Jahresarbeitslohn zu-
grunde gelegt und nach der Jahreslohnsteuertabelle 
bzw. Einkommensteuertabelle versteuert. Dadurch 
werden die den Arbeitnehmern zustehenden 
Freibeträge in voller Höhe berücksichtigt. Dies 
führt zu einer Erstattung der während des Kalender-
jahres einbehaltenen Lohnsteuer, wobei die Höhe der 
Erstattung u. a. von der Dauer der Arbeitslosigkeit 
und der Höhe des im Kalenderjahr bezogenen Ar-
beitslohnes abhängt. 

Im übrigen würde die geforderte Steuerbefreiung 
zu einer weiteren erheblichen Komplizierung des 
Lohnsteuerverfahrens führen, zumal in vergleich-
baren Fällen (z. B. Krankheit) Berufungen nicht aus-
zuschließen wären. 

Anlage 37 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Berkhan auf die Schrift-
lichen Fragen des Abgeordneten Biehle (CDU/CSU) 
(Drucksache 7/3089 Fragen B 39 und 40) : 

Welche Beamten aus welchen Dienststellen sind die Personen, 
die in der Fragestunde vom 18. Dezember 1974 als „Beamte aus 
verschiedenen Bereichen" bzw. als die 18 politischen Persönlich-
keiten bezeichnet wurden, die am Bundeswehrmanöver „Schnel-
ler Wechsel" teilgenommen haben? 

Wer ist davon in welchem Dienstwagen oder Flugzeug von 
wo aus angereist und mit wieviel Personen waren die Dienst-
wagen jeweils besetzt? 

Es würde den Rahmen der Fragestunde — in die-
sem Fall den Stenographischen Bericht — spren- 
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gen, wenn ich Ihnen im einzelnen die Namen der 
88 Beamten bzw. der 18 Persönlichkeiten aus dem 
politischen Bereich aufzählen würde, die das Bun-
deswehrmanöver „Schneller Wechsel" besucht ha-
ben. 

Ich darf Ihnen daher zu Ihrer persönlichen Infor-
mation zwei Listen übersenden. Diese Listen ent-
halten z. T. auch Angaben darüber, mit welchen 
Verkehrsmitteln diese Personen angereist sind. 

In diesem Zusammenhang darf ich aber noch ein-
mal betonen: Die Besucher waren grundsätzlich für 
die An- und Abreise selbst verantwortlich. Es ist 
daher nur in wenigen Fällen bekannt, wie die An-
reise erfolgte. 

Listen über die Besetzung, ggf. eingesetzter 
Dienstwagen, wurden nicht geführt. 

Anlage 38 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Berkhan auf die Schrift-
liche Frage des Abgeordneten Dr. Riedl (München) 
(CDU/CSU) (Drucksache 7/3089 Frage B 41): 

Welche Kenntnisse liegen der Bundesregierung inzwischen vor, 
um das Ansteigen der Anträge auf Anerkennung als Kriegs-
dienstverweigerer im Oktober 1974 gegenüber Oktober 1973 
einer vorläufigen Würdigung zu unterziehen, und welche 
Schlüsse zieht die Bundesregierung daraus? 

Die Zahl der bei den Kreiswehrersatzämtern ein-
gegangenen Anträge auf KDV im Jahre 1974 hat 
sich gegenüber dem Vorjahre um 3 % vermindert. 
Ob das Ansteigen der Zahl der Antragsteller im 
Monat Oktober 1974 gegenüber Oktober 1973 auf 
die seinerzeitigen Verlautbarungen in den Massen-
medien über eine Modifizierung des Anerkennungs-
verfahrens zurückzuführen ist, läßt sich nicht mit 
hinreichender Klarheit feststellen. Tatsächlich ist 
die Zahl der bei den Kreiswehrersatzämtern einge-
gangenen Anträge auf KDV im IV. Quartal 1974 
gegenüber dem gleichen Zeitraum 1973 um 5,7 % 
gestiegen. Diese Zunahme ist jedoch nicht so gra-
vierend, daß hieraus zwingend der Schluß gezogen 
werden kann, sie sei durch die öffentliche Diskus-
sion über eine mögliche Verfahrensänderung be-
dingt. 

Erfahrungsgemäß ist die Zahl der Antragsteller 
im ersten und letzten Quartal eines Jahres immer 
höher als in den übrigen Quartalen. In den ersten 
beiden Monaten des Jahres werden die Abiturien-
ten und Schüler höherer Lehranstalten gemustert. 
Sie stellen bekanntlich einen großen Teil der An-
tragsteller. Das Ansteigen im letzten Quartal des 
Jahres ist auf die in diesem Zeitraum stattfindende 
Erfassung des aufgerufenen Geburtsjahrganges zu-
rückzuführen. Nach dem Wehrpflichtgesetz sollen 
Anträge auf Anerkennung als KDV von ungedien-
ten Wehrpflichtigen schon vor der Musterung ge-
stellt werden. Im IV. Quartal 1974 sind deshalb die 
Anträge der Antragsteller des Geburtsjahrganges 
1956 enthalten, die im Verlauf dieses Jahres noch 
gemustert werden. Der Geburtsjahrgang 1956 ist  

aber um rd. 16 000 Wehrpflichtige oder 4 % stärker 
als der Jahrgang 1955, dessen Musterung im ver-
gangenen Jahr durchgeführt wurde. 

Die Bundesregierung zieht angesichts der abso-
luten Abnahme der Zahl der Antragsteller auf KDV 
aus dem geringen Anstieg der Zahlen im IV. Quartal 
1974 aufgrund der vorstehenden Erwägungen keine 
Schlüsse. 

Anlage 39 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Zander auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Schröder (Lüneburg) (CDU/ 
CSU) (Drucksache 7/3089 Frage B 42) : 

Wie hoch ist in den Jahren 1973 und 1974 die Anzahl der 
statistisch erfaßten Trunkenheits- und Alkoholismusfälle von 
Kindern und Jugendlichen bis zu 18 Jahren in der Bundes-
republik Deutschland gewesen, und was kann nach Auffassung 
der Bundesregierung gegen den Anstieg des Alkoholismus unter 
Kindern und Jugendlichen unternommen werden? 

Hierüber liegen statistische Angaben nicht vor. 
Die Drogenbeauftragten des Bundes und der Länder 
sind aber übereinstimmend der Auffassung, daß 
Trunkenheitsfälle im Kindes- und Jugendalter stark 
zugenommen haben. 

Die Bundesregierung hat bereits auf dem Welt-
kongreß gegen den Alkoholismus im Jahre 1972 
eine Ergänzung ihres Aktionsprogramms zur Be-
kämpfung des Drogen- und Rauschmittelmiß-
brauchs vorgetragen. Die für das Gesundheitswesen 
zuständigen Minister und Senatoren der Länder ha-
ben auf ihrer Sitzung im Mai 1974 ein „Aktions-
programm zur Verhütung des Alkoholismus" be-
schlossen, das von dem Ständigen Arbeitskreis des 
Bundes und der Länder ausgearbeitet worden ist. Die 
Bundesregierung hat über dieses Konzept der Ge-
sundheitsministerkonferenz Anfang Oktober 1974 
berichtet. 

Dieses gemeinsame Programm ist ein Teilstück 
der intensiv fortzuführenden großen Programme zur 
Bekämpfung des Drogen- und Rauschmittelmiß-
brauchs. Hierbei steht jedoch die Bekämpfung der 
Gefährdung durch Alkohol im Vordergrund. In die-
sem Programm sind Sofortmaßnahmen aufgeführt, 
die neben einer verstärkten gesundheitlichen Auf-
klärung Kampagnen für den Einzelhandel vorsehen, 
damit die Abgabe alkoholischer Getränke an Kinder 
und Jugendliche unter strenger Beachtung der dazu 
ergangenen Bestimmungen erfolgt. Ähnliches wird 
für die Gastwirte vorbereitet. Daneben strebt die 
Bundesregierung eine freiwillige Werbebeschrän-
kung der Alkoholwirtschaft an. Es sollte solche Wer-
bung unterbleiben, die ihrer Art nach geeignet ist, 
Kinder und Jugendliche zum Alkoholgenuß zu ver-
leiten. Ein erstes Abstimmungsgespräch hat dazu 
am 17. Januar 1975 stattgefunden. Bund und Länder 
werden in ihrem gemeinsamen Sofortprogramm 
weitere Maßnahmen absprechen, die geeignet er-
scheinen, dem Mißbrauch alkoholischer Getränke 
vorzubeugen. 



9988* 	Deutscher Bundestag — 7. Wahlperiode — 144. Sitzung. Bonn, Freitag, den 24. Januar 1975 

Anlage 40 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Zander auf die Schrift-
liche Frage des Abgeordneten Rollmann (CDU/ 
CSU) (Drucksache 7/3089 Frage B 43) : 

In welchem Umfang findet gegenwärtig in der Bundesrepublik 
Deutschland eine Vorbereitung junger Menschen auf Ehe und 
Familie sowie Elternbildung statt? 

In einer im Auftrag des Bundesministeriums für 
Jugend, Familie und Gesundheit vom Deutschen 
Jugendinstitut im Jahre 1971 durchgeführten Un-
tersuchung über Ehe- und Familienbildung und 
-beratung wurde erstmals ermittelt, in welchem Um-
fang sich Jugendliche und Erwachsene bei Fragen 
der Vorbereitung auf Ehe und Familie an institutio

-

nalisierte und spezialisierte Einrichtungen der Ehe-
und Familienbildung und -beratung wenden. 

Nähere Einzelheiten der Untersuchungsergebnisse 
— z. B. das Angebot an Einrichtungen der Fami-
lienbildung und -beratung und seine organisatori-
schen Aspekte, die Sozialstruktur der Veranstal-
tungsteilnehmer, das thematische Angebot der Ver-
anstaltungen, Träger, Finanzierung und materielle 
Ausstattung der Einrichtungen — bitte ich dem 
Band 8 der Schriftenreihe des Bundesministeriums 
für Jugend, Familie und Gesundheit zu entnehmen, 
der Ihnen im Frühjahr 1974 als Mitglied des Aus-
schusses für Jugend, Familie und Gesundheit zu-
gestellt worden ist. Untersuchungen, die sich auf 
den Zeitraum nach 1974 beziehen, liegen nicht vor. 

Anlage 41 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haar auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Niegel (CDU/CSU) (Druck-
sache 7/3089 Frage B 44) : 

Welche Maßnahmen gedenkt der Bundesverkehrsminister zu 
ergreifen, daß bei der weiteren Vergabe der Umbauarbeiten des 
Kulmbacher Bahnhofs bevorzugt heimische Baufirmen aus dem 
Kulmbacher Raum berücksichtigt werden und diese nicht, wie bei 
der Vergabe der ersten Umbaustufe, ausgeschaltet werden? 

Ein Eingreifen der Bundesregierung bei Vergabe 
von Aufträgen durch die Deutsche Bundesbahn (DB) 
im Zusammenhang mit dem Umbau des Empfangs-
gebäudes des Bahnhofs Kulmbach ist nicht beab-
sichtigt. 

Beim Umbau des Empfangsgebäudes im Bahnhof 
Kulmbach (1. Umbaustufe) handelt es sich um eine 
Maßnahme, die nach dem „Sonderprogramm zur 
regionalen und lokalen Abstützung der Beschäfti-
gung nach § 6 Abs. 2 des Gesetzes zur Förderung 
der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft 
(StWG)" finanziert wird. Im Rahmen der Zielsetzun-
gen dieses Programms war die DB verpflichtet, die 
Arbeiten für dieses Vorhaben an Firmen des Ar-
beitsamtsbezirkes Coburg zu vergeben. 

Die noch ausstehenden Restarbeiten werden nicht 
über das vorgenannte Programm finanziert. Eine 

Ausschreibungsbeschränkung besteht somit nicht; 
es können daher auch Firmen aus dem Raume Kulm

-

bach bei der Vergabe dieser Arbeiten berücksichtigt 
werden. 

Abschließend darf ich Sie darauf hinweisen, daß 
Herr Parlamentarischer Staatssekretär Herold sich 
am 20. Dezember 1974 in gleicher Sache eingeschal-
tet hat. Meine Antwort an Herrn Kollegen Herold 
deckt sich mit meiner heutigen Stellungnahme. 

Anlage 42 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haar auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Dr. Schmitt-Vockenhausen 
(SPD) (Drucksache 7/3089 Frage B 45) : 

Glaubt die Bundesregierung auch nach dem fünften Flugzeug-
absturz im Bereich des Großen Feldbergs, daß es genügt, durch 
gewissenhafte Ausbildung der Flugschüler und durch Sicherheits-
mitteilungen an die Luftfahrzeugführer Unfällen vorzubeugen, 
oder will sie nicht doch noch einmal prüfen, ob für das Flug

-

sicherungsverfahren Konsequenzen erforderlich sind? 

Wie in den bisherigen vier Fällen ist nach dem 
derzeitigen Stand der Erkenntnisse auch der Unfall 
am 21. Dezember 1974 im Taunusgebiet darauf zu-
rückzuführen, daß ein Flug bei Schlechtwetter weder 
abgebrochen noch nach Instrumentenflugregeln 
durchgeführt, sondern vorschriftswidrig nach Sicht-
flugregeln fortgesetzt wurde. 

Flugsicherungsverfahren sind bei allen 5 Unfällen 
nicht betroffen gewesen 

Die Entscheidung, ob die für einen Flug nach 
Sichtflugregeln vorgeschriebenen Sichtverhältnisse 
bei Durchführung des Fluges auch tatsächlich ge-
geben sind, liegt allein bei dem verantwortlichen 
Flugzeugführer; sie kann ihm von niemandem ab-
genommen werden. 

Anlage 43 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haar auf die Schriftlichen 
Fragen des Abgeordneten Dr. Corterier (SPD) 
(Drucksache 7/3089 Fragen B 46 und 47) : 

Treffen Berichte zu, daß unter den in Deutschland stationierten 
Rekruten der französischen Armee Unruhe herrscht über die 
Bahnpreise, die sie bei Urlaubsreisen nach Frankreich in der 
Bundesrepublik Deutschland bezahlen müssen? 

Gibt es wegen dieser Frage Kontakte zwischen der Bundes-
regierung und der französischen Regierung, und sieht die Bun-
desregierung eine Möglichkeit, den französischen Soldaten eine 
Ermäßigung für ihre Urlaubsfahrten nach Frankreich einzu-
räumen? 

Zu Frage B 46: 

Die von Ihnen angesprochene Angelegenheit ist 
hier nur aus Pressemitteilungen bekannt. Die Mo-
tive für die Aktion liegen außerhalb des Verant-
wortungsbereichs der Bundesregierung. 
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Zu Frage B 47: 

Nach Auskunft der Deutschen Bundesbahn gelten 
für Urlaubsfahrten von Angehörigen der Französi-
schen Streitkräfte in Deutschland (FFA) 

a) auf den deutschen Strecken die Fahrpreisermä-
ßigungen 

— des deutschen Eisenbahnmilitärtarifs (DEMT), 
sofern die Fahrten zu Lasten des Militärhaus-
halts gehen, 

— des öffentlichen Tarifs, sofern die Fahrkosten 
von den Soldaten selbst getragen werden 
müssen, 

b) auf den franz. Strecken die Regelungen zwischen 
dem Verteidigungsministerium der franz. Regie-
rung und den franz. Staatsbahnen (SNCF). 

Auf den Strecken der franz. Staatsbahnen erhält 
der franz. Soldat für seine Urlaubsfahrten Militär-
fahrkarten, die für ihn im Fahrpreis bis zu 75 % er-
mäßigt sind, die der SNCF auf Selbstkostenbasis 
vom franz. Verteidigungsministerium aber ausge-
glichen werden. 

Auf den deutschen Strecken werden nach dem 
DEMT für die Einzelfahrt auf Militärdienstfahrkar-
ten ca. 19 % Fahrpreisermäßigung gewährt, für 
Fahrten in Sonderwagen oder Sonderzügen Ermäßi-
gungssätze wie im öffentlichen Verkehr. 

Zahlt der Soldat die Fahrkarten selbst, so stehen 
ihm die Fahrpreisermäßigungen des öffentlichen 
Verkehrs zur Verfügung. Preislich interessant sind 
dabei für Soldaten die Fahrpreisermäßigungen für 
Gruppenreisen. 

Weitergehende Sonderregelungen im Urlauber-
verkehr der franz. Soldaten sind nach Auffassung 
der Deutschen Bundesbahn kommerziell nicht ver-
tretbar. Die Deutsche Bundesbahn hat sich jedoch 
den FFA gegenüber bereit erklärt, jederzeit eine 
von den FFA bezuschußte Fahrpreisregelung zu 
vereinbaren. Die FFA sind diesem Angebot — offen-
bar aus Budget-Gründen — bisher nicht näher ge-
treten. 

Die Bundesbahn steht in dieser Sache weiterhin 
mit den FFA in Kontakt. 

Anlage 44 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haar auf die Schriftlichen 
Fragen des Abgeordneten Milz (CDU/CSU) (Druck-
sache 7/3089 Fragen B 48 und 49) : 

Hält die Deutsche Bundesbahn angesichts der Verdichtung des 
Bahnverkehrs eine Verlegung des Bahnhofs Sindorf/Erftkreis für 
wünschenswert, zumal der jetzige Bahnhof am Rand der Be-
bauung liegt und durch deren Ausdehnung in nordöstlicher Rich-
tung seine Lage immer ungünstiger wird? 

Welche Vorstellungen hat zur Zeit die Deutsche Bundesbahn 
hinsichtlich der Errichtung eines S-Bahn-Anschlusses bzw. der 
Einführung eines S-Bahn-ähnlichen Verkehrs nach Sindorf/Erft-
kreis? 

Nach den Plänen der Deutschen Bundesbahn ist 
von ihr eine Verlegung des Bahnhofs Sindorf unter 
Berücksichtigung der derzeitigen Verhältnisse nicht 
beabsichtigt. 

Ob im Falle einer Planung der Deutschen Bundes-
bahn für eine S-Bahn Köln—Horrem eine Verlänge-
rung der S-Bahn bis Sindorf mit gleichzeitiger Ver-
legung des Bahnhofs zweckmäßig erscheinen könnte, 
kann z. Z. noch nicht beantwortet werden. Abgese-
hen von den notwendigen rechtlichen Voraussetzun-
gen (z. B. Aufnahme der Planung in den General-
verkehrsplan) wird dies insbesondere von der tat-
sächlichen Bevölkerungsentwicklung und dem sich 
daraus ergebenden Verkehrsaufkommen abhängen. 

Analge 45 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haar auf die Schriftlichen 
Fragen des Abgeordneten Dr. Wernitz (SPD) (Druck-
sache 7/3089 Fragen B 50 und 51) : 

Nachdem laut Presseberichten der Geheimdienst CIA amerika-
nische Unternehmen dazu aufgefordert haben soll, sich an einer 
Studie fiber Massenverkehrsmittel zu beteiligen und entspre-
chend qualifizierte ausländische Mitarbeiter einzustellen, frage 
ich die Bundesregierung, ob ihr dieser Sachverhalt in Einzel-
heiten näher bekannt ist, und sieht sie die Notwendigkeit, aus 
diesem Vorgang Schlußfolgerungen zu ziehen? 

Welche Rolle spielte bei diesem Vorgang die geplante Errich-
tung einer HSB-Versuchsanlage, und wie sind vor diesem 
Hintergrund Überlegungen zu bewerten, die Versuchsanlage 
eventuell in den USA zu errichten? 

Die Bundesregierung hat — wie offensichtlich 
auch Sie — von dem von Ihnen erwähnten Vorgang 
durch die Meldung des Deutschen Depeschendien-
stes (DDP) vom 10. Januar 1975 Kenntnis erhalten. 
Nähere Einzelheiten sind ihr nicht bekannt; sie sieht 
sich daher auch nicht in der Lage, ohne nähere An-
haltspunkte irgendwelche Schlußfolgerungen zu tref-
fen. 

Ob überhaupt die Bundesregierung, etwa der Ge-
schäftsbereich des Bundesministers für Verkehr, von 
dem erwähnten Vorgang irgendwie betroffen ist, 
konnte bisher ebenfalls noch nicht geklärt werden. 
Der Bundesminister für Verkehr hat sich in der An-
gelegenheit daher mit dem Herrn Bundesminister 
des Auswärtigen in Verbindung gesetzt und diesen 
gebeten, ihm, soweit dies möglich erscheint, Auf-
klärung über den Sachverhalt zu geben. Sobald mir 
diese Nachricht vorliegt, bin ich gern bereit, Sie von 
deren Inhalt zu unterrichten. 

Anlage 46 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haar auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Schröder (Wilhelminenhof) 
(CDU/CSU) (Drucksache 7/3089 Frage B 52) : 

Ist die Bundesregierung bereit, in Anbetracht der hohen 
Arbeitslosigkeit im ostfriesischen Raum den geplanten Neubau 
des Postamts in Emden in Kürze zu verwirklichen? 
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Es ist beabsichtigt, den Neubau für das Postamt 
Emden — dem Planungsstand entsprechend — in 
den Voranschlag der Deutschen Bundespost für das 
Rechnungsjahr 1976 aufzunehmen. Damit werden 
die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen für die 
Durchführung des Bauvorhabens geschaffen. Sofern 
zu gegebener Zeit die erforderlichen Haushaltsmittel 
verfügbar sind, kann im Jahre 1976 auch mit den 
Bauarbeiten begonnen werden. 

Anlage 47 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haar auf die Schriftlichen 
Fragen des Abgeordneten Seiters (CDU/CSU) 
(Drucksache 7/3089 Fragen B 53 und 54) : 

Welche Folgerungen gedenkt die Bundesregierung angesichts 
des großen Mangels an Ausbildungsplätzen im westlichen Nie-
dersachsen aus der Tatsache zu ziehen, daß bei den Ausbildungs-
stätten im Bereich der Oberpostdirektion Bremen in Osnabrück, 
Oldenburg und Bremen insgesamt 228 Ausbildungsplätze für 
Fernmeldehandwerker, Elektriker und Elektromechaniker zum 
1. April 1975 nicht wieder belegt werden sollen? 

Teilt die Bundesregierung die Auffassung, daß angesichts des 
sich verschärfenden Problems des Lehrstellenmangels alle Mög-
lichkeiten ausgeschöpft werden sollten, und zwar auch durch 
beschleunigte Verhandlungen mit den Verbänden der Wirt-
schaft, um derartige freie Ausbildungsplätze zu nutzen? 

Zu Frage B 53: 

Aufgrund ihrer Verpflichtung zu wirtschaftlichem 
Handeln bildet die Deutsche Bundespost Nach-
wuchskräfte nur im Umfang ihres Eigenbedarfs aus. 
Der Einstellungsbedarf wird durch die Ämter und 
Oberpostdirektionen im Rahmen einer langfristigen 
Personalplanung ermittelt. In die Personalplanung 
fließen alle wichtigen Informationen, wie z. B. die 
Entwicklung der Zahl der Arbeitsplätze (unter Be-
rücksichtigung der Verkehrsentwicklung, betrieb-
licher Rationalisierungsvorhaben usw.), die Zahl der 
zu erwartenden Personalabgänge und der vorhan-
dene Bestand bereits in Ausbildung befindlicher 
Kräfte ein. 

Um die Ausbildungskapazität auch künftig zu er-
halten und ggf. wieder auszuweiten, wird die Deut-
sche Bundespost den gesamten Nachwuchsbedarf für 
den einfachen und mittleren technischen Dienst 
selbst ausbilden und auf die Einstellung von Hand-
werkern aus artverwandten Elektroberufen ver-
zichten. 

Die Personalplanung für 1975 hat ergeben, daß in 
diesem Jahr kein Einstellungsbedarf für Auszubil-
dende im Fernmeldehandwerk vorhanden ist. Dies 
gilt auch für die Ausbildungsstätten im Bereich der 
Oberpostdirektion Bremen. Im Interesse einer 
gleichmäßigen Nachwuchsgewinnung, zugleich aber 
auch als Beitrag zur Erhaltung von Ausbildungs-
plätzen, wird die Deutsche Bundespost in den Aus-
bildungsstätten in Bremen, Osnabrück und Olden-
burg in einem geringen, wirtschaftlich noch vertret-
baren Umfang Lehrlinge ausbilden. 

Da gegenwärtig die vorhandene Ausbildungs-
kapazität im Fernmeldehandwerk nur teilweise aus-
genutzt werden kann, ist die Deutsche Bundespost  

grundsätzlich bereit, vorübergehend freie Ausbil

-

dungskapazitäten (Räume und Personal) anderen 
Trägern von Ausbildungsmaßnahmen gegen Kosten-
erstattung zur Verfügung zu stellen. 

Zu Frage B 54: 

Die Deutsche Bundespost wird alle Möglichkeiten 
ausschöpfen, um zur Erhaltung von Ausbildungs-
kapazitäten beizutragen. 

Für die Nutzung der freien Kapazitäten steht die 
Deutsche Bundespost zu Gesprächen mit interessier-
ten Ausbildungsträgern bereit. In Einzelfällen sind 
bereits Maßnahmen für die Nutzung der freien Aus-
bildungskapazitäten im Rahmen von überbetrieb-
lichen Ausbildungsstätten eingeleitet worden. Die 
Oberpostdirektionen und Ämter werden angewie-
sen, Maßnahmen dieser Art bei jeder sich bietenden 
Gelegenheit mit den zuständigen Kammern und 
sonstigen Interessierten zu verabreden. 

Anlage 48 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haar auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Biechele (CDU/CSU) 
(Drucksache 7/3089 Frage B 55) : 

Wie beurteilt die Bundesregierung das Ergebnis von zwei 
Umfragen des Instituts für Demoskopie Allensbach über das 
Thema „Bundespost", nach dem Anfang 1959 noch 85 % der er-
wachsenen Bürger ihrer Post bescheinigten, sie mache ihre Sache 
„sehr gut" oder „gut", diese eindrucksvolle Mehrheit aber inner-
halb von 15 Jahren auf 52 % zusammenschrumpfte, und was 
gedenkt gegebenenfalls die Bundesregierung zu tun, um diesen 
von allen Bevölkerungskreisen empfundenen Leistungsverfall 
der Post aufzufangen und ins Positive zu wenden? 

Dem Anfang dieses Jahres bekanntgewordenen 
Umfrageergebnis des Instituts für Demoskopie 
Allensbach über die Zufriedenheit der Bundesbür-
ger mit der Post liegt eine Befragung der über 
16 Jahre alten Bundesbürger zugrunde, die im 
August 1974, also wenige Wochen nach der Erhö-
hung der Post- und Fernmeldegebühren zum 1. Juli 
1974 durchgeführt wurde. 

Die einzige Frage war „Wie sind Sie persönlich 
mit der Post zufrieden? Würden Sie sagen, die Bun-
despost macht ihre Sache im großen und ganzen 
sehr gut, gut, mittel, nicht besonders gut, schlecht?" 

Diese Frage wurde wie folgt beantwortet mit 

sehr gut 	 = 7 % 

gut 	 = 45 % 

mittel 	 = 25 % 

nicht besonders gut 	 = 12 % 

schlecht 	 = 8 % 

(indifferent 	 = 3 %) 

Wird der Prozentsatz der Beurteilungsquote „mit-
tel" zu den Werten der Noten „sehr gut" und „gut" 
hinzugenommen, liegt der Zufriedenheitsgrad bei 
77 %. 
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Dieser Wert entspricht einem Umfrageergebnis 
der Gesellschaft für Konsum-, Markt- und Absatz-
forschung, Nürnberg, aus September/Oktober 1974, 
wonach auf die vergleichbare Frage „Arbeitet die 
Post Ihrer Meinung nach alles in allem gut, weni-
ger gut oder schlecht?" antworteten 

gut 	 = 78,2 % 

weniger gut 	 = 18,8 % 

schlecht 	 = 2,1 %. 

(indifferent 	 = 0,9 %) 

Übereinstimmend zeigen beide Umfragen, daß 
jeweils rd. 20 % der repräsentativ Befragten die 
Leistungen der Post im zweiten Halbjahr 1974 
„nicht besonders gut" oder „schlecht" bzw. „weni-
ger gut" oder „schlecht" beurteilten. 

Über das vom Institut für Demoskopie Allens-
bach zu Vergleichszwecken herangezogene Umfra-
geergebnis aus dem Monat Januar 1959, also unmit-
telbar nach einer verstärkten Inanspruchnahme von 
Post- und Fernmeldeleistungen aus Anlaß des 
Weihnachtsfestes und Jahreswechsels und vielen 
Jahren ohne Gebührenerhöhung, liegen der Bundes-
regierung nur Teilergebnisse vor, so daß insbeson-
dere nicht geprüft werden kann, ob Fragestellung 
und Antwortvorgaben mit denen von 1974 überein-
stimmen. Die „allensbacher berichte" 1975/Nr. 2 
sprechen ganz allgemein von „zwei vergleichbaren 
Bevölkerungsumfragen." 

Der Bundesminister für das Post- und Fernmel-
dewesen läßt seit etwa 1960 jährlich einmal durch 
ein Meinungsforschungsinstitut die Zufriedenheit 
der Bevölkerung mit der Post bzw. deren Leistungen 
erheben und verschafft sich auf diese Weise einen 
Überblick über etwaige Fehlentwicklungen. 

Hiernach sind zwar Schwankungen im Zufrieden-
heitsgrad zu verzeichnen, die aber bei negativem 
Ausschlag jeweils im Zusammenhang mit gebühren-
politischen Maßnahmen zum fraglichen Zeitpunkt 
gesehen werden müssen. 

Die Bundesregierung vermag die Ansicht nicht zu 
teilen, daß Änderungen im Meinungsbild gleich-
zusetzen sind mit Änderungen in der Leistung, weil 
die Meinungsbildung entscheidend auch von ande-
ren Faktoren geprägt wird. Zwangsläufig mußten 
die notwendigen, in früheren Jahren unterlassenen 
Gebührenerhöhungen der letzten Jahre, so insbe-
sondere die vom 1. 7. 1974, zu einer besonders 
kritischen Einstellung der Bevölkerung gegenüber 
der Deutschen Bundespost führen. 

Mit der einseitigen Interpretation des Ergebnis-
ses der jetzigen Allensbach-Umfrage kann nach An-
sicht der Bundesregierung der Nachweis eines Lei-
stungsabfalls bei der Deutschen Bundespost nicht 
geführt werden. 

Die Deutsche Bundespost hat noch nie einen Hehl 
daraus gemacht, daß in ihrem Massenbetrieb gele-
gentlich auch Pannen auftreten. Sie ist stets darum 
bemüht, den Ursachen von Fehlleistungen nachzu-
gehen und die Ansprüche ihrer Kunden qualitativ 
und quantitativ angemessen auf die wirtschaftlich

-

ste Weise zu befriedigen. 

Anlage 49 

Antwort 

des Bundesministers Matthöfer auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Dr. Stavenhagen (CDU/ 
CSU) (Drucksache 7/3089 Frage B 56) : 

Wie beurteilt die Bundesregierung die Studie des amerika-
nischen National Research Council, die zu dem Schluß kommt, 
daß der Antrieb von Handelsschiffen mit Kernreaktoren nicht 
konkurrenzfähig sei, und welche Schlüsse zieht die Bundesregie-
rung aus dieser Studie bezüglich des deutschen Atomfrachters 
MS Otto Hahn, und wie sieht die Kalkulation dieses Schiffes 
gegenüber vergleichbaren konventionell angetriebenen Schiffen 
auf der Basis heutiger Preise aus? 

Der von Ihnen erwähnte Bericht eines Ausschus-
ses für Seeverkehrsforschung des US-National 
Research Council liegt mir bisher nur in Auszügen 
vor. Eine detaillierte Analyse ist daher noch nicht 
möglich. Nach einer ersten Durchsicht dieser Aus-
züge kommt die Studie u. a. zu folgenden Ergebnis-
sen: 

— Der Kernenergieantrieb für Handelsschiffe ist 
zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht konkurrenz-
fähig. Dabei wird von einem oberen Grenzwert des 
Preises für das konkurrierende Bunkeröl ausgegan-
gen, der insbesondere durch politische Einflüsse ge-
halten werden soll. 

Dieser Annahme muß mit großer Skepsis begegnet 
werden. Dabei ist der Aspekt der Versorgungs-
sicherheit noch außer Betracht geblieben, der für 
die Überlegungen in der Bundesrepublik größere 
Bedeutung hat. Schon aus diesem Grunde können 
die Ergebnisse der in den USA durchgeführten Stu-
die nicht ohne weiteres auf unsere Verhältnisse 
übertragen werden. 

— Der Bericht empfiehlt im Rahmen einer Strate-
gie zur Entwicklung des Nuklearantriebes für Han-
delsschiffe einen umfangreichen Katalog von Maß-
nahmen zur Förderung der technischen Entwick-
lung sowie der Markteinführung. Der Bericht nennt 
als „Spitzenkandidaten für den Nuklearantrieb" das 
große, schnelle Containerschiff neben sehr großen 
Tankern und Spezial-Frachtern. 

Bei der MS „Otto Hahn" handelt es sich um eine 
Versuchsanlage, die die technische Realisierbarkeit 
und Einsatzfähigkeit des nuklearen Antriebes von 
Handelsschiffen zeigen soll. Dies ist bisher mit sehr 
gutem Erfolg auf 100 Reisen mit über 370 000 See-
meilen gelungen. Die „Otto Hahn" liefert wichtige 
Erfahrungen über das Dauerverhalten des Schiffs-
reaktors und dient der Erprobung von Brennelemen-
ten sowie der Personalausbildung. Aus dem Betrieb 
der „Otto Hahn" können jedoch keine Schlüsse auf 
die Wirtschaftlichkeit des nuklearen Antriebes ge-
zogen werden, weil die „Otto Hahn" nicht auf eine 
wirtschaftliche Nutzung ausgelegt ist. Die Wirt-
schaftlichkeit des nuklearen Antriebes für den kom-
merziellen Einsatz hängt von vielen Faktoren wie 
z. B. Schiffstyp, befahrene Route, Schiffsgröße und 
-geschwindigkeit, Preis für das konkurrierende Bun-
keröl ab. Dazu werden z. Z. intensive Untersuchun-
gen angestellt. 
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Anlage 50 

Antwort 

des Bundesministers Matthöfer auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Pfeffermann (CDU/CSU) 
(Drucksache 7/3089 Frage B 57): 

Kann die Bundesregierung die in der Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung vom 4. Januar 1975 wiedergegebene Äußerung des 
Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Hauff bestätigen, wonach 
in den Katalog der Technologieverhandlungen mit der DDR auch 
der Bereich Grundlagenforschung allgemein einschließlich der 
Geistes- und Sozialwissenschaften aufgenommen worden ist, 
und wie ist der Stand der Verhandlungen zu diesem Themen-
bereich? 

Das wörtliche Zitat aus der Rede des Parlamenta-
rischen Staatssekretärs Dr. Hauff 

Wenn man über eine Intensivierung der wis-
senschaftlich-technischen Beziehungen nach-
denkt, stößt man zwangsläufig auf die Gebiete 
Medizin, Medizintechnik, Reaktorsicherheit, Um-
weltforschung sowie Grundlagenforschung all-
gemein, einschließlich der Geistes- und Sozial-
wissenschaften. 

ist in der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung" vom 
4. Januar 1975 richtig wiedergegeben. 

Die Bundesregierung ist bemüht, möglichst weite 
Bereiche der Wissenschaft und Technik in eine zu-
künftige Zusammenarbeit mit der DDR einzubezie-
hen. Jedoch haben die Verhandlungen noch nicht 
das Stadium erreicht, in dem über einzelne Themen 
verhandelt wird. 

Anlage 51 

Antwort 

des Bundesministers Matthöfer auf die Schriftlichen 
Fragen des Abgeordneten Lenzer (CDU/CSU) (Druck-
sache 7/3089 Fragen B 58 und 59) : 

Wieviel Staaten in der Welt haben bis heute das Anlaufen 
deutscher Kernenergieschiffe genehmigt, mit welchen Staaten 
sind Verhandlungen im Gange, und trifft es insbesondere zu, 
daß die USA und Japan in absehbarer Zeit das Anlaufen ihrer 
Häfen mit zivilen ausländischen Kernenergieschiffen nicht geneh-
migen? 

Wie beurteilt die Bundesregierung die Wirtschaftlichkeit eines 
Kernenergie-Containerschiffes, das sie im 4. Atomprogramm an-
kündigt unter dem Aspekt, daß voraussichtlich im nächsten 
Jahrzehnt ein Anlaufen von Häfen auf ertragreichen Routen 
nicht möglich ist, insbesondere in Japan und in den USA? 

Zu Frage B 58: 

Bisher haben 19 ausländische Staaten das Anlau-
fen ihrer Häfen durch das deutsche Reaktorschiff 
„Otto Hahn" genehmigt. Verhandlungen über An-
laufgenehmigungen wurden ferner eingeleitet mit 

Belgien, Frankreich, Italien, Norwegen und Spanien. 
Mit einer Reihe weiterer Staaten wurde wegen Er-
teilung der Anlaufgenehmigung Fühlung aufgenom-
men. Ihnen wurden teilweise Genehmigungsunter-
lagen und Vertragsentwürfe übermittelt oder es 
wurden einleitende Gespräche geführt. 

Die japanische Regierung hat sich bereit erklärt, 
in Verhandlungen über einen ihr zugeleiteten Ver-
tragsentwurf einzutreten, sobald das japanische 
Reaktorschiff „Mutsu" Genehmigung zum nuklearen 
Betrieb in japanischen Gewässern erhalten hat. 
Beim Probebetrieb der „Mutsu" wurde im Septem-
ber 1974 ein Auslegungsfehler der oberen Neutro-
nenabschirmung festgestellt. Die Behebung des Feh-
lers stellt kein technisches Problem dar. Personen 
kamen nicht zu Schaden. Die weitere Verwendung 
dieses Schiffes erscheint dennoch ungewiß. Es kann 
deshalb derzeit nicht beurteilt werden, ob und wann 
die japanische Regierung das Anlaufen japanischer 
Häfen durch ausländische Reaktorschiffe genehmi-
gen wird. 

Um das Anlaufen US-amerikanischer Häfen durch 
ausländische Reaktorschiffe zu ermöglichen, müßte 
das amerikanische Atomgesetz geändert werden, da 
es bisher die Genehmigung zum Betrieb von Kern-
anlagen nur für amerikanische Staatsbürger vor-
sieht. Außerdem ist eine gesetzliche Regelung des 
Schadensersatzes für eventuell von Reaktorschiffen 
verursachte nukleare Schäden notwendig. Empfeh-
lungen hierzu hat eine von der Regierung beauf-
tragte Studiengruppe im Dezember 1974 vorgelegt. 
Sie entsprechen den Vorstellungen der Bundesregie-
rung in dem vorgeschlagenen § 25 a der 3. Novelle 
zur Änderung des Atomgesetzes. Über den weiteren 
Verlauf und die Dauer des Gesetzgebungsverfah-
rens in  den  USA lassen sich Voraussagen derzeit 
nicht machen. 

Zu Frage B 59: 

Die Bundesregierung wird das im Atomprogramm 
angeführte Demonstrationsschiff gemeinsam mit den 
Partnern der Wirtschaft nur beschließen, wenn Fra-
gen im Zusammenhang mit den Hafenanlaufgeneh-
migungen, die eine wesentliche Voraussetzung für 
den wirtschaftlichen Betrieb darstellen, rechtzeitig 
zufriedenstellend gelöst werden können. 

Das im 4. Atomprogramm der Bundesrepublik ge-
nannte Schiff bildet den Schwerpunkt der Arbeiten 
zur Entwicklung des nuklearen Antriebes für Han-
delsschiffe. Daneben werden als back-up-Lösungen 
auch verschiedene Routen und Schiffstypen unter-
sucht. Im Hinblick darauf, daß ein Demonstrations-
schiff kaum vor 1980/81 in Betrieb gehen kann, wer-
den dabei die Entwicklungen des Containerverkehrs 
und anderer Warenströme berücksichtigt. 
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